
 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

für ein Gesetz zur Neuregelung des Hessischen Ingenieur- und  

Ingenieurkammerrechtes und des Hessischen Architektenrechtes 
 
 
 
A. Problem 

 Das Gesetz zum Schutz der Berufsbezeichnung "Ingenieur" (Ingenieurgesetz vom 15. 
Juli 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2014 (GVBl. S. 218)) und 
das Gesetz über die Errichtung einer Ingenieurkammer und über die Berufsordnung der 
Beratenden Ingenieure in Hessen (Ingenieurkammergesetz vom 30. September 1986, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2014 (GVBl. S. 218)) sind bis Ende die-
ses Jahres befristet. Eine bloße Verlängerung der bislang geltenden Rechtsvorschriften 
oder eine rein redaktionelle Bearbeitung scheiden jedoch angesichts der erforderlichen 
Umsetzung vorgreiflichen EU-Rechts sowie im Hinblick auf die Auswirkungen der im 
Zuge des Bologna-Prozesses nunmehr weitgehend vollständig erfolgten Umstellung der 
Studiengänge in Hessen auf das B.A./M.A.-System aus. Änderungen in diesem Bereich 
haben zugleich Auswirkungen auf das bestehende Hessische Architekten- und Stadt-
planergesetz (HASG) vom 23. Mai 2002 (GVBl. I S. 182), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 581 und 612). Hier ist daher ebenfalls eine grund-
sätzliche Überarbeitung erforderlich. 

 
B. Lösung 

 Der Gesetzentwurf behandelt im Wesentlichen die im Nachgang des Bologna-Prozesses 
für erforderlich gehaltene Neudefinition der Berufsbezeichnung Ingenieurin/Ingenieur, 
die Neueinführung von Fachbezeichnungen für besonders qualifizierte Ingenieurinnen 
und Ingenieure und deren Mitgliedschaft in der Ingenieurkammer, die Pflichtmitglied-
schaft für Bauvorlageberechtigte (Übergangsfrist bis 2023 für Vorhandene), die Umset-
zung der bundesrechtlichen Option für Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Be-
rufshaftung und die Umsetzung der geänderten Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen (ABl. L 255 vom 30. September 2005, S. 22), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2013/55/EU vom 20. November 2013 (ABl. L 354 vom 28. Dezember 2013, 
S.132)). Kernpunkte der Neuregelung des Gesetzentwurfes sind: 

 
 - Durch die Zusammenfassung in einem Gesetz wird das gesamte Ingenieursrecht, ein-

schließlich der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Ingenieurkammer, übersichtli-
cher dargestellt. Dadurch erfolgt keine Ausweitung der Zuständigkeiten der Kammer. 
Das neue Ingenieursrecht entspräche damit den ebenfalls in einem Gesetz zusammen-
gefassten Regelungen für die Architekten. 

 
 - Die Berufsbezeichnung "Ingenieurin/Ingenieur" kann auch künftig nach Absolvieren 

eines entsprechend qualifizierenden Studiengangs ohne weiteres Genehmigungserfor-
dernis geführt werden. Ob der Abschluss eines Studiengangs zum Führen der Berufs-
bezeichnung "Ingenieurin/Ingenieur" berechtigt, wird im IngG geregelt werden. Für 
die Berechtigung zur Bezeichnung als Ingenieur soll z.B. ein Bachelorstudium von 
sechs Semestern aus mind. 50 % Ingenieuranteilen bestehen müssen. Einzelheiten für 
die Anforderungen an Ingenieuranteile in den Studiengängen sollen in einer Verord-
nung im Benehmen mit dem für Wissenschaft und Hochschule zuständigen Ministe-
rium geregelt werden. Die Ingenieurkammer kann prüfen, ob jemand die Berufsbe-
zeichnung gem. gesetzlicher Anforderung berechtigt führen darf. Erforderlich wird 
diese Neuregelung, weil der anerkannte akademische Grad "Diplom-Ingenieur" durch 
die Umstellung des Hochschulrechts auf andere Studienabschlüsse wie "Master" und 
"Bachelor" (Bologna-Prozess) weggefallen ist. In der Folge sind unzählige neue, in-
genieurähnliche Studienabschlüsse ohne einheitliche Standards entstanden. Da eine 
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den bisherigen Qualitätsanforderungen entsprechende Ingenieurbezeichnung damit im 
Hochschulrecht entfallen ist, wird nun die beschriebene Regelung auf Ebene des Be-
rufsrechts zum Schutz der Bezeichnung "Ingenieurin/Ingenieur" vorgenommen. 

 
 - Neben dem Aspekt der Qualitätssicherung verlangen auch der technische und wissen-

schaftliche Fortschritt nach mehr Fachspezialität, die auch für Auftraggeber erkenn-
bar sein soll. In Anlehnung an bereits etablierte Verfahren (z.B. für "Fachanwälte") 
soll ein "Qualitätssiegel" für eine Ausbildung und Zusatzbezeichnung als Fachinge-
nieur/Ingenieurkammer Hessen geschaffen werden. Die bestehende Angebotsvielfalt 
auf dem Markt der Weiterbildungen wird dadurch nicht beeinflusst, zumal kein 
Monopol- oder Markenschutz besteht. 

 
 - Bei der Errichtung von besonders überwachungsbedürftigen und sicherheitsrelevanten 

Bauwerken durch Bauvorlageberechtigte (BVB) besteht unstreitig ein besonderer 
Überwachungsbedarf durch die mittelbare Staatsverwaltung. Daher ist zukünftig eine 
Pflichtmitgliedschaft vorgesehen. Dies entspricht auch der Rechtslage der Hochbau-
architekten (HASG), die als BVB automatisch Pflichtmitglieder in der Architekten- 
und Stadtplanerkammer (AKH) sind, und den Regelungen anderer Bundesländer wie 
z.B. Rheinland-Pfalz. 

 
 - Der Fachingenieurtitel/IngKH wird an die Mitgliedschaft in der Kammer gebunden. 

Die regelmäßige und notwendige Qualitätsüberwachung wird durch eine legitimierte 
Institution erleichtert. Sie lehnt sich an entsprechende Regelungen für die Fachan-
waltschaft an. 

 
 - Ziel der seit dem Inkrafttreten umfassend geänderten Richtlinie 2005/36/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen ist es, die Verfahren zur Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit von Berufsqualifikationen aus anderen Mitgliedstaaten der EU zu erleichtern. 
Die Kernpunkte betreffen z.B. Regelungen bei wesentlichen Unterschieden der Aus-
bildungen. Diese können ausgeglichen werden (§ 18 IngGE). Ferner ist vorgesehen, 
für den Europäischen Berufsausweis (§ 2a IngGE) entsprechende Verfahrensregelun-
gen einzuführen. Dadurch kann ein wesentlicher Teil der für die Anerkennung der 
Berufsqualifikation erforderlichen Nachweise bei den Behörden des Heimatstaates er-
bracht werden. Künftig können auch erforderliche Berufspraktika im Ausland er-
bracht und anerkannt werden. Eine weitere Regelung betrifft den sogen. Vorwarnme-
chanismus (§ 22 InGE), wonach über das Informationssystem "IMI" unverzüglich 
nach Bekanntwerden einer wirksamen Gerichtsentscheidung über Personen informiert 
wird, die ihre berufliche Anerkennung mit gefälschten Qualifikationsnachweisen er-
langt haben. Zuständig für diese Regelungen sind in ihrem jeweiligen Bereich die In-
genieurkammer und die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. 

 
 - Das Hessische Architekten- und Stadtplanergesetz (HASG) wurde bislang fünf Mal 

geändert. Im Zuge der Neufassung des vorliegenden Hessischen Ingenieurgesetzes 
(HIngG) sind dort Verweisungen auf das bisher geltende Ingenieur- und Ingenieur-
kammergesetz zu aktualisieren sowie gleichgelagerte Beschreibungen der Berufsauf-
gaben im Hinblick auf das Ziel "nachhaltiger" Planungsaufgaben sicherzustellen, 

 
C. Befristung 

 Keine. 
 
D. Alternativen 

 Überarbeitung von Vorschriften in den Teilgesetzen ohne Zusammenführung in einem 
einheitlichen Rechtsrahmen. 

 
E. Finanzielle Auswirkungen 

 Keine. 
 
F. Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen 

und Männern 

 Keine. 
 
G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen  

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

 
Gesetz 

zur Neuregelung des  
Hessischen Ingenieur- und Ingenieurkammerrechtes  

und des Hessischen Architektenrechtes 
 

Vom 
 
 

Artikel 1 
Hessisches Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz 

(Hessisches Ingenieurgesetz - HIngG)1 
 
 
Inhaltsübersicht 
 

ERSTER TEIL 
Berufsangehörige Personen und Berufsgesellschaften 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Führen der Berufsbezeichnung Ingenieurin und Ingenieur 

§ 2 Zuständigkeit 

§ 2a Europäischer Berufsausweis 

 
Zweiter Abschnitt 

Besondere Berufsangehörige 
 

Erster Titel 
Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure 

 
§ 3 Führen der Berufsbezeichnung Beratende Ingenieurin und Beratender Ingenieur 

§ 4 Berufsaufgaben 

§ 5 Eintragungsvoraussetzungen 

 
Zweiter Titel 

Stadtplanerinnen und Stadtplaner 
 
§ 6 Führen der Berufsbezeichnung Stadtplanerin und Stadtplaner 

§ 7 Berufsaufgaben 

§ 8 Eintragungsvoraussetzungen 

 
Dritter Titel 

Bauvorlageberechtigte Ingenieurinnen und Ingenieure 
 
§ 9 Berufsverzeichnis (Liste) 

§ 10 Eintragungsvoraussetzungen 

§ 11 Auswärtige Bauvorlageberechtigte 

 
Vierter Titel 

Andere Berufsbezeichnungen 
 
§ 12 Fachbezeichnungen 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1  Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 

September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, Nr. L 271 S. 18, Nr. L 

93 S. 28, Nr. L 33 S. 49), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354 S. 132), und der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36). 



4 Hessischer Landtag   ·   19. Wahlperiode   ·   Drucksache 19/1982  

 

Fünfter Titel 
Berufsgesellschaften 

 
§ 13 Führen der Berufsbezeichnung 

§ 14 Voraussetzungen 

§ 15 Berufshaftpflichtversicherung 

§ 16 Berufsgesellschafts- und Partnerschaftsverzeichnis 

 
Sechster Titel 

Auswärtige, Ausgleichsmaßnahmen 
 
§ 17 Vorübergehende Dienstleistungen Auswärtiger 

§ 18 Ausgleichsmaßnahmen 

 
Siebter Titel 

Gemeinsame Verfahrensvorschriften 
 
§ 19 Weitere Nachweise, Ausnahmen 

§ 20 Versagungsgründe 

§ 21 Löschungen 

§ 22 Einheitliche Stelle, Verfahren, Fristen, Versicherungsnachweise, Vorwarnmechanismus 

 
Achter Titel 

Ordnungsrecht 
 
§ 23 Obliegenheiten  

§ 24 Berufspflichten 

§ 25 Berufsordnungsverfahren 

 
ZWEITER TEIL 

Ingenieurkammer Hessen 
 

Erster Abschnitt 
Aufgaben, Organisation 

 
§ 26 Körperschaft des öffentlichen Rechts, Mitgliedschaften 

§ 27 Aufgaben 

§ 28 Versorgungswerk 

§ 29 Organe 

§ 30 Mitgliederversammlung 

§ 31 Vertreterversammlung 

§ 32 Vorstand 

§ 33 Hauptsatzung 

§ 34 Finanzwesen 

§ 35 Staatsaufsicht 

 
Zweiter Abschnitt 

Verfahren, Datenschutz, Rechtsverordnungen 
 
§ 36 Genehmigungs- und Anzeigepflichten, Bekanntmachungen 

§ 37 Ordnungsgeld 

§ 38 Datenschutz, Auskünfte 

§ 39 Rechtsverordnungen 

 
DRITTER TEIL 

Bußgeldvorschriften, Übergangs- und Schlussvorschriften 
 
§ 40 Bußgeldvorschriften 

§ 41 Übergangsvorschriften 

§ 42 Außerkrafttreten 
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ERSTER TEIL 
Berufsangehörige Personen und Berufsgesellschaften 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Führen der Berufsbezeichnung Ingenieurin und Ingenieur 

 
(1) Die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" allein oder in einer Wortverbindung 
oder in der Bezeichnung, Geschäftsbezeichnung oder Firma einer Berufsgesellschaft darf führen 
und führen lassen, wer  
 
1. ein Studium in einer ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten Hochschule oder einer staatlich anerkannten Berufsakademie, das 
zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt, sofern dies mindestens sechs 
theoretische Studiensemester und mindestens 180 Leistungspunkte (Credit Points) nach 
dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) oder bei einer dualen 
Studienorganisation drei Studienjahre und 180 Leistungspunkte umfasst, 

 
2. eine Ausbildung an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Ingenieurschule oder 
 
3. eine Ausbildung in einem Betriebsführungslehrgang an einer staatlich anerkannten Berg-

schule 
 
mit einem nach dem Recht der Europäischen Union oder eines Bundeslandes anzuerkennenden 
Diplom, Prüfungszeugnis oder sonstigen Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis abgeschlossen 
hat, wenn aus der Studien- oder Ausbildungsordnung oder dem Abschlusszeugnis folgt, dass es 
sich um einen ingenieurfachlichen Studien- oder Ausbildungsgang handelt. Die Studien- und 
Ausbildungsgänge nach Satz 1 müssen mindestens zur Hälfte ingenieurspezifische Fächer um-
fassen. Unberührt bleibt die Führung von Wortverbindungen aufgrund besonderer Studien- und 
Ausbildungsgänge mit ingenieurfachlichen und anderen fachlichen Anteilen, die zu einem be-
sonderen ingenieurverwandten Abschluss führen und einem eigenständigen Berufsbild entspre-
chen. Die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" darf auch führen, wem durch die 
zuständige Behörde das Recht verliehen worden ist, die Bezeichnung allein oder mit einem Zu-
satz zu führen. 
 
(2) Die in Abs. 1 genannte Berufsbezeichnung darf auch führen und führen lassen, wem das von 
einer zuständigen Behörde eines Bundeslandes genehmigt wurde. Die nach dem Recht der 
Europäischen Union gewährte Befugnis, die Berufsbezeichnung nach dem Recht des Her-
kunftsmitgliedstaates in einer seiner Amtssprachen zu führen und führen zu lassen, und das 
Recht zur Führung akademischer Grade bleiben unberührt. 
 
(3) Wer nach § 22 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2014 (GVBl. S. 218), berechtigt ist, 
den an einer ausländischen Hochschule erworbenen Grad einer Ingenieurin oder eines Inge-
nieurs zu führen, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung allein oder in einer Wortverbindung 
nach Abs. 1 zu führen und führen zu lassen. Die Voraussetzungen für das Führen der Berufsbe-
zeichnung erfüllt auch, wer denselben Beruf vollzeitlich ein Jahr lang oder in einer entsprechen-
den Zeitdauer in Teilzeit in den vorhergegangenen zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem diesem gleichgestellten Staat, der diesen Beruf nicht regle-
mentiert, ausgeübt hat, sofern ein oder mehrere Ausbildungsnachweise vorliegen, die den An-
forderungen nach Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU 
Nr. L 255 S. 22, Nr. L 271 S. 18, Nr. L 93 S. 28, Nr. L 33 S. 49), zuletzt geändert durch 
Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 
(ABl. EU Nr. L 354 S. 132), entsprechen. Die einjährige Berufsausübung darf nicht gefordert 
werden, wenn die Reglementierungen des Herkunftsstaates etwas anderes bestimmen. Für die 
Berechtigung nach Satz 1 müssen die übrigen Anforderungen an die Ausbildungsnachweise nach 
Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sein. Die Ausbildungsgänge oder -nachweise im Sinne 
der Art. 3 Abs. 3 und Art. 12 der Richtlinie 2005/36/EG sind gleichgestellt, wenn sie von einer 
Behörde in einem EU-Mitgliedstaat bescheinigt und als gleichwertig anerkannt wurden. 
 
(4) Durch Rechtsverordnung können im Benehmen mit dem für Hochschulwesen zuständigen 
Ministerium nähere qualitative und quantitative Anforderungen an zur berechtigten Führung der 
Berufsbezeichnung anzuerkennende ingenieurfachliche Studien- oder Ausbildungsgänge nach 
Abs. 1 festgelegt werden und dazu auf Inhalte und Leistungspunkte (Credit Points) Bezug ge-
nommen werden, die nach dem ECTS-Standard vergeben werden. In der Rechtsverordnung 
nach Satz 1 kann bestimmt werden, dass für besondere Studien- und Ausbildungsgänge geringe-
re ingenieurspezifische Anteile als in Abs. 1 Satz 2 vorausgesetzt anerkannt werden, soweit die-
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se nicht erheblich sind und das der Berufsbezeichnung zugrunde liegende Berufsbild gewahrt 
bleibt. Das gilt auch bei anwendungsorientierten naturwissenschaftlichen und verwandten Stu-
dien- und Ausbildungsgängen.  
 

§ 2 
Zuständigkeit 

 
Die Ingenieurkammer Hessen stellt auf Antrag einer Person oder Berufsgesellschaft fest, ob die 
zur Führung der Berufsbezeichnung in § 1 Abs. 1 genannten Voraussetzungen vorliegen, wenn 
die Person oder Berufsgesellschaft  
 
1. im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hessen beruflich niedergelassen ist oder die 

Hauptwohnung hat oder einen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder  
 
2. der letzte Ort der Berufstätigkeit, Niederlassung, der Hauptwohnung oder der letzte ge-

wöhnliche Aufenthaltsort in Deutschland im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hes-
sen lag oder  

 
3. beabsichtigt, im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hessen eine Berufstätigkeit auf-

zunehmen, eine Niederlassung zu begründen oder die Hauptwohnung oder einen ge-
wöhnlichen Aufenthalt zu begründen. 

 
Sie hat eine Führung der Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 zu untersagen, wenn die Voraus-
setzungen des § 1 nicht vorliegen. 
 

§ 2a 
Europäischer Berufsausweis 

 
(1) Der Europäische Berufsausweis ist eine elektronische Bescheinigung entweder zum Nach-
weis, dass Berufsangehörige sämtliche notwendigen Voraussetzungen für die vorübergehende 
und gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen in einem Aufnahmemitgliedstaat erfüllen, 
oder zum Nachweis der Anerkennung von Berufsqualifikationen für die Niederlassung in einem 
Aufnahmemitgliedstaat. 
 
(2) Die Ingenieurkammer Hessen ist zuständige Behörde im Sinne der Art. 4a bis 4e der Richt-
linie 2005/36/EG. Das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises richtet 
sich nach Art. 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG und den hierzu erlassenen Durchführungs-
rechtsakten. Näheres zum Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises ein-
schließlich der Erstellung von und des Umgangs mit IMI-Dateien im Sinne des Art. 4a Abs. 5 
der Richtlinie 2005/36/EG kann durch Rechtsverordnung geregelt werden. 
 
(3) Der Europäische Berufsausweis kann die Meldung bei Ortswechsel nach Art. 7 der Richtli-
nie 2005/36/EG darstellen. Für die Zwecke der Niederlassung begründet die Ausstellung eines 
Europäischen Berufsausweises weder ein automatisches Recht zur Ausübung der in §§ 1, 3, 6, 9 
und 12 genannten Berufe noch zur Führung der entsprechenden Berufsbezeichnungen. 
 

Zweiter Abschnitt 
Besondere Berufsangehörige 

 
Erster Titel 

Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure 
 

§ 3 
Führen der Berufsbezeichnung 

Beratende Ingenieurin und Beratender Ingenieur 
 
(1) Die Berufsbezeichnung "Beratende Ingenieurin" oder "Beratender Ingenieur" darf führen 
oder durch andere oder eine Berufsgesellschaft führen lassen, wer in das Berufsverzeichnis der 
Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure der Ingenieurkammer Hessen eingetragen ist. 
 
(2) Wortverbindungen mit der Berufsbezeichnung nach Abs. 1 dürfen Personen oder Berufsge-
sellschaften verwenden oder verwenden lassen, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnung zu 
führen. 
 
(3) Bezeichnungen, die auf Zusammenschlüsse oder Berufsgesellschaften Beratender Ingenieu-
rinnen und Ingenieure hinweisen, dürfen in Verbindung mit dieser Berufsbezeichnung nach 
Abs. 1 und 2 nur geführt werden, wenn die Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführung 
und die persönlich haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter dazu berechtigt sind. 
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(4) Auch Personen oder Berufsgesellschaften, die keine berufliche Niederlassung im Geschäfts-
bereich der Ingenieurkammer Hessen haben, dürfen die Berufsbezeichnung nach Abs. 1 bis 3 
führen, wenn sie 
 
1. aufgrund einer gesetzlichen Regelung eines anderen Bundeslandes oder Mitgliedstaates 

der Europäischen Union oder eines nach dem Recht der Europäischen Union gleichge-
stellten anderen Staates, in dem sie ihre Niederlassung, Anstellung oder Hauptwohnung 
haben, berechtigt sind, die Berufsbezeichnung oder eine vergleichbare Berufsbezeich-
nung zu führen oder zu führen lassen, oder 

 
2. die Voraussetzungen zur Eintragung in das Verzeichnis nach § 5 Satz 1 Nr. 2 bis 7 erfül-

len. 
 
(5) Die aufgrund des Rechts der Europäischen Union gewährte Befugnis, eine in Abs. 1 bis 3 
genannte vergleichbare Berufsbezeichnung nach dem Recht des Herkunftsmitgliedstaates in 
einer seiner Amtssprachen zu führen und führen zu lassen, bleibt unberührt. 
 

§ 4 
Berufsaufgaben 

 
(1) Wesentliche Berufsaufgaben Beratender Ingenieurinnen und Ingenieure sind die freiberufli-
che, eigenverantwortliche und unabhängige technische und wirtschaftliche Beratung, Planung, 
Überwachung, Koordinierung, Begutachtung und Prüfung auf den Gebieten des Ingenieurwe-
sens und anderen technischen, technisch-wirtschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Gebieten 
sowie die Betreuung und Vertretung der Auftraggeberschaft in diesen Gebieten. Zu den Berufs-
aufgaben zählen auch der Betrieb technischer Anlagen, Logistik- und Prozessmanagementleis-
tungen, energiewirtschaftliche, nachhaltige, umwelt-, wirtschaftlichkeits- sowie lebenszyklusbe-
zogene Leistungen in Bezug auf technische Anlagen und Prozesse. 
 
(2) Eigenverantwortlich nach Abs. 1 Satz 1 ist tätig, wer die berufliche Tätigkeit unmittelbar 
selbstständig allein oder in dieser Weise mit vergleichbaren anderen Berufsangehörigen, mit an-
gestellten Berufsangehörigen oder in einer Berufsgesellschaft ausübt. Ein Beschäftigungs- oder 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis schließt eine Tätigkeit als Beratende Ingenieurin oder Be-
ratender Ingenieur aus, es sei denn, es handelt sich dabei um  
 
1. eine hauptberufliche- oder Teilzeitprofessur oder eine entsprechende Juniorprofessur in 

einer ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung an einer Hochschule oder  
 
2. die Vorstandstätigkeit oder Geschäftsführung in einer Berufsgesellschaft, in der die Bera-

tende Ingenieurin oder der Beratende Ingenieur selbst Gesellschafterin oder Gesellschaf-
ter ist und bei der die Gesellschaftsanteile überwiegend von Beratenden Ingenieurinnen 
oder Beratenden Ingenieuren und im Übrigen von unabhängig Tätigen nach Abs. 3 gehal-
ten werden. 

 
(3) Unabhängig tätig ist, wer bei Ausübung der Berufstätigkeit weder eigene Produktions-, 
Handels- oder Lieferinteressen hat noch derartige Interessen Dritter vertritt, die in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Berufstätigkeit stehen. Im Zusammenhang mit 
der Ausübung der Tätigkeit dürfen Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure keine Provisionen, 
Rabatte oder sonstigen Vergünstigungen für sich, Angehörige oder Mitarbeiter von Dritten, die 
nicht Auftraggeber sind, annehmen. Neben der beruflichen Tätigkeit ist eine gewerbliche Tätig-
keit ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den Berufsaufgaben steht. 
 

§ 5 
Eintragungsvoraussetzungen 

 
(1) In das Berufsverzeichnis der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure ist vorbehaltlich des 
§ 20 auf Antrag einzutragen, wer 
 
1. eine berufliche oder eine gesellschaftsrechtliche Niederlassung im Geschäftsbereich der 

Ingenieurkammer Hessen hat, 
 
2. berechtigt ist, nach § 1 die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" allein oder 

in einer Wortverbindung zu führen, 
 
3. nach einem ersten berufsqualifizierenden Ingenieurstudienabschluss oder einem postgra-

dualen abgeschlossenen Ingenieurstudiengang eine hauptberufliche praktische Ingenieur-
tätigkeit (Berufspraxis) von insgesamt mindestens 

 a) drei Jahren bei einer Regelstudienzeit von zehn Semestern oder fünf Jahren, 

 b) vier Jahren bei einer Regelstudienzeit von acht Semestern oder vier Jahren,  
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 c) fünf Jahren bei einer Regelstudienzeit von sechs Semestern oder drei Jahren  

 ein Jahr in Vollzeit oder entsprechend länger in Teilzeit ausgeübt hat, 
 
4. im Hauptberuf freiberuflich eigenverantwortlich und unabhängig nach § 4 tätig ist, 
 
5. erklärt, dass ihm keine Gründe für eine Versagung der Eintragung nach § 20 bekannt 

sind,  
 
6. eine ausreichende Versicherung gegen Haftpflichtansprüche, die aus der Berufsausübung 

herrühren können, nachweist, 
 
7. weitere nach § 19 im Einzelnen geforderte Nachweise und Erklärungen beibringt.  
 
(2) Eine berufspraktische Ingenieurtätigkeit nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (Berufspraxis), die nach 
Abschluss eines ersten berufsqualifizierenden Ingenieurstudiengangs und vor oder während 
eines postgradualen weiteren Ingenieurstudiengangs erbracht wurde, kann bis zu einem Jahr an-
gerechnet werden. Die Ingenieurkammer Hessen kann durch Satzung notwendige Inhalte der 
Berufspraxis nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Mindestdeckungssummen für die Versicherung nach 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 festsetzen. 
 
(3) Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gilt nicht, wenn eine solche nach dem Recht der Europäischen Union 
nicht gefordert werden darf. Eine Berufspraxis, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum absolviert wurde, ist anzurechnen. Gleiches gilt für eine Berufspraxis, die in Drittstaaten 
absolviert wurde, soweit sie nach dem Recht der Europäischen Union gleichwertig ist. 
 

Zweiter Titel 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner 

 
§ 6 

Führen der Berufsbezeichnung Stadtplanerin und Stadtplaner 
 
(1) Die Berufsbezeichnung "Stadtplanerin" oder "Stadtplaner" darf führen und führen lassen, 
wer in das von der Ingenieurkammer Hessen geführte Berufsverzeichnis der Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner eingetragen oder nach dem Recht eines anderen Bundeslandes oder der Euro-
päischen Union dazu berechtigt ist. Die Vorschriften zum Schutz der Berufsbezeichnung nach 
dem Hessischen Architekten- und Stadtplanergesetz vom ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes sowie Fundstelle des Art. 2] bleiben unberührt.  
 
(2) Wortverbindungen mit der Berufsbezeichnung nach Abs. 1 oder ähnliche Bezeichnungen 
oder Abkürzungen dürfen Personen und Berufsgesellschaften nur führen und führen lassen, die 
berechtigt sind, die Berufsbezeichnung zu führen. Die in das Berufsverzeichnis der Ingenieur-
kammer Hessen Eingetragenen haben einen von der Ingenieurkammer Hessen festgesetzten Zu-
satz zu der Berufsbezeichnung zu führen. 
 
(3) Das Recht zur gleichzeitigen Führung der Berufsbezeichnung Beratende Ingenieurin und Be-
ratender Ingenieur nach § 3 bleibt unberührt. Die Führung eines Zusatzes wie "frei" oder "frei-
schaffend" ist bei ausschließlicher Eintragung in die Liste der Ingenieurkammer Hessen ausge-
schlossen. 
 
(4) Die Berufsbezeichnung mit dem Zusatz "baugewerblich" oder "gewerblich" hat zu führen 
und führen zu lassen, wer so seinen Beruf ausübt. Dieser Zusatz ist in das Berufsverzeichnis 
nach Abs. 1 einzutragen.  
 
(5) Die nach dem Recht der Europäischen Union gewährte Befugnis, eine in Abs. 1 bis 4 ge-
nannte vergleichbare Berufsbezeichnung nach dem Recht des Herkunftsmitgliedstaates in einer 
seiner Amtssprachen zu führen und führen zu lassen, bleibt unberührt. 
 

§ 7 
Berufsaufgaben 

 
Wesentliche Berufsaufgaben der Stadtplanerinnen und Stadtplaner sind die gestaltende, nachhal-
tige, technische und wirtschaftliche Orts-, Stadt-, und Raumplanung mit Schwerpunkten in der 
städtebaulichen Planung und Bauleitplanung oder dem Stadtbauwesen sowie die Mitwirkung bei 
der Raumordnung. Hierzu gehören die Beratung, Betreuung und Vertretung der Auftraggeber in 
den mit der Planung, Prüfung und Ausführung zusammenhängenden Fragen sowie die Überwa-
chung der Ausführung der Vorhaben. 
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§ 8 
Eintragungsvoraussetzungen 

 
(1) In das Berufsverzeichnis der Stadtplanerinnen und Stadtplaner ist vorbehaltlich des § 20 auf 
Antrag einzutragen, wer 
 
1. eine Ausbildung an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Hochschule mit einem 

nach dem Recht der Europäischen Union oder eines Bundeslandes Bachelor-, Master- 
oder Diplomstudienabschluss, Prüfungszeugnis oder sonstigen Befähigungsnachweis in 
der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Geografie, Vermessungswesen oder Landespflege 
mit Schwerpunkt-, Aufbau- oder Ergänzungsstudium der Stadtplanung oder im Fachge-
biet Stadtbauwesen, der Landschaftsplanung mit einer Regelstudienzeit von mindestens 
acht Semestern oder vier Studienjahren oder in einem anderen nach dem Recht der Euro-
päischem Union vergleichbaren Studiengang abgeschlossen hat, 

 
2. eine nachfolgende hauptberufliche Tätigkeit in Vollzeitbeschäftigung von zwei Jahren 

oder in Teilzeitbeschäftigung, die einer Vollzeitbeschäftigung von zwei Jahren entspricht, 
oder von fünf Jahren in Vollzeitbeschäftigung oder einer entsprechenden Teilzeitbeschäf-
tigung bei fehlendem Studienschwerpunkt oder Aufbau- oder Ergänzungsstudium er-
bracht hat,  

 
3. berechtigt ist, eine Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 zu führen, 
 
4. eine berufliche Niederlassung oder hauptberufliche Anstellung oder die Hauptwohnung 

im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hessen hat, 
 
5. erklärt, dass ihm keine Gründe für eine Versagung der Eintragung nach § 20 bekannt 

sind,  
 
6. eine nach Maßgabe ausreichende Versicherung gegen Haftpflichtansprüche, die aus der 

Berufsausübung herrühren können, hat und 
 
7. weitere nach § 19 im Einzelnen geforderte Nachweise und Erklärungen beigebracht hat. 
 
Der Abschluss nach Satz 1 Nr. 1 kann nach einem ersten berufsqualifizierenden Studienab-
schluss von mindestens drei Jahren mit einem darauf aufbauenden postgradualen (konsekutiven) 
Studiengang erfolgen. Die Ingenieurkammer Hessen kann durch Satzung notwendige Inhalte der 
hauptberuflichen Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 2 und Mindestdeckungssummen für die Versiche-
rung nach Satz 1 Nr. 6 festsetzen. 
 
(2) Eine entsprechende berufspraktische Tätigkeit nach Abschluss eines ersten berufsqualifizie-
renden Studiums und vor Beginn oder während eines darauf aufbauenden postgradualen Stu-
diums ist bis zu einem Jahr anzurechnen. Des Nachweises der Berufspraxis bedarf es nicht, 
wenn ein solches nach dem Recht der Europäischen Union nicht gefordert werden darf. Eine 
Berufspraxis, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum absolviert wurde, ist anzuerkennen. 
Gleiches gilt für Berufspraxis, die in Drittstaaten absolviert wurde, soweit sie nach dem Recht 
der Europäischen Union gleichwertig ist. 
 
(3) Die Eintragungsvoraussetzungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sind auch erfüllt durch die 
Staatsprüfung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst in der Bundesrepublik Deutsch-
land in der Fachrichtung Städtebau, der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit Vertiefung Städ-
tebau oder Stadtbauwesen oder in der Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen mit 
Vertiefung Städtebau. 
 

Dritter Titel 
Bauvorlageberechtigte Ingenieurinnen und Ingenieure 

 
§ 9 

Berufsverzeichnis (Liste) 
 
(1) Die Ingenieurkammer Hessen führt das Berufsverzeichnis (Liste) der bauvorlageberechtigten 
Ingenieurinnen und Ingenieure und stellt über die Eintragung darin einen Nachweis aus. Die 
Zuständigkeit anderer Behörden bleibt unberührt. 
 
(2) Der Nachweis über die Bauvorlageberechtigung kann auf mindestens ein Jahr befristet oder 
auf ein Bauvorhaben (Objekt) beschränkt werden. Anschlussnachweise sind ohne Antrag auszu-
stellen. Nach der Löschung aus dem Berufsverzeichnis ist ein gültiger Nachweis der Ingenieur-
kammer Hessen zurückzugeben. 
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§ 10 
Eintragungsvoraussetzungen 

 
(1) In das Berufsverzeichnis bauvorlageberechtigter Ingenieurinnen und Ingenieure ist vorbe-
haltlich des § 20 auf Antrag einzutragen, wer 
 
1. berechtigt ist, die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" nach § 1 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 und Abs. 2 bis 3 zu führen,  
 
2. als Bauingenieurin oder Bauingenieur nach Sachkunde und Erfahrung für die Vorberei-

tung eines Bauvorhabens nach § 49 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Bauordnung in der Fas-
sung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I S. 46, 180), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 622), 

 a) die Eignung durch eine unter fachkundiger Aufsicht einer bauvorlageberechtigten 
Person oder Gesellschaft erbrachte Berufspraxis auf dem Gebiet der Objektplanung 
von Gebäuden und ihrer Ausführung in Vollzeitbeschäftigung von zwei Jahren oder 
entsprechender Teilzeitbeschäftigung mit einer Baustellenpraxis von mindestens sechs 
Monaten sowie durch die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen nachweist oder 

 b) aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem Recht 
der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat kommend einen nach dem 
Recht der Europäischen Union entsprechenden Nachweis erbringt,  

 
3. eine berufliche Niederlassung oder Anstellung im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer 

Hessen oder hier die Hauptwohnung hat, 
 
4. erklärt, dass ihm keine Gründe für eine Versagung der Eintragung nach § 20 bekannt sind,  
 
5. eine nach Maßgabe ausreichende Versicherung gegen Haftpflichtansprüche, die aus der 

Berufsausübung herrühren können, hat und 
 
6. weitere nach § 19 im Einzelnen geforderte Nachweise und Erklärungen beigebracht hat. 
 
Die Ingenieurkammer Hessen kann durch Satzung Inhalte der Berufspraxis nach Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a und Mindestdeckungssummen für eine Versicherung nach Satz 1 Nr. 5 festsetzen. 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a gilt nicht, wenn ein solcher Nachweis nach Europäischem Unionsrecht 
nicht gefordert werden darf. Berufspraxis, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum absolviert 
wurde, ist anzuerkennen. Gleiches gilt für die Berufspraxis, die in Drittstaaten erlangt wurde, 
soweit sie nach dem Recht der Europäischen Union gleichwertig ist. 
 
(2) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a sind auch erfüllt durch die Staatsprü-
fung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst in der Bundesrepublik Deutschland in einer 
die Befähigung der Bauvorlageberechtigung einschließenden Fachrichtung. Den Anforderungen an 
das Berufspraktikum steht eine vergleichbare fachliche Beschäftigung im öffentlichen Dienst gleich. 
 

§ 11 
Auswärtige Bauvorlageberechtigte 

 
(1) Bauingenieurinnen und Bauingenieuren, die die Voraussetzung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 nicht erfüllen (auswärtige Bauvorlageberechtigte), stellt die Ingenieurkammer Hessen auf An-
trag eine Bescheinigung über deren Bauvorlageberechtigung für ein bestimmtes Bauvorhaben im 
Lande Hessen aus. Diese ist auszustellen, wenn  
 
1. ein vergleichbarer Nachweis nach dem Recht eines anderen Bundeslandes oder Mitglied-

staates der Europäischen Union oder eines nach dem Recht der Europäischen Union 
gleichgestellten anderen Staates vorgelegt oder die Eignung auf andere Weise nachgewie-
sen wird und  

 
2. eine nach Maßgabe üblicher Versicherungsbedingungen ausreichende Versicherung gegen 

Haftpflichtansprüche, die aus der Berufsausübung herrühren können, nachgewiesen wird. 
 
(2) Die Zuständigkeit anderer Behörden für die Ausstellung eines entsprechenden Nachweises, 
insbesondere nach § 49 Abs. 6 der Hessischen Bauordnung, bleibt unberührt. Auswärtige Bau-
vorlageberechtigte werden nicht Pflichtmitglied der Ingenieurkammer Hessen. 
 
(3) Auswärtige Bauvorlageberechtigte haben unabhängig vom Besitz eines Nachweises nach 
Abs. 1 oder Abs. 2 die Obliegenheiten nach § 23 Abs. 1 und Berufspflichten nach § 24 Abs. 1 
bis 3 zu beachten. § 17 Abs. 7 gilt im Übrigen entsprechend. 
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Vierter Titel 
Andere Berufsbezeichnungen 

 
§ 12 

Fachbezeichnungen 
 
(1) Die Ingenieurkammer Hessen kann nach Maßgabe einer Satzung  
 
1. besondere berufliche Fachbezeichnungen (Fachingenieurin und Fachingenieur mit Zusatz-

bezeichnung) und  
 
2. eine allgemeine zusätzliche international übliche Berufsbezeichnung in deutscher oder an-

derer Sprache  
 
einführen. Die Bezeichnung muss auf die Ingenieurkammer Hessen hinweisen und darf nicht so 
gefasst sein, dass sie mit einem akademischen Grad verwechselt werden kann. Die Satzung be-
darf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(2) Eine Bezeichnung nach Abs. 1 Satz 1 darf nur führen oder führen lassen, wer von der Inge-
nieurkammer Hessen als entsprechende Fachingenieurin oder entsprechender Fachingenieur an-
erkannt oder wem die zusätzliche Berufsbezeichnung durch die Ingenieurkammer Hessen zu-
erkannt wurde. Die Bezeichnung muss mit dem Zusatz nach Abs. 1 Satz 2 geführt werden. 
 
(3) Auf Antrag ist ein Mitglied der Ingenieurkammer Hessen als entsprechende Fachingenieurin 
oder als entsprechender Fachingenieur anzuerkennen, wer nach Abschluss eines ersten berufs-
qualifizierenden Studiums und eines darauf aufbauenden postgradualen Studienganges nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 2 bis 4 mit einer Regelstudienzeit 
 
1. von fünf Jahren mindestens vier Jahre,  
 
2. von vier Jahren mindestens fünf Jahre, 
 
3. von drei Jahren mindestens sechs Jahre  
 
Berufspraxis erworben hat und sich durch Aus-, Fortbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen 
nach Maßgabe der Satzung fachlich besonders qualifiziert hat.  
 
(4) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn keine nach Maßgabe der Satzung durchge-
führte Fortbildung nachgewiesen wird oder gegen Obliegenheiten nach § 23 oder gegen Berufs-
pflichten nach § 24 schuldhaft wiederholt oder in grober Weise verstoßen wurde. 
 
(5) Die Ingenieurkammer Hessen hat Personen, die eine Bezeichnung nach Abs. 2 führen dürfen 
oder führen lassen dürfen, in einem besonderen Berufsverzeichnis zu erfassen. 
 

Fünfter Titel 
Berufsgesellschaften 

 
§ 13 

Führen der Berufsbezeichnung 
 

(1) Eine Berufs- oder Fachbezeichnung nach § 3 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 1, 2 und 4 und nach § 
12 Abs. 1 Satz 1 darf in einer Firma, die in das Handelsregister im Geschäftsbereich der Hessi-
schen Ingenieurkammer einzutragen ist, und in der Geschäftsbezeichnung einer Berufsgesell-
schaft, Partnerschaftsgesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 
nur geführt werden, wenn die Ingenieurkammer Hessen die Unbedenklichkeit erklärt hat.  
 
Die Führung der Berufsbezeichnung  
 
1. in einer Gemeinschaft und Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
 
2. in einer Partnerschaft oder Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 

gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, 
 
3. nach dem Recht eines anderen Bundeslandes, 
 
4. nach dem Recht der Europäischen Union eines anderen Staates  
 
sowie die Zuständigkeit anderer berufsständischer Kammern bleiben unberührt. 
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(2) Eine Berufsgesellschaft im Sinne des Gesetzes ist eine Gesellschaft, die eine nach diesem 
Gesetz geschützte Berufsbezeichnung in der Firma führt. Berufsgesellschaft kann jede für die 
Berufsausübung nach dem Recht der Europäischen Union in der Bundesrepublik Deutschland 
zulässige Gesellschaftsform oder Partnerschaft sein.  
 
(3) Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung erlischt, wenn 
 
1. die Berufsgesellschaft im Partnerschafts- oder Handelsregister gelöscht wurde, 
 
2. die Berufsbezeichnung in der Firma oder Bezeichnung nicht mehr geführt wird, 
 
3. rechtskräftig auf Verlust der Berechtigung erkannt wurde, 
 
4. die Voraussetzungen zur Führung der Berufsbezeichnung nicht mehr bestehen. 
 
Die Weiterführung der Berufsbezeichnung kann in den Fällen des Satz 1 Nr. 3 vorläufig unter-
sagt werden, wenn das aus Gründen, die in dem Verhalten oder Zustand der Berufsgesellschaft 
liegen, zum Schutz des Ansehens des Berufsstandes, der Auftraggeber oder der Allgemeinheit 
erforderlich ist. Im Falle des Satz 1 Nr. 4 ist das Erlöschen bis zur Entscheidung über das Wie-
dervorliegen der Voraussetzungen zur rechtmäßigen Führung der Berufsbezeichnung gehemmt 
(vorläufige Weiterführung). Der Berufsgesellschaft kann von der Ingenieurkammer Hessen eine 
Frist von höchstens einem Jahr gesetzt werden, innerhalb der die Voraussetzungen wieder er-
füllt sein müssen. Im Falle des Todes der für die berechtigte Führung der Berufsbezeichnung 
maßgeblichen berufsangehörigen Person kann die Frist angemessen über ein Jahr hinaus verlän-
gert werden.  
 
(4) Die Ingenieurkammer Hessen teilt dem zuständigen Handelsregister und Partnerschaftsregis-
ter jede Veränderung mit, die sich dort auf die Eintragung und das Recht zur Führung der Be-
rufsbezeichnung auswirken kann.  
 

§ 14 
Voraussetzungen 

 
(1) Die Unbedenklichkeit nach § 13 Abs. 1 Satz 1 ist auf Antrag der Vorgesellschaft oder der 
Gesellschaft zu erklären, wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung bestimmt, dass 
 
1. Gegenstand der Gesellschaft die Wahrnehmung von Berufsaufgaben ist, die der in der 

Geschäftsbezeichnung genannten Berufsbezeichnung entsprechen, 
 
2. eine zur Führung dieser Berufsbezeichnung berechtigte berufsangehörige Person zugleich 

als Gesellschafterin oder Gesellschafter Kapital und Stimme innehat und in der Gesell-
schaft als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer beruflich verantwortlich tätig ist, 

 
3. die die Berufsbezeichnung führenden Berufsangehörigen mindestens die Hälfte des Kapi-

tals und der Stimmen innehaben, 
 
4. die Gesellschafts- oder Kapitalanteile und Stimmen nur von Personen gehalten werden, 

die dem freiberuflichen Berufsbild entsprechen, insbesondere nicht von berufsfremden 
gewerblich tätigen Personen oder von Gesellschaften, 

 
5. kenntlich wird, welchen Berufen alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter angehören, 
 
6. bei Führung der Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1 und 2 die anderen Gesellschafterin-

nen und Gesellschafter einen vergleichbaren Zusatz führen, soweit ein solcher bei diesen 
üblicherweise zu führen möglich ist, 

 
7. die Gesellschafts- oder Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter gehalten und Stimm-

rechte nicht für Dritte ausgeübt werden können, 
 
8. die Übertragung von Kapital- oder Gesellschaftsanteilen an die Zustimmung der Gesell-

schaft gebunden ist, 
 
9. bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien alle Aktien auf den 

Namen freiberuflich tätiger natürlicher Personen lauten, 
 
10. die Gesellschaft verantwortlich von Berufsangehörigen geführt wird, die dem Berufsbild 

freiberuflicher Tätigkeit entsprechen, 
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11. die nach diesem Gesetz für die in der Firma benannten Berufsangehörigen geltenden Be-
rufspflichten von der Gesellschaft und ihren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern be-
achtet werden 

 
und das Bestehen einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung nach § 15 für die Gesell-
schaft nachgewiesen wird. 
 
(2) Bei Führung des Zusatzes "gewerblich" in der Geschäftsbezeichnung einer Berufsgesell-
schaft von Stadtplanerinnen und Stadtplanern gilt Abs. 1 mit Ausnahme der Nr. 4. Eine kapi-
talmäßige Beteiligung zur Gesellschaftsfinanzierung ist zulässig, soweit kein Einfluss auf die 
Berufsausübung ausgeübt wird, der mit den Berufsaufgaben und Berufspflichten nicht vereinbar 
ist; einer entsprechenden Kennzeichnung der Beteiligung nach Abs. 1 Nr. 5 bedarf es insoweit 
nicht. Eine Beteiligung baugewerblicher Personen und Unternehmen ist ausgeschlossen. 
 
(3) Mit dem Antrag auf Erklärung der Unbedenklichkeit sind eine öffentlich beglaubigte Ausfer-
tigung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung und ein Nachweis über die Anmeldung zu 
dem Handelsregister oder Partnerschaftsregister vorzulegen. Eine unbeschränkte Auskunft über 
die Vorgesellschaft oder Gesellschaft aus dem Gewerbezentralregister sowie bei Gesellschafte-
rinnen und Gesellschaftern aus dem Bundeszentralregister und bei Zweifeln an deren Zuverläs-
sigkeit, die eine Versagung der Eintragung nach § 20 rechtfertigen, eine unbeschränkte Aus-
kunft aus dem Gewerbezentralregister kann verlangt werden. 
 

§ 15 
Berufshaftpflichtversicherung 

 
(1) Die Berufsgesellschaft hat nach Maßgabe üblicher Versicherungsbedingungen zur Deckung der 
sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren eine Versicherung (Berufshaftpflichtversi-
cherung) abzuschließen und für die Dauer der Führung der Berufsbezeichnung aufrechtzuerhalten. 
Es ist eine Nachhaftung des Versicherers zu vereinbaren, die mindestens fünf Jahre über den Zeit-
punkt der Löschung der Eintragung in dem Berufsverzeichnis der Ingenieurkammer Hessen hi-
nausreicht. Die Versicherungssumme hat für jeden Versicherungsfall mindestens 1 500 000 Euro 
für Personen- und 500 000 Euro für Sach- und Vermögensschäden zu betragen. Die Leistungen 
des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden können auf 
den Betrag der Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der tätigen Gesellschafte-
rinnen und Gesellschafter sowie der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die nicht Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter sind, begrenzt werden. Die Jahreshöchstleistung für alle in einem 
Versicherungsjahr verursachten Schäden muss sich mindestens auf den dreifachen Betrag der 
Mindestversicherungssumme belaufen. Andere gesetzliche oder im Einzelfall vertragsbezogen 
vereinbarte Haftpflichtversicherungsbedingungen bleiben unberührt.  
 
(2) Durch Rechtsverordnung können nach Anhörung der Ingenieurkammer Hessen die Mindest-
versicherungssumme und Begrenzung der Leistungen innerhalb eines Versicherungsjahres an 
geänderte wirtschaftliche Verhältnisse angepasst werden, wenn das erforderlich ist, um einen 
hinreichenden Versicherungsschutz Geschädigter sicherzustellen. 
 
(3) Die Berufsgesellschaft und die Partnerschaftsgesellschaft, die als Zusammenschluss in das 
Berufsverzeichnis der Beratenden Ingenieure eingetragen ist, können ihre Haftpflicht gegenüber 
der Auftraggeberschaft für Ansprüche aus Schäden wegen fahrlässig fehlerhafter Berufsaus-
übung durch  
 
1. schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur Höhe der Mindestversicherungssumme, 
 
2. vorformulierte Vertragsbedingungen für Schäden, die nicht grob fahrlässig verursacht 

wurden (§ 309 Nr. 7b des Bürgerlichen Gesetzbuches), auf den dreifachen Betrag der 
Mindestversicherungssumme, sofern insoweit Versicherungsschutz besteht, 

 
beschränken. 
 
(4) Eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung gemäß § 8 Abs. 4 Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz, die als Zusammenschluss in das Berufsverzeichnis der Beratenden 
Ingenieure eingetragen ist, muss eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen, 
die für Schäden aus fehlerhafter Berufsausübung haftet. Deckungsumfang und Deckungsbedin-
gungen müssen mindestens Abs. 1 entsprechen. 
 

§ 16 
Berufsgesellschafts- und Partnerschaftsverzeichnis 

 
(1) Eine Berufsgesellschaft und eine Partnerschaft mit Sitz oder Niederlassung im Geschäftsbe-
reich der Ingenieurkammer Hessen, an der mindestens eine nach diesem Gesetz in ein Berufs-
verzeichnis einzutragende Person beteiligt ist, ist in das Berufsgesellschaftsverzeichnis der Inge-
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nieurkammer Hessen einzutragen. Die Pflicht zur Anmeldung der Gesellschaft oder Partner-
schaft obliegt den geschäftsführenden Berufsangehörigen. 
 
(2) Scheidet eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter aus der Berufsgesellschaft oder eine 
Partnerin oder ein Partner aus der Partnerschaft aus, so ist das in dem Berufsverzeichnis durch 
Löschung kenntlich zu machen. Entsprechendes gilt für den Fall der Aufhebung einer Zweig-
niederlassung. 
 
(3) Die Eintragung in das Berufsgesellschaftsverzeichnis ist zu löschen, wenn nicht mindestens 
eine Partnerin oder ein Partner Beratende Ingenieurin oder Beratender Ingenieur oder Stadtplane-
rin oder Stadtplaner ist, die Partnerschaft nach § 9 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes aufge-
löst wurde oder die Partnerschaft weder Sitz noch Zweigniederlassung im Lande Hessen hat. 
 
(4) Die Zuständigkeit anderer register- oder verzeichnisführender Stellen bleibt unberührt.  
 

Sechster Titel 
Auswärtige, Ausgleichsmaßnahmen 

 
§ 17 

Vorübergehende Dienstleistungen Auswärtiger 
 
(1) Eine berufsangehörige Person oder Berufsgesellschaft, die erstmals vorübergehend oder ge-
legentlich eine Dienstleistung entsprechend den Berufsaufgaben unter einer nach diesem Gesetz 
in ein Berufsverzeichnis einzutragende Berufsbezeichnung oder als bauvorlageberechtigte Per-
son nach §§ 9 und 11 im Lande Hessen erbringt, ohne in ein Berufsverzeichnis als niedergelas-
sene Person oder Berufsgesellschaft oder ohne in ein Berufsverzeichnis bauvorlageberechtigter 
Personen einer Ingenieur- oder Architektenkammer eines Bundeslandes eingetragen zu sein, hat 
dies der Ingenieurkammer Hessen zuvor oder in dringenden Fällen unverzüglich in Textform 
nachträglich anzuzeigen. Die Anzeige ist nicht erforderlich bei der Teilnahme an Ausschreibun-
gen im Wettbewerb um einen Auftrag. 
 
(2) Mit der Anzeige sind Angaben zu machen über 
 
1. den vollständigen Namen der Person oder die Geschäftsbezeichnung, 
 
2. die Staatsangehörigkeit der Person, 
 
3. die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung, 
 
4. den Nachweis der Berufsausübung, falls die Regelungen des Niederlassungsstaates der 

Europäischen Union oder eines gleichgestellten Staates nichts anderes bestimmen, 
 
5. eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung, 
 
6. den Ort der Niederlassung, 
 
7. bestehende Eintragungen in einem Handelsregister, Partnerschaftsregister oder einem 

ähnlichen öffentlichen Register mit der Nummer der Eintragung oder einer gleichwerti-
gen, der Identifikation dienenden Erklärung, 

 
8. die für die Person oder Gesellschaft zuständige berufsständische Kammer oder vergleich-

bare Einrichtung und deren Aufsichtsbehörde. 
 
Die Ingenieurkammer Hessen kann bei begründeten Zweifelsfällen Nachweise zu den Angaben 
verlangen. 
 
(3) Soweit weder die Ausbildung noch die Berufsbezeichnung noch die Ausübung desselben Be-
rufs oder die Tätigkeit in dem Herkunftsmitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat reglementiert ist, kann die An-
zeige nach Abs. 1 in beliebiger Form darüber, dass die betreffende Tätigkeit während der vorher-
gehenden zehn Jahre mindestens ein Jahr vollzeitlich oder in entsprechender Zeitdauer in Teilzeit 
berechtigt ausgeübt wurde, erfolgen. Dies gilt nur, wenn ein oder mehrere Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweise vorliegen, die den Anforderungen nach Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 
2005/36/EG entsprechen. Die einjährige Berufserfahrung darf nicht gefordert werden, wenn der 
Ausbildungsnachweis der antragstellenden Person eine reglementierte Ausbildung abschließt.  
 
(4) Die Anzeige nach Abs. 1 ist einmal jährlich zu erneuern, wenn die berufsangehörige Person 
oder Berufsgesellschaft beabsichtigt, während des betreffenden Jahres weiter Dienstleistungen 
zu erbringen. Erfolgte bereits eine entsprechende Anzeige bei einer anderen deutschen Inge-
nieur- oder Architektenkammer, genügt eine formlose Mitteilung darüber. 
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(5) Liegen die Voraussetzungen der zur Führung nach diesem Gesetz geschützten oder in ein 
Berufsverzeichnis einzutragenden Berufsbezeichnung nicht vor, ist die Berufsbezeichnung in 
einer Amtssprache des Niederlassungsstaates der Europäischen Union oder des anderen Staates 
zu führen; besteht dort keine entsprechende Berufsbezeichnung, ist der Ausbildungsnachweis in 
einer Amtssprache des Niederlassungsstaates anzugeben. 
 
(6) Für auswärtige Berufsangehörige gelten die §§ 23 Abs. 1 und 24 Abs. 1 bis 3 entsprechend. 
Bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten gilt § 23 Abs. 3 und bei der Verletzung der Berufs-
pflichten § 25 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 9 sowie die §§ 24 Abs. 4, 25 Abs. 1, 2, 4 
und 7. Die Ingenieurkammer Hessen kann in einem Verfahren nach Satz 2 die Führung der 
nach diesem Gesetz geschützten Berufsbezeichnung und die Erbringung von Dienstleistungen 
unter einer nach diesem Gesetz geschützten Berufsbezeichnung untersagen. Geldauflagen und 
Zwangsgelder fließen der Ingenieurkammer Hessen zu. 
 

§ 18 
Ausgleichsmaßnahmen 

 
(1) Entspricht im Falle der Niederlassung oder hauptberuflichen Anstellung von auswärtigen 
Berufsangehörigen die Ausbildung nicht den nach diesem Gesetz gestellten Anforderungen, 
können nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union, insbesondere nach Art. 14 der 
Richtlinie 2005/36/EG, aufgrund einer von der für die zuständige Ministerin oder des zuständi-
gen Ministers im Benehmen mit der Ingenieurkammer Hessen erlassenen Rechtsverordnung 
Ausgleichsmaßnahmen in Form 
 
1. eines höchstens dreijährigen Anpassungslehrgangs durch die Ausübung eines reglemen-

tierten Berufs unter Verantwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen und mit einer 
Zusatzausbildung mit abschließender Bewertung durch die Ingenieurkammer Hessen oder 

 
2. einer Eignungsprüfung 
 
verlangt werden, soweit der Schutz der Allgemeinheit oder der Auftraggeberschaft das erfordert 
und es sich um wesentliche Unterschiede gegenüber den Anforderungen nach diesem Gesetz 
handelt. Dabei ist in die Prüfung einzubeziehen, ob die durch Berufspraxis oder lebenslanges 
Lernen erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die von einer einschlägigen 
Stelle formell als gültig anerkannt wurden, wesentliche Unterschiede gegenüber den Anforde-
rungen ausgleichen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist durch Bescheid zu unterrich-
ten und darauf hinzuweisen, dass die Unterschiede ausgeglichen werden können. Die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller hat das Recht der Wahl zwischen einer der Ausgleichsmaßnah-
men. Keine Wahl hat die Antragstellerin oder der Antragsteller bezüglich der Ausgleichsmaß-
nahmen, wenn der Ausbildungsnachweis dem Berufsqualifikationsniveau des Art. 11 Buchst. b 
der Richtlinie 2005/36/EG entspricht. In diesem Fall steht nur die Eignungsprüfung zur Verfü-
gung. Entspricht der Ausbildungsnachweis dem Berufsqualifikationsniveau des Art. 11 Buchst. 
a der Richtlinie 2005/36/EG, ist sowohl ein Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung 
abzulegen. Näheres kann die Ingenieurkammer Hessen in einer Satzung, nach Maßgabe von 
Art. 11, 13 und 14 der Richtlinie 2005/36/EG und unter Berücksichtigung der Unterschiede der 
Qualifikationsniveaus, der Anerkennungsbedingungen und der möglichen Ausgleichsmaßnah-
men regeln. 
 
(2) Die Eignungsprüfung ist spätestens sechs Monate nach der Entscheidung nach Abs. 1 Satz 3 
zu ermöglichen. 
 

Siebter Titel 
Gemeinsame Verfahrensvorschriften 

 
§ 19 

Weitere Nachweise, Ausnahmen 
 
(1) Neben den nach diesem Gesetz bei dem Verfahren beizubringenden Erklärungen können 
folgende weitere Nachweise verlangt werden: 
 
1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über den geführten und über die früher geführ-

ten Namen, 
 
2. eine Erklärung über frühere, bestehende, gelöschte, beibehaltene oder beantragte Eintra-

gungen in vergleichbaren Berufsverzeichnissen oder Listen anderer berufsständischer ge-
setzlicher Kammern in den Bundesländern, anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staaten, 

 
3. ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde oder 

ein vergleichbarer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
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Union oder nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staates 
oder eines Drittstaates ausgestellter Nachweis; bei begründeten Zweifeln an der Zuver-
lässigkeit kann eine unbeschränkte Auskunft aus dem Gewerbezentralregister oder einem 
vergleichbaren Register eines anderen Staates verlangt werden, 

 
4. einen Nachweis über die Staatsangehörigkeit. 
 
(2) Ist die Eintragung in einem anderen vergleichbaren Berufsverzeichnis oder in einer anderen 
vergleichbaren Liste in einem Bundesland nur deshalb gelöscht worden, weil die dafür maßgebliche 
berufliche Niederlassung, Anstellung oder Hauptwohnung aufgegeben wurde, und liegt dies nicht 
mehr als drei Monate zurück, so ist die berufsangehörige Person oder Berufsgesellschaft auf Antrag 
in das entsprechende Berufsverzeichnis oder die entsprechende Liste oder das Berufsgesellschafts-
verzeichnis nach diesem Gesetz ohne Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen einzutragen, soweit 
kein Versagungsgrund nach § 20 oder Löschungsgrund nach § 21 Abs. 1 und 2 vorliegt. Wird die 
Eintragung bei einer anderen berufsständischen Kammer beibehalten, gilt Satz 1 entsprechend.  
 
(3) Vom Nachweis einzelner Eintragungsvoraussetzungen nach diesem Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes kann abgesehen werden, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu 
einer besonderen Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen ver-
einbar ist. Eine besondere Härte liegt insbesondere vor, wenn dem Zweck einer Eintragungsvo-
raussetzung auf andere Weise entsprochen werden kann. Das gilt nicht für die Anerkennung von 
Hochschul- und anderen Ausbildungsabschlüssen. Die vorzulegenden Unterlagen und Nachwei-
se sind in der Regel in Kopie vorzulegen oder elektronisch zu übermitteln. Soweit geboten und 
bei begründeten Zweifeln können beglaubigte Kopien verlangt oder Bestätigungsnachweise der 
Authentizität der Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise von den Behörden des ausstellen-
den Mitgliedstaates verlangt werden. 
 

§ 20 
Versagungsgründe 

 
(1) Die Eintragung in ein nach diesem Gesetz zu führendes Berufsverzeichnis ist einer berufsan-
gehörigen Person zu versagen,  
 
1. solange ihr nach § 70 des Strafgesetzbuches die Ausübung des Berufs als Ingenieurin 

oder Ingenieur oder Stadtplanerin oder Stadtplaner verboten oder nach § 35 der Gewer-
beordnung die Ausübung der selbstständigen Tätigkeit untersagt ist oder 

 
2. wenn sie wegen einer Straftat rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt worden ist und sich 

aus dem der Verurteilung zugrunde liegende Sachverhalt ergibt, dass diese zur Erfüllung 
der Berufsaufgaben nach den §§ 4 und 7 ungeeignet ist. 

 
(2) Die Eintragung kann versagt werden, 
 
1. solange die berufsangehörige Person infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung 

über ihr Vermögen beschränkt ist, 
 
2. wenn innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Eintragungsantrages  

 a) eine eidesstattliche Versicherung bis zum 31. Dezember 2012 nach § 807 der Zivil-
prozessordnung in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung abgegeben 
oder eine Vermögensauskunft nach § 802c der Zivilprozessordnung in der ab 1. Ja-
nuar 2013 geltenden Fassung erteilt wurde, 

 b) das Insolvenzverfahren über deren Vermögen eröffnet wurde oder der Antrag auf Er-
öffnung mangels Masse abgewiesen wurde, 

 c) wenn sich aus sonstigen Gründen ihre persönliche Unzuverlässigkeit ergibt. 
 
(3) Bei Berufsgesellschaften, die die Führung einer nach diesem Gesetz geschützten Berufsbe-
zeichnung von einer berufsangehörigen Person herleiten, gilt Abs. 1 und 2 entsprechend.  
 

§ 21 
Löschungen 

 
(1) Die Eintragung einer berufsangehörigen Person oder Berufsgesellschaft in ein nach die-
sem Gesetz zu führendes Berufsverzeichnis ist zu löschen, wenn 
 
1. die Person verstorben ist, 
 
2. die Person oder Berufsgesellschaft auf die Eintragung verzichtet hat, 
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3. die Person keine Hauptwohnung, berufliche Niederlassung oder hauptberufliche Anstel-
lung mehr im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hessen hat und ihren Beruf hier 
nicht mehr ausübt, 

 
4. die Berufsgesellschaft aufgelöst ist oder keine Niederlassung mehr im Geschäftsbereich 

der Ingenieurkammer Hessen hat, 
 
5. die Eintragung durch unrichtige Angaben vorsätzlich erwirkt wurde, 
 
6. keine oder keine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung besteht, 
 
7. ein bestandskräftiger Bescheid nach § 25 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 vorliegt. 
 
(2) Die Eintragung kann gelöscht werden, wenn Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die 
zu einer Versagung der Eintragung führen. Diese kann auch gelöscht werden, wenn  
 
1. wiederholt Berufspflichten nach § 24 Abs. 1 bis 5 schuldhaft verletzt wurden,  
 
2. innerhalb der vorausgegangenen zehn Jahre mindestens zweimal ein Zwangsgeld nach 

§ 23 Abs. 3, ein Ordnungsgeld nach § 37 Abs. 1 oder eine Geldbuße nach § 40 Abs. 2 
festgesetzt wurde, 

 
3. die Pflicht zur Zahlung der Beiträge oder von Kosten (Gebühren, Auslagen) aufeinander-

folgend zweimal oder unterbrochen mehrfach nicht erfüllt wurde, 
 
(3) Die Eintragung darf in den Fällen des Abs. 1 Nr. 5 bis 7 oder Abs. 2 erst gelöscht werden, 
wenn die Entscheidung über die Löschung durch rechtsmittelfähigen Bescheid unanfechtbar ge-
worden ist.  
 
(4) Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 soll vor der Löschung von der Ingenieurkammer Hessen eine 
Frist bis zu einem Jahr gesetzt werden, innerhalb der die Voraussetzungen zur Führung der Be-
rufsbezeichnung des von Erben durch beauftragte berufsangehörige Angestellte weiterzuführen-
den oder durch Nachlassverwalter, Nachlasspfleger oder Testamentsvollstrecker verwalteten 
Büros oder der Berufsgesellschaft wieder erfüllt sein müssen. In besonders zu begründenden 
Fällen kann die Frist auf Antrag oder von Amts wegen angemessen über ein Jahr hinaus verlän-
gert werden. Die Ingenieurkammer Hessen kann auf Antrag und Kosten der Erben einen treu-
händerischen Verwalter oder Abwickler einsetzen. Im Falle des Abs. 1 Nr. 6 und § 20 Abs. 2 
Nr. 1 gilt Satz 1 und 2 entsprechend. 
 

§ 22 
Einheitliche Stelle, Verfahren, Fristen,  

Versicherungsnachweise, Vorwarnmechanismus 
 
(1) Die von der Ingenieurkammer Hessen auf Antrag durchzuführenden Verfahren und Anzei-
gen nach diesem Gesetz oder aufgrund weiterer Rechtsvorschriften können über eine Einheitli-
che Stelle nach Teil V Abschnitt 1a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden. 
 
(2) Über Eintragungen und Änderungen in ein Berufsverzeichnis oder einer Liste sowie deren 
Löschung nach diesem Gesetz oder aufgrund weiterer Rechtsvorschriften entscheidet der Vor-
stand der Ingenieurkammer Hessen. Wird dazu nach Maßgabe einer Satzung ein besonderer 
Ausschuss bestimmt, der eine Entscheidung nach Satz 1 trifft, führt der Vorstand oder nach 
Maßgabe einer Geschäftsordnung die Geschäftsstelle dessen Entscheidung aus. Die Präsidentin 
oder der Präsident oder dessen Stellvertretung kann der Entscheidung eines Ausschusses wider-
sprechen, wenn diese rechtswidrig ist, und die Entscheidung selbst treffen.  
 
(3) Der Antragseingang und die Vollständigkeit sind dem Antragsteller binnen eines Monats zu 
bestätigen. Wird über einen Antrag in einem Verfahren nach diesem Gesetz oder aufgrund wei-
terer Rechtsvorschriften auf Anerkennung oder Feststellung einer Berechtigung sowie Eintra-
gung oder Änderung der Eintragung nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, 
so gilt der Antrag als genehmigt. Satz 1 gilt nicht im Falle eines von einer zuständigen Stelle 
außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (Drittstaat) ausgestellten Nachweises, 
wenn zu dessen Prüfung ein Gutachten oder eine Stellungnahme einer zuständigen oder mehre-
rer zuständigen Stellen einzuholen ist und das der antragstellenden Person mitgeteilt wurde. Satz 
2 gilt nicht, wenn nach dem Recht der Europäischen Union oder des Landes Hessen Nachweise 
einer zuständigen Stelle eines Drittstaates wie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder im Lande Hessen ausgestellte Nachweise zu behandeln sind. Im Übrigen gilt § 42a des 
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
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(4) Die Ingenieurkammer Hessen hat auf Anfrage oder Ersuchen einer zuständigen Stelle eines 
anderen Bundeslandes oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines nach dem 
Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staates dieser zu erklären,  
 
1. ob und inwieweit die Führung der Berufsbezeichnung, eine Berechtigung und die Berufs-

ausübung nach diesem Gesetz oder aufgrund weiterer Rechtsvorschriften allgemein oder 
in Bezug auf eine bestimmte berufsangehörige Person oder Berufsgesellschaft frei oder 
geregelt ist,  

 
2. ob und wann eine berufsangehörige Person oder Berufsgesellschaft in einem Berufsver-

zeichnis der Ingenieurkammer Hessen eingetragen ist oder war sowie wann und warum 
diese Eintragung gelöscht wurde, 

 
3. ob eine berufsangehörige Person oder Berufsgesellschaft nach diesem Gesetz oder weiterer 

Rechtsvorschriften die Führung einer Berufsbezeichnung oder eines Zusatzes zur Berufsbe-
zeichnung oder eine von der Ingenieurkammer Hessen nach diesem Gesetz oder weiterer 
Rechtsvorschriften zuerkannten Berechtigung besteht, widerrufen oder untersagt wurde. 

 
Hat die Ingenieurkammer Hessen davon Kenntnis erlangt, dass eine Person die Anerkennung sei-
ner Berufsqualifikation beantragt hat, und wird nachfolgend von einem Gericht rechtskräftig fest-
gestellt, dass die Person dabei gefälschte Berufsqualifikationsnachweise im Sinne der §§ 267 bis 
271 des Strafgesetzbuches verwendet hat, so hat sie als zuständige Stelle alle übrigen Mitgliedstaa-
ten unverzüglich über das Binnenmarkt-Informationssystem IMI von der Identität dieser Person 
und dem der Gerichtsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt zu informieren. Das Verfahren 
richtet sich nach Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG sowie den dazu ergangenen Durchführungs-
rechtsakten. Ergänzend zu den Bestimmungen der Durchführungsakte können durch Rechtsver-
ordnung weitere Regelungen zur Umsetzung des Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG getroffen 
werden. Die von der Warnung betroffenen Berufsangehörigen sind gleichzeitig mit der Warnung 
durch rechtsmittelfähigen Bescheid von der Entscheidung über die Warnung und den Inhalt der 
Warnung zu unterrichten. Werden die Gerichtsentscheidungen geändert, sind die Warnungen un-
verzüglich nach Rechtskraft der Änderung der Gerichtsentscheidung zu löschen. 
 
(5) Der von einem Versicherungsunternehmen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union ausgestellte Versicherungsnachweis ist anzuerkennen, wenn daraus folgt, dass dessen Be-
dingungen und der Deckungsumfang den Bedingungen nach diesem Gesetz oder einer Satzung der 
Ingenieurkammer Hessen entsprechen, und dieser Nachweis nicht älter als drei Monate ist. 
 
(6) Das Hessische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 
581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl. S. 118), findet mit Ausnahme 
von § 10 Abs. 3, § 13 Abs. 7 Satz 2 und § 17 keine Anwendung. 
 

Achter Titel 
Ordnungsrecht 

 
§ 23 

Obliegenheiten 
 
(1) Den Mitgliedern der Ingenieurkammer Hessen obliegt, ihr unverzüglich 
 
1. Änderungen des Namens, der Staatsangehörigkeit, der Firma und der Postanschrift, 

unter der sie eingetragen sind,  
 
2. Änderungen in der Führung der Berufsbezeichnung und der Tätigkeitsart,  
 
3. Löschungen oder Änderungen in einem vergleichbar anderen Berufsverzeichnis in einem 

Bundesland, Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderen Staat, 
 
4. Angaben im Zusammenhang mit der Pflichtteilnahme oder freiwilligen Teilnahme an 

einer satzungsgemäß eingerichteten Versorgungseinrichtung und zu einer Befreiung da-
von, 

 
5. Änderungen von satzungsgemäßen Voraussetzungen zur Beitragsbemessung und Bei-

tragsfestsetzung,  
 
6. als Berufsgesellschaft Tatsachen, die zum Widerruf der Berechtigung zur Führung der 

Berufsbezeichnung oder zum Erlöschen einer nach diesem Gesetz gegebenen Berechti-
gung geeignet sind,  

 
mitzuteilen sowie 
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7. Auskunft zu geben über den Bestand, die Höhe und einen Ausschluss von Wagnissen der 
nach diesem Gesetz geforderten Berufshaftpflichtversicherung, über die Gründe ihres 
Nichtbestehens und über die Erfüllung von Obliegenheiten gegenüber dem Versiche-
rungsunternehmen, 

 
8. auf Anforderung die von der Ingenieurkammer Hessen erhaltenen gültigen Urkunden, 

Nachweise und sonstigen zur Berufsausübung dienlichen Gegenstände zurückzugeben, 
 
9. fällige Beiträge und Kosten zu entrichten. 
 
Angaben, Auskünfte und Mitteilungen sind in Textform der Ingenieurkammer Hessen zu über-
mitteln. 
 
(2) Im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hessen sich niederlassende Berufsangehörige und 
Berufsgesellschaften haben sich bei dieser unverzüglich anzumelden, soweit diese eine bei ihr in 
ein Berufsverzeichnis einzutragende Berufsbezeichnung nach anderweitigem Recht bereits füh-
ren oder führen werden. Berufsgesellschaften haben mit ihrer Anmeldung eine öffentlich be-
glaubigte Ausfertigung des Gesellschafts- oder Partnerschaftsgesellschaftsvertrages und einen 
beglaubigten Auszug aus dem Handels- oder Partnerschaftsregister beizubringen oder können 
auf bei der Ingenieurkammer Hessen oder einem anderen allgemein zugänglichen gesetzlichen 
berufsständischen Berufsverzeichnis einer zuständigen Stelle vorliegende unveränderte Eintra-
gungen oder Nachweise Bezug nehmen. 
 
(3) Bei einer schweren oder wiederholt schuldhaften Verletzung einer Obliegenheit kann ein 
Zwangsgeld bei berufsangehörigen Personen bis zu 5 000 Euro und bei Berufsgesellschaften bis 
zu 10 000 Euro festgesetzt werden. Das gilt auch für eine nach diesem Gesetz oder aufgrund 
dieses Gesetzes oder eines anderen Gesetzes durch Rechtsverordnung bestimmten Anzeige-
pflicht auswärtiger berufsangehörige Personen und Berufsgesellschaften. Das Zwangsgeld fließt 
der Ingenieurkammer Hessen zu. 
 

§ 24 
Berufspflichten 

 
(1) Die in ein Berufsverzeichnis oder eine Liste nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses oder 
eines anderen Gesetzes bei der Ingenieurkammer Hessen eingetragenen Berufsangehörigen sind 
verpflichtet, 
 
1. die für die Berufsausübung geltenden Rechtsvorschriften und technischen Regeln zu be-

achten, 
 
2. sich gegenüber berufsangehörigen Personen und Berufsgesellschaften, deren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern und in der Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Berufe 
kollegial zu verhalten, 

 
3. sich der Teilnahme an Wettbewerben zu enthalten, die durch ihre Verfahrensbedingun-

gen einen lauteren Leistungsvergleich oder die Belange der Ausloberinnen und Auslober, 
Bewerberinnen und Bewerber sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ausgewogener 
Weise nicht wahren, 

 
4. über ihre berufliche Tätigkeit, Person und Berufsgesellschaft nur sachlich zu informieren 

und anpreisende, aufdringliche, unlautere oder unsachliche Werbung zu unterlassen, 
 
5. sich nach Maßgabe üblicher Versicherungsbedingungen ausreichend, gegebenenfalls nach 

Maßgabe einer Satzung der Ingenieurkammer Hessen, gegen Haftpflichtansprüche zu 
versichern, die aus der Berufsausübung herrühren können, und der Auftraggeberschaft 
gegenüber Auskunft über den Bestand, die Höhe und Ausschlüsse von Wagnissen der 
Berufshaftpflichtversicherung zu geben sowie ihre Obliegenheiten gegenüber dem Versi-
cherungsunternehmen zu erfüllen, soweit diese sich auf die Deckung der Berufshaft-
pflichtversicherung auswirken können,  

 
6. sich den Anforderungen an den Beruf entsprechend fortzubilden und die berufliche Fort-

bildung ihrer Beschäftigten sowie die berufspraktische Vorbereitung angehender berufs-
angehöriger Personen zu fördern; Weiteres kann die Ingenieurkammer Hessen durch 
Richtlinien regeln, soweit das nicht durch Rechtsverordnung durch die zuständige Minis-
terin oder den zuständigen Minister bestimmt wird, 

 
7. die berechtigten Interessen der Auftraggeberschaft und deren im Rahmen der Berufsaus-

übung bekannt gewordenen persönlichen Daten und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
zu wahren, 
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8. nicht gegen Obliegenheiten nach § 23 Abs. 1 und 2 schuldhaft wiederholt oder in grober 
Weise zu verstoßen. 

 
Das gilt auch für nach diesem Gesetz gleichgestellte auswärtige berufsangehörige Personen und 
Berufsgesellschaften, die im Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hessen beruflich tätig sind. 
 
(2) Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure und entsprechende Berufsgesellschaften haben ihre 
Unabhängigkeit und Eigenverantwortung gegenüber der Auftraggeberschaft und anderen Perso-
nen und Unternehmen zu wahren und wahren zu lassen. 
 
(3) Bauvorlageberechtigte dürfen Planvorlagen nur unterzeichnen, die von ihnen selbst oder 
unter ihrer verantwortlichen Leitung verfasst wurden, oder in zulässiger Weise anerkennen. 
 
(4) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten ist eine Verletzung der Berufspflichten, wenn 
es nach den Umständen des Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Ver-
trauen in einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufsstandes be-
deutsamen Weise zu beeinträchtigen. 
 
(5) Mitglieder der Ingenieurkammer Hessen und bei Berufsgesellschaften eine Geschäftsführerin 
oder ein Geschäftsführer haben zu einem von der Ingenieurkammer Hessen oder von ihr eingesetz-
ten Einrichtung anberaumten Schlichtungs- oder Mediationsverfahren persönlich zu erscheinen. 
 
(6) Die Ingenieurkammer Hessen kann Richtlinien zu den Berufspflichten erlassen. 
 

§ 25 
Berufsordnungsverfahren 

 
(1) Die schuldhafte Verletzung der Berufspflichten wird in einem förmlichen Berufsordnungs-
verfahren (Ehrenverfahren) der Ingenieurkammer Hessen geahndet. Zuständigkeiten anderer be-
rufsständischer Kammern und Berufsgerichte bleiben unberührt. 
 
(2) Ausgeschlossen sind Verfahren 
 
1. wegen politischer, wissenschaftlicher, künstlerischer oder religiöser Ansichten und 

Handlungen, 
 
2. gegen Personen in einem öffentlichen Dienst-, Anstellungs- oder Amtsverhältnis und Per-

sonen, die als Beliehene oder Verpflichtete öffentliche Aufgaben wahrnehmen, hinsichtlich 
ihrer hieraus sich unmittelbar ergebenden Tätigkeit, 

 
3. gegen Berufsangehörige, die ausschließlich Pflichtmitglied der Architekten- und Stadt-

planerkammer Hessen sind, und Berufsgesellschaften mit ausschließlich ihr als Pflicht-
mitglied angehörenden Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, 

 
4. bei anderen dort abgeschlossenen berufsständischen Kammern wegen desselben Sachver-

halts. 
 
(3) Einen Antrag auf Einleitung eines Berufsordnungsverfahrens kann stellen 
 
1. die betroffene Person oder Berufsgesellschaft gegen sich selbst, 
 
2. die Präsidentin oder der Präsident der Ingenieurkammer Hessen nach pflichtgemäßem 

Ermessen. 
 
(4) Ein eingeleitetes Berufsordnungsverfahren ist bis zur Beendigung eines Strafverfahrens aus-
zusetzen, wenn wegen desselben Sachverhaltes öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfah-
ren erhoben worden ist. Die tatsächlichen Feststellungen des Urteils im strafgerichtlichen Ver-
fahren sind für ein Berufsordnungsverfahren bindend. Ist eine Person in einem strafgerichtlichen 
Verfahren freigesprochen worden oder wurde das strafgerichtliche Verfahren eingestellt, kann 
wegen desselben Sachverhalts, der Gegenstand der Entscheidung war, ein Berufsordnungsver-
fahren nur eingeleitet oder fortgesetzt werden, wenn dieser Sachverhalt, ohne den Tatbestand 
eines Strafgesetzes zu erfüllen, eine Verletzung von Berufspflichten darstellt. 
 
(5) Abs. 4 gilt entsprechend, wenn ein Disziplinarverfahren wegen desselben Sachverhaltes ein-
geleitet wurde oder ein Straf-, Disziplinar-, Ehrenverfahren oder Berufsordnungsverfahren bei 
einer anderen berufsständischen Kammer eines Bundeslandes oder nach dem Recht eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Union oder nach dem Recht der Europäischen Union 
gleichgestellten anderen Staates anhängig ist oder rechtskräftig abgeschlossen wurde. 
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(6) In einem Berufsordnungsverfahren kann erkannt werden auf 
 
1. einen schriftlichen Verweis, 
 
2. eine Geldauflage bis zu 25 000 Euro bei berufsangehörigen Personen und 50 000 Euro 

bei Berufsgesellschaften, 
 
3. Verlust der Fähigkeit, Ämter in der Ingenieurkammer Hessen und ihren Einrichtungen 

und Ausschüssen zu bekleiden, 
 
4. Aberkennung des Wahlrechts und der Wählbarkeit zu den Organen, Einrichtungen und 

Ausschüssen der Ingenieurkammer Hessen, 
 
5. Löschung der Eintragung in dem Berufsverzeichnis des betreffenden Fachgebiets, in dem 

Berufsverzeichnis Bauvorlageberechtigter und in dem Berufsverzeichnis der Berufsge-
sellschaften, 

 
6. Untersagung der Führung der Berufsbezeichnung bei Berufsgesellschaften mit Ausnahme 

von Partnerschaften. 
 
In den Fällen des Satz 1 Nr. 3 bis 6 ist ein Zeitraum von wenigstens einem und höchstens sie-
ben Jahren zu bestimmen, innerhalb dessen die Folgen der Entscheidung fortbestehen. Bei einer 
Maßnahme nach Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 kann zugleich auf eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 2 
erkannt werden. Eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 4 schließt die Folge einer Maßnahme nach 
Satz 1 Nr. 3 ein. 
 
(7) Sind seit der Verletzung der Berufspflicht mehr als fünf Jahre verstrichen, so ist die Einlei-
tung eines Berufsordnungsverfahrens nicht mehr zulässig. Verstößt die Tat auch gegen ein 
Strafgesetz, so endet die Frist nicht vor der Verjährung der Strafverfolgung. Ist vor Ablauf der 
Frist ein Berufsordnungsverfahren oder ein Strafverfahren eingeleitet worden, so ist die Frist 
für die Dauer des Verfahrens gehemmt. Für den Beginn, das Ruhen und die Unterbrechung der 
Verjährung gelten die §§ 78a bis 78c des Strafgesetzbuches entsprechend. 
 
(8) Geldauflagen fließen der Ingenieurkammer Hessen zu. 
 
(9) Die Präsidentin oder der Präsident der Ingenieurkammer Hessen kann bei einem minder 
schweren Verstoß gegen Berufspflichten eine schriftliche Rüge erteilen. Mit der Rüge sind weitere 
Berufsordnungsmaßnahmen wegen des der Rüge zugrunde gelegten Sachverhaltes ausgeschlossen. 
 

ZWEITER TEIL 
Ingenieurkammer Hessen 

 
Erster Abschnitt 

Aufgaben, Organisation 
 

§ 26 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, Mitgliedschaften 

 
(1) Die Ingenieurkammer Hessen ist eine landesunmittelbare selbstverwaltete Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Sie wird gebildet durch ihre Pflichtmitglieder. Ihr Sitz ist in Wiesbaden. 
Sie kann örtliche Untergliederungen bilden. Sie führt ein Dienstsiegel. 
 
(2) Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer Hessen sind 
 
1. die in die von ihr geführten Berufsverzeichnisse eingetragenen Beratenden Ingenieurin-

nen und Ingenieure und die eingetragenen Stadtplanerinnen und Stadtplaner,  
 
2. die in dem Verzeichnis bauvorlageberechtigter Ingenieurinnen und Ingenieure Eingetra-

genen, 
 
3. die nach § 12 Abs. 2 Satz 1 von ihr anerkannten Fachingenieurinnen und Fachingenieure 

und die berufsangehörigen Personen, denen eine zusätzliche Berufsbezeichnung nach § 
12 Abs. 2 Satz 1 zuerkannt wurde. 

 
(3) Berufsgesellschaften und auswärtige Berufsangehörige sind keine Pflichtmitglieder. Auf An-
trag können als freiwillige Mitglieder Ingenieurinnen und Ingenieure und Berufsgesellschaften 
nach Maßgabe einer Satzung aufgenommen werden. 
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(4) Wer als in Abs. 2 genannte berufsangehörige Person aus dem von der Ingenieurkammer 
Hessen geführten Berufsverzeichnis gestrichen wird, scheidet als deren Pflichtmitglied aus. Eine 
freiwillige Mitgliedschaft bleibt davon unberührt. 
 
(5) Die Ingenieurkammer Hessen kann nach Maßgabe einer Satzung in der Ingenieurausbildung 
befindliche Personen als Mitglieder und kann fördernde Mitglieder aufnehmen. Diese haben 
kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und können nicht in die Vertreterversammlung 
gewählt werden. 
 

§ 27 
Aufgaben 

 
(1) Aufgaben der Ingenieurkammer Hessen sind  
 
1. die Wahrung und Förderung der beruflichen Belange der Gesamtheit der Kammermit-

glieder und des Ansehens des Berufsstandes, 
 
2. die nach diesem Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durchzuführenden Anerkennungs-

verfahren und zu führenden Berufsverzeichnisse zu führen, 
 
3. die Mitwirkung an der Pflege und Weiterentwicklung des Ingenieurwesens, der Baukul-

tur und des Bauwesens sowie des Städtebaus,  
 
4. die Pflege und Förderung der Zusammenarbeit mit anderen berufsständischen Kammern, 

Berufsverbänden und Einrichtungen, 
 
5. die Förderung der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung der Berufsangehörigen so-

wie des Wettbewerbswesens, 
 
6. die Mitwirkung bei der Ernennung von Sachverständigen, 
 
7. Behörden durch Vorschläge und Stellungnahmen oder in sonstiger Weise in Fragen zu 

beraten, die Tätigkeitsbereiche der Berufsangehörigen betreffen, insbesondere auch zu 
geplanten und bestehenden Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie 
zu Verordnungen, Richtlinien, Mitteilungen und Stellungnahmen der Organe der Euro-
päischen Union Stellung zu nehmen, 

 
8. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsausübung zwischen Mitgliedern 

der Ingenieurkammer Hessen oder zwischen diesen und Dritten ergeben, hinzuwirken, 
 
9. auf Anforderung von Gerichten und Behörden Gutachten aus dem ihr nach diesem Gesetz 

oder aufgrund dieses Gesetzes obliegenden Aufgabenbereich zu erstatten, 
 
10. im Zusammenhang mit dem Ingenieurwesen stehende Fragen des Rechts und der Politik 

der Europäischen Union, des Bundes und eines Bundeslandes, der Nachhaltigkeit, des 
Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes und anderer Sachbereiche aufzugreifen, 

 
11. die aus diesem Gesetz folgenden sowie durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch 

Rechtsverordnung zugewiesenen Aufgaben durchzuführen und hierzu weitere Berufsver-
zeichnisse und Listen von Ingenieurinnen und Ingenieuren, für die aus Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit oder Ordnung besondere Qualifikationsvoraussetzungen gefordert 
sind, und andere Berufsverzeichnisse und Listen zu führen sowie Bescheinigungen zum 
Nachweis der Berufszugehörigkeit und besonderer Qualifikationen auszustellen. 

 
(2) Die zuständige Ministerin oder der zuständige Minister kann der Ingenieurkammer Hessen wei-
tere Aufgaben durch Rechtsverordnung übertragen, die ihrem Wesen nach zu den Aufgaben einer 
Ingenieurkammer gehören. Insbesondere kann die Befugnis zur öffentlichen Bestellung und Ver-
eidigung von Sachverständigen für die in diesem Gesetz geregelten Berufsaufgaben übertragen wer-
den. Eine Aufgabenübertragung ist mit dem Vorstand der Ingenieurkammer Hessen zu erörtern. 
 
(3) Die Ingenieurkammer Hessen kann durch Satzung Fachgruppen und örtliche Untergliederungen 
bilden. Sie kann sich als Gütestelle im Sinne von § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung an-
erkennen lassen und nach dem Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577) Mediations-
verfahren vermitteln und hierfür Einrichtungen schaffen oder sich an solchen beteiligen. 
 
(4) Die Ingenieurkammer Hessen kann als zuständige Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), für die berufsangehörigen Personen und Berufsge-
sellschaften mit einer Pflicht zur Berufshaftpflicht durch Rechtsverordnung bestimmt werden.  
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(5) Die Ingenieurkammer Hessen ist die zuständige Behörde und Kontaktstelle nach dem Recht 
der Europäischen Union, insbesondere nach Art. 8, 56, 56a und 57 der Richtlinien 2005/36/EG 
in allen Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs; die Zuständigkeit anderer Behörden bleibt 
unberührt. 
 
(6) Die Ingenieurkammer Hessen kann zur Durchführung der ihr obliegenden Aufgaben durch 
Satzung besondere Einrichtungen schaffen oder sich an solchen anderer Träger beteiligen. Sie 
kann mit anderen zuständigen Stellen in ihrem Geschäftsbereich, in Deutschland, einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes, der Schweiz oder einem weiteren Staat (Drittstaat) Vereinbarungen über die Zusammen-
arbeit und über Verfahren der Anerkennung berufsbezogener Nachweise treffen. 
 

§ 28 
Versorgungswerk 

 
(1) Die Ingenieurkammer Hessen kann durch Satzung für ihre Mitglieder, deren Ehegatten oder 
rechtlich Gleichgestellten und deren Kinder ein Versorgungswerk errichten, sich Versorgungs-
einrichtungen einer anderen berufsständischen Versorgungs- und Versicherungseinrichtung in 
der Europäischen Union anschließen, zusammen mit einer oder mehreren Versorgungseinrich-
tungen eine gemeinsame Versorgungseinrichtung schaffen oder andere berufsständische Versor-
gungs- oder Versicherungseinrichtungen aufnehmen. 
 
(2) Mitglieder können durch Satzung verpflichtet werden, Teilnehmer an dem von der Inge-
nieurkammer Hessen bestimmten Versorgungswerk zu werden. Mitglieder, deren Versorgung 
nach beamtenrechtlichen oder als Bedienstete einer internationalen oder supranationalen Einrich-
tung oder als Amtsträger nach vergleichbaren anderen rechtsförmlichen Vorschriften geregelt 
ist, dürfen nicht zur Teilnahme verpflichtet werden. 
 
(3) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über 
 
1. die versicherungspflichtigen und freiwilligen Mitglieder, 
 
2. die Art und Höhe der Versorgungsleistungen, 
 
3. die Ermittlung und die Höhe der Beiträge, 
 
4. Beginn und Ende der Teilnahme, die Befreiung von der Teilnahme und die freiwillige 

Teilnahme, 
 
5. Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und Aufgabe der Organe des Versor-

gungswerkes 
 
und bestimmen, dass Vermögen und Verwaltung des Versorgungswerkes unabhängig und ge-
trennt von dem Vermögen, der Verwaltung, dem Haushalt und den Organen der Ingenieurkam-
mer Hessen sind. Die §§ 54 und 54d des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fassung vom 
17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. April 2015 
(BGBl. I S. 642), gelten entsprechend. Soweit die Ingenieurkammer Hessen sich einem anderen 
berufsständischen Versorgungswerk in der Bundesrepublik Deutschland anschließt, darf die Sat-
zung auf die für dieses Versorgungswerk geltenden Vorschriften verweisen. 
 
(4) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(5) Für die Beitreibung rückständiger Beiträge zum Versorgungswerk gilt § 34 Abs. 3 entspre-
chend. Das gilt auch für Kosten. 
 

§ 29 
Organe 

 
(1) Die Organe der Ingenieurkammer Hessen sind 
 
1. die Mitglieder- oder Vertreterversammlung, 
 
2. der Vorstand.  
 
Den Organen können nur Mitglieder der Ingenieurkammer Hessen angehören. 
 
(2) Scheidet ein in ein Kammeramt berufenes Mitglied während seiner Amtszeit aus der Inge-
nieurkammer Hessen aus, so erlischt gleichzeitig auch sein Kammeramt. 
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(3) Die Mitglieder der Organe haben nur Anspruch auf Entschädigung für Barauslagen und eine 
pauschale Aufwandsentschädigung, deren Höhe die Mitgliederversammlung oder die Vertreter-
versammlung festsetzt.  
 

§ 30 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder der Ingenieurkammer Hessen an. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt 
 
1. die Satzungen, 
 
2. die Wahlordnung, 
 
3. die Beitragsordnung, 
 
4. den Haushaltsplan oder Wirtschaftsplan, 
 
5. die Geschäftsordnung für die Mitglieder- oder Vertreterversammlung, 
 
6. die Wahl der Rechnungsprüfer, 
 
7. die Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 
 
8. die Errichtung eines Versorgungswerkes oder den Anschluss an eine andere berufsständi-

sche Versorgungs- oder Versicherungseinrichtung, 
 
9. die Bildung von und Beteiligung an Ausschüssen, Einrichtungen, Fachgruppen und örtli-

chen Untergliederungen sowie die Wahl und Abberufung der Mitglieder der Ausschüsse, 
soweit nach Maßgabe einer Satzung nicht der Vorstand dazu bestimmt wird, 

 
10. die Berufsordnung. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich vom Vorstand einzuberufen. Eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung ist binnen einer Frist von zwei Monaten einzuberufen, 
wenn der Vorstand das beschließt oder mindestens ein Drittel aller Mitglieder oder ein Drittel 
aller Pflichtmitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes das schriftlich beim Vor-
stand beantragen. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als ein Viertel der Mitglieder 
und mehr als ein Viertel der Pflichtmitglieder anwesend sind. Ist eine Angelegenheit wegen Be-
schlussunfähigkeit der Mitgliederversammlung zurückgestellt worden und tritt die Mitglieder-
versammlung zur Verhandlung über denselben Gegenstand erneut zusammen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. In der Ladung zu dieser Sit-
zung ist auf diese Bestimmung ausdrücklich hinzuweisen. 
 
(5) Die Beschlüsse werden unbeschadet des Abs. 4 mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Ein Antrag ist auch dann abgelehnt, wenn 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Pflichtmitglieder gegen ihn gestimmt hat. 
 
(6) Beschlüsse über Satzungen, die Beitragsordnung, die Geschäftsordnung für die Mitglieder-
versammlung oder Vertreterversammlung sowie über die Abberufung von Mitgliedern des Vor-
standes bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder und der Hälfte 
der anwesenden Pflichtmitglieder. 
 

§ 31 
Vertreterversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung kann in der Hauptsatzung beschließen, dass an ihre Stelle die 
Vertreterversammlung tritt. 
 
(2) Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden von den Mitgliedern der Ingenieurkam-
mer Hessen auf die Dauer von fünf Jahren in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer 
und freier Wahl gewählt. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung erlässt die Wahlordnung. Sie regelt das Nähere über die Aus-
übung des Wahlrechts, die Durchführung der Wahl, die Anzahl der zu wählenden Vertreterin-
nen und Vertreter sowie die vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft zur Vertreterversamm-
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lung. Die Wahlordnung bestimmt ferner, wie die Fachrichtungen und die Tätigkeitsarten bei der 
Zusammensetzung der Vertreterversammlung zu berücksichtigen sind. 
 
(4) Die Vorschriften über Aufgaben und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung nach 
§ 30 gelten für die Vertreterversammlung entsprechend. 
 

§ 32 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Stellvertreterin (Vize-
präsidentin) oder dem Stellvertreter (Vizepräsidenten), der Schatzmeisterin oder dem Schatz-
meister und drei weiteren Mitgliedern. Die Präsidentin oder der Präsident oder die Vizepräsi-
dentin oder der Vizepräsident sowie zwei weitere Mitglieder des Vorstandes müssen Pflichtmit-
glieder sein.  
 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass dieser für die Dauer von bis zu fünf Jahren gewählt 
wird. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so wird in der nächsten Mitglieder-
versammlung für den Rest seiner Amtszeit ein neues Mitglied gewählt. 
 
(3) Kommt eine Wahl des Vorstandes in der Zusammensetzung nach Abs. 1 nicht im ersten 
Wahlgang zustande, so ist die Wahl einmal zu wiederholen. Wird auch bei der Wiederholung 
kein Vorstand gemäß Abs. 1 gewählt, so wählen Pflichtmitglieder und freiwillige Mitglieder die 
ihrem Bereich zugehörigen Mitglieder des Vorstandes in getrennten Wahlgängen. 
 
(4) Der Vorstand führt die Geschäfte der Ingenieurkammer Hessen. Er ist insbesondere zustän-
dig für die nach diesem Gesetz und weiterer Rechtsvorschriften durchzuführenden  
 
1. Auskunfts-, Anerkennungs-, Eintragungs-, Feststellungs-, Löschungs- und Zuerkennungs-

verfahren,  
 
2. Berufsverzeichnisse, Listen und Register,  
 
3. Erklärungen der Unbedenklichkeit einer in der Bezeichnung, Geschäftsbezeichnung oder 

Firma einer Berufsgesellschaft zu führenden Berufsbezeichnung,  
 
4. Überwachungen der Einhaltung der Obliegenheiten und Berufspflichten, 
 
5. Prüfung und Ausstellung der für die Berufsausübung erforderlichen oder beantragten Nach-

weise, 
 
6. Anerkennungen von Fortbildungsveranstaltungen und 
 
7. Ordnungswidrigkeitsverfahren. 
 
(5) Die Präsidentin oder der Präsident oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter vertritt die 
Ingenieurkammer Hessen gerichtlich und außergerichtlich. Erklärungen, durch die die Inge-
nieurkammer verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
 
(6) Für die laufenden Geschäfte hat der Vorstand eine Geschäftsstelle einzurichten und dieser 
die Erledigung der laufenden Geschäfte und Aufgaben nach Abs. 4 zu übertragen. Einzelne Ge-
schäfte können auch einer anderen Stelle übertragen werden. Vorgesetzte oder Vorgesetzter der 
Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers ist die Präsidentin oder der Präsident, im Fall de-
ren oder dessen Verhinderung oder Auftrags deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter. Weiteres zur Aufgabenwahrnehmung und Besetzung ist durch eine Geschäftsordnung des 
Vorstandes zu bestimmen. 
 

§ 33 
Hauptsatzung 

 
(1) Die Ingenieurkammer Hessen gibt sich eine Hauptsatzung. 
 
(2) Die Hauptsatzung muss Bestimmungen enthalten über 
 
1. die Einberufung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, 
 
2. die Geschäftsführung der Ingenieurkammer Hessen, 
 
3. die Einberufung und die Geschäftsordnung des Vorstandes, 
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4. die Voraussetzungen einer Abberufung des Vorstandes, 
 
5. die Anzahl und Wahl der Rechnungsprüfer. 
 
Sie kann unbeschadet der nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses oder eines anderen Gesetzes 
bestehenden Vorschriften Bestimmungen über 
 
1. die weitere Art und den Ort von Bekanntmachungen, 
 
2. die Bildung von Ausschüssen und Einrichtungen, 
 
3. die Einziehung von Urkunden, 
 
4. weitere nach diesem Gesetz durch Satzung zu regelnde Vorschriften enthalten. 
 
(3) Die Hauptsatzung kann unbeschadet der gesetzlichen Obliegenheiten und Berufspflichten 
nach diesem Gesetz weitere Bestimmungen über Anzeigenpflichten der Mitglieder gegenüber 
der Ingenieurkammer Hessen enthalten. 
 

§ 34 
Finanzwesen 

 
(1) Die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der Ingenieurkammer Hessen werden, soweit sie 
nicht anderweitig gedeckt sind, durch Beiträge der Kammermitglieder nach Maßgabe einer Bei-
tragsordnung aufgebracht. Der Vorstand stellt für jedes Rechnungsjahr einen Haushaltsplan oder 
Wirtschaftsplan auf und legt ihn der Mitgliederversammlung oder der Vertreterversammlung 
zur Beschlussfassung vor. Der Haushaltsplan oder Wirtschaftsplan muss den Grundsätzen eines 
sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltens entsprechen. 
 
(2) Die Ingenieurkammer Hessen ist befugt, für Amtshandlungen, für die Inanspruchnahme von 
Einrichtungen und für sonstige Leistungen, die keine Amtshandlungen sind, Kosten (Gebühren 
und Auslagen) nach Maßgabe einer Kostenordnung mit Kostenverzeichnis zu erheben. Bei der 
Bemessung der Gebühr ist nur von dem mit der Amtshandlung oder der sonstigen Leistung ver-
bundenen Verwaltungsaufwand aller an der Amtshandlung Beteiligten auszugehen. Die Kosten-
ordnung und das Kostenverzeichnis erlässt der Vorstand. 
 
(3) Die Gemeinden, für Gemeinden ohne Vollziehungsbeamte die Landkreise, sind auf Ersu-
chen der Ingenieurkammer Hessen verpflichtet, Beiträge, Gebühren, Ordnungs- und Zwangs-
gelder, Geldauflagen in Berufsordnungsverfahren und Kosten nach Abs. 2 gegen eine Vergü-
tung von 5 Prozent der zu erhebenden Beträge beizutreiben. Uneinbringliche Beitreibungskosten 
(Gebühren und Auslagen) sind von der Ingenieurkammer Hessen zu erstatten. 
 
(4) Das Finanzwesen kann in Form der leistungsbezogenen Planaufstellung und Bewirtschaftung 
entsprechend § 7a der Hessischen Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 15. März 1999 
(GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447), sowie in 
Form der Buchführung und Bilanzierung nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches ent-
sprechend § 71a der Hessischen Landeshaushaltsordnung ausgeführt werden. Die Entscheidung 
darüber trifft der Vorstand. 
 

§ 35 
Staatsaufsicht 

 
(1) Staatsaufsichtsbehörde der Ingenieurkammer Hessen ist das zuständige Ministerium. Durch 
Rechtsverordnung kann die Staatsaufsicht auf eine nachgeordnete Behörde übertragen werden.  
 
(2) Die Staatsaufsicht erstreckt sich auf die Beachtung der Gesetze, der zu ihrer Durchführung 
ergangenen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie der Satzungen. Die Auf-
sichtsbehörde kann rechtswidrige Entscheidungen der Ingenieurkammer Hessen oder rechtswid-
rige Beschlüsse deren Organe außer Kraft setzen und Maßnahmen rückgängig machen, die auf-
grund eines rechtswidrigen Beschlusses erfolgt sind. 
 
(3) Erfüllt die Ingenieurkammer Hessen die ihr obliegenden Pflichten oder Aufgaben nicht, so 
kann die Staatsaufsichtsbehörde verlangen, dass die Ingenieurkammer Hessen innerhalb einer 
bestimmten Frist das Erforderliche veranlasst. Kommt sie diesem Verlangen nicht nach, so kann 
die Staatsaufsichtsbehörde anstelle und auf Kosten der Ingenieurkammer Hessen die erforderli-
chen Maßnahmen selbst ergreifen oder von Dritten durchführen lassen. 
 
(4) Reichen die Befugnisse nach Abs. 1 bis 3 nicht aus, um die Erfüllung der Pflichten und 
Aufgaben der Ingenieurkammer Hessen zu gewährleisten, so kann die Aufsichtsbehörde Beauf-
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tragte bestellen, die einzelne oder alle Pflichten oder Aufgaben der Ingenieurkammer Hessen 
wahrnehmen oder erfüllen. 
 
(5) Die Staatsaufsichtsbehörde ist zu den Mitglieder- oder Vertreterversammlungen sowie auf Ver-
langen zu den Sitzungen des Vorstandes und von Ausschüssen und Einrichtungen einzuladen. Be-
auftragten der Staatsaufsichtsbehörde ist jederzeit das Wort zu erteilen. Auf Verlangen der Staats-
aufsichtsbehörde ist die Mitglieder- oder Vertreterversammlung unverzüglich einzuberufen. 
 
(6) Der Vorstand der Ingenieurkammer Hessen erstattet der Staatsaufsichtsbehörde jährlich 
einen Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Haushalts- oder Geschäftsjahr. Die Staatsaufsichts-
behörde kann vom Vorstand jederzeit Auskunft über Angelegenheiten der Ingenieurkammer 
Hessen verlangen. 
 
(7) Die Staatsaufsichtsbehörde kann nach Maßgabe einer Kostenordnung für die allgemeine 
Aufsicht und für Amtshandlungen der Staatsaufsicht Gebühren und Auslagen erheben. 
 

Zweiter Abschnitt 
Verfahren, Datenschutz, Rechtsverordnungen 

 
§ 36 

Genehmigungs- und Anzeigepflichten, Bekanntmachungen 
 
(1) Die Satzungen, der Haushalts- oder Wirtschaftsplan, die Kostenordnung und die Festsetzung 
der Entschädigung und Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Organe der Ingenieur-
kammer Hessen sind der Aufsichtsbehörde binnen einer Frist von vier Wochen nach Beschluss-
fassung in einer ausgefertigten Fassung vorzulegen. Die Hauptsatzung und die Wahlordnung 
sowie die Satzung zur Führung einer Fachbezeichnung nach § 12 bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. Sie sind mit dem Genehmigungsvermerk bekanntzumachen. 
 
(2) Satzungen und die Kostenordnung mit Kostenverzeichnis sowie andere nach diesem Gesetz 
oder aufgrund dieses oder eines anderen Gesetzes zu veröffentlichende Vorschriften, Mitteilun-
gen, Berufsverzeichnisse und Listen sind im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekanntzuma-
chen. Die Bekanntmachung kann dort als Hinweis in abgekürzter Form erfolgen, wenn der voll-
ständige Text mit Ausfertigungsvermerk und gegebenenfalls mit Genehmigungsvermerk von der 
Ingenieurkammer Hessen in elektronischer Form allgemein zugänglich gehalten oder eine Kopie 
auf Anforderung übersandt wird. In der abgekürzten Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen. 
Für die Einsichtnahme und das Ausdrucken dürfen keine Kosten erhoben werden; bei Übersen-
dung von Kopien kann nur Ersatz der Portokosten verlangt werden. Eine Bekanntmachung in 
anderen Medien bleibt unberührt. 
 
(3) Satzungen und die Kostenordnung mit Kostenverzeichnis und deren Änderung und Aufhe-
bung treten am ersten Tag des nach der Bekanntmachung folgenden dritten Monats in Kraft, 
soweit kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 
 

§ 37 
Ordnungsgeld 

 
(1) Der Vorstand der Ingenieurkammer Hessen kann gegen Mitglieder oder in einem von ihr ge-
führten Berufsregister, Berufsverzeichnis und Berufsgesellschaftsverzeichnis eingetragene Be-
rufsangehörige und Berufsgesellschaften, die ihre satzungsgemäßen oder rechtsverbindlichen 
Obliegenheiten und Berufspflichten schuldhaft verletzen, ein Ordnungsgeld bis zu 25 000 Euro 
festsetzen. Das Ordnungsgeld muss vorher schriftlich angedroht werden. Die Androhung und 
die Festsetzung des Ordnungsgeldes sind der oder dem Betroffenen zuzustellen. 
 
(2) Die Ordnungsgelder fließen der Ingenieurkammer Hessen zu. Sie werden wie Beitragsrück-
stände beigetrieben. 
 
(3) Wird ein Ordnungsgeld festgesetzt, ist ein Berufsordnungsverfahren in derselben Angele-
genheit ausgeschlossen. 
 

§ 38 
Datenschutz, Auskünfte 

 
(1) In die nach diesem Gesetz und aufgrund von Rechtsvorschriften zu führenden Berufsver-
zeichnisse können folgende Angaben eingetragen werden, soweit das zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz oder aufgrund weiterer Rechtsvorschriften er-
forderlich ist:  
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1. Familien-, Vor- und Geburtsnamen, frühere Namen, Datum und Ort der Geburt, Staats-
angehörigkeit, Ordens- oder Künstlernamen, eine geschlechtsbezogene Anrede, akademi-
sche Grade,  

 
2. die Anschrift des Ortes der Niederlassung, der Anstellung, der Hauptwohnung und einer 

anderen maßgeblichen Wohnung, 
 
3. die Berufsbezeichnung und Tätigkeitsart sowie Zusätze zur Berufsbezeichnung, 
 
4. das Datum der Eintragung, deren Änderung und deren Löschung, 
 
5. die Berufsverzeichnis-, Listen- oder Mitgliedsnummer und Übermittlungssperren, 
 
6. Eintragungen in Berufsverzeichnisse, Verzeichnisse und Listen anderer berufsständischer 

Kammern und amtliche Register in einem andere Bundesland, einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union und einem weiteren Staat, 

 
7. Interessens- und Tätigkeitsschwerpunkte, elektronische Post- und Internet-Adressen, be-

sondere Rechte und Befähigungen als berufsangehörige Person sowie andere berufsför-
dernde Merkmale aufgrund freiwilliger Angaben,  

 
8. in einem besonderen Berufsverzeichnis Anzeigen und Angaben Auswärtiger nach § 17, 

die im Geschäftsbereich anzeigepflichtige Dienstleistungen vorübergehend erbringen, 
ohne dass die betreffende Person oder Berufsgesellschaft damit Mitglied der Ingenieur-
kammer Hessen oder eines Versorgungswerkes oder einer anderen Einrichtung wird, 

 
9. weitere zur Verwaltung der Eintragungen notwendige Ordnungsmerkmale. 
 
Das Nähere bestimmt der Vorstand der Ingenieurkammer Hessen. 
 
(2) Zu statistischen Zwecken nach dem Recht der Europäischen Union sind getrennt einzutragen 
der Heimat- und Herkunftsstaat sowie der Ort und Name der Ausbildungsstätte, bei der der be-
rufsqualifizierende Abschluss erworben wurde, und nach dem Recht der Europäischen Union 
anerkannte, von den Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund eines Gesetzes durch Rechts-
verordnung erlassenen Vorschriften abweichende Rechte, die zur Niederlassung oder Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes berechtigen. 
 
(3) Fünf Jahre nach der Löschung der Eintragung in einem Berufsverzeichnis und anderen Ver-
zeichnissen oder Registern und einer Maßnahme nach § 11 Abs. 3, § 17 Abs. 7, §§ 23, 25 und 
§ 39 Abs. 1 sowie nach der Ausführung personenbezogener Anfragen und Auskünfte nach Abs. 
4 und § 22 Abs. 4, 5 und 7 sind alle gespeicherten Daten zu löschen, sofern diese zur Erfüllung 
der Aufgaben der Ingenieurkammer Hessen nicht weiter erforderlich sind oder die betroffene 
Person oder Berufsgesellschaft nicht die weitere Speicherung beantragt. Die Pflicht zur weiteren 
Speicherung und Löschung nach Maßgabe anderen Rechts bleibt unberührt. Die Betroffenen 
sind vor der Löschung der Eintragung in einem Berufsverzeichnis oder Register nach Satz 1 auf 
ihr Recht auf eine weitere Speicherung schriftlich hinzuweisen.  
 
(4) Wer ein berechtigtes Interesse an den nach Abs. 1 und 2 erhobenen Daten glaubhaft macht, 
dem ist Auskunft über einzelne oder alle Eintragungen zu erteilen. Solche Daten dürfen ganz 
oder teilweise von der Ingenieurkammer Hessen veröffentlicht oder allgemein an Dritte weiter-
gegeben werden, solange dem von der eingetragenen Person schriftlich zugestimmt wurde. 
Empfänger von im Einzelfall übermittelten Daten sind verpflichtet, die Daten nur zu dem be-
stimmungsgemäßen Zweck zu verwenden und danach unverzüglich oder bei einer begründeten 
weiteren Speicherung spätestens fünf Jahre nach dem Empfang der Daten zu löschen. 
 

§ 39 
Rechtsverordnungen 

 
(1) Die zuständige Ministerin oder der zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnungen Regelungen zu treffen über 
 
1. die zur berechtigten Führung der Berufsbezeichnung qualitativen und quantitativen An-

forderungen an Ausbildungs- und Studiengänge nach § 1 Abs. 4,  
 
2. den Inhalt, Umfang und Nachweis der für die Berufsbezeichnung erforderlichen prakti-

schen Tätigkeit einschließlich Baustellenpraxis, der Fortbildung während der Berufspra-
xis und die Anerkennung von in anderen Mitgliedstaaten oder in Drittländern absolvier-
ten Berufspraktika nach § 5 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 1 Nr. 3, § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
und b, 
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3. die von den Mitgliedern der Ingenieurkammer Hessen in ihren Fachgebieten wahrzu-
nehmenden Fortbildungsmaßnahmen, 

 
4. die Anpassung der Mindestversicherungssumme nach § 15 Abs. 2, 
 
5. Ausgleichsmaßnahmen nach § 18 Abs. 1 insbesondere nach Maßgabe des Art. 14 der 

Richtlinie 2005/36/EG, 
 
6. die Bestimmung der Ingenieurkammer Hessen als zuständige Stelle nach § 117 Abs. 2 

Satz Versicherungsvertragsgesetz und weitere Aufgaben nach § 27 Abs. 2 und Abs. 4, 
 
7. die Ergänzung zu den Bestimmungen der Durchführungsakte zur Umsetzung des 

Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
(2) Soweit es zur Abwendung oder Erfüllung bindender Rechtsakte der Europäischen Union, 
Rechtsvorschriften und Entscheidungen der Bundesrepublik Deutschland und Entscheidungen 
deutscher Gerichte erforderlich ist, wird die zuständige Ministerin oder der zuständige Minister 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelung zu treffen über  
 
1. die Voraussetzungen und Führung der Berufsbezeichnung, 
 
2. die Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsver-

kehr, 
 
3. die Anerkennung und Ausstellung von Nachweisen, 
 
4.  die Teilnahme an und Ausführung von Auskunftsersuchen insbesondere in Binnenmarkt-

Informationssystemen, 
 
5. den Inhalt und das Verfahren zur Ausstellung Europäischer Berufsausweise und des Um-

gangs mit IMI-Dateien im Sinne des Art. 4a Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG, 
 
6. weitere Aufgaben, 
 
insbesondere nach den Richtlinien 2005/36/EG sowie der Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(ABl. EU Nr. L 376 S. 36) sowie nach Richtlinien der Europäischen Union zum öffentlichen 
Auftragswesen, nach Abkommen über den Beitritt weiterer Staaten zur Europäischen Union und 
über Abkommen mit anderen Staaten und Organisationen sowie sonstiger Rechtsakte der Euro-
päischen Union. 
 

DRITTER TEIL 
Bußgeldvorschriften, Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 40 

Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. unbefugt eine Berufsbezeichnung oder einen Zusatz dazu führt oder führen lässt oder 

einen zu führenden Zusatz zu führen unterlässt oder führen lässt oder eine Befugnis zu 
besitzen vorgibt, ohne dazu nach § 1, § 3 Abs. 1 bis 4, § 6 Abs. 1, 2, 3 Satz 2 und Abs. 
4 Satz 1, § 9 Abs. 1 Satz 1 oder § 12 Abs. 2 berechtigt zu sein, 

 
2. personenbezogene Daten entgegen den Pflichten nach § 38 Abs. 4 Satz 3 verarbeitet oder 

nicht fristgemäß löscht.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in Höhe bis zu 10 000 Euro geahndet 
werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706), ist die Ingenieurkammer Hessen. Die Geldbußen und Verwar-
nungsgelder fließen in die Kasse der Ingenieurkammer Hessen. Sie hat die notwendigen Ausla-
gen zu tragen, die einem Betroffenen nach § 105 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten zu erstatten sind. Für die Beitreibung der Geldbußen, Verwarnungsgelder, Gebühren, Aus-
lagen und sonstigen Kosten aufgrund eines Bußgeldbescheides der Ingenieurkammer Hessen gilt 
§ 34 Abs. 3 entsprechend. 
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(4) Die Zuständigkeit einer anderen Behörde zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach an-
derem Recht entsprechend dem Abs. 1 Nr. 2 bleibt unberührt. Für denselben Verstoß kann nur 
einmal ein Bußgeldverfahren durchgeführt werden. 
 

§ 41 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Wer nach dem Ingenieurgesetz vom 15. Juli 1970 (GVBI. I S. 407) oder dem Ingenieur-
kammergesetz vom 30. September 1986 (GVBI. I S. 281) in der jeweils am … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung berechtigt ist, eine 
nach diesen Gesetzen geschützte Berufsbezeichnung zu führen, bleibt weiter dazu berechtigt.  
 
(2) Wer am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in das Berufsverzeichnis bauvorlagebe-
rechtigter Ingenieurinnen und Ingenieure der Ingenieurkammer Hessen eingetragen ist, bleibt 
unter den Bedingungen des § 19a Abs. 4 bis 8 des Ingenieurkammergesetzes bauvorlageberech-
tigt und ist von Pflichtmitgliedschaft nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 bis zum 31. Dezember 2023 frei-
gestellt. Das gilt auch im Falle eines nach § 19a Abs. 9 ausgestellten Nachweises über die Bau-
vorlageberechtigung. Ist am Tag des Inkrafttreten dieses Gesetzes die Eintragung einer bauvor-
lageberechtigten Person nach § 19a Abs. 4 Satz 1 des Ingenieurkammergesetzes gelöscht oder 
zu löschen oder ist ein befristeter Nachweis der Bauvorlageberechtigung nach § 19a Abs. 8 Satz 
1 des Ingenieurkammergesetzes abgelaufen, erfolgt nur noch eine Eintragung nach § 10 dieses 
Gesetzes. 
 
(3) Wer bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 die Eintragungsvoraussetzungen als Stadtplane-
rin und Stadtplaner nach § 19b Abs. 2 bis 4 des Ingenieurkammergesetzes in der am ... [einset-
zen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung erfüllt, ist auf 
Antrag in das Berufsverzeichnis nach § 8 dieses Gesetzes einzutragen. 
 
(4) Die am ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] bestehende 
Ingenieurkammer Hessen besteht in der Besetzung des gewählten Vorstandes als die nach die-
sem Gesetz fort. Die nach § 3 Abs. 1 und 2 des Ingenieurkammergesetzes in der am ... [einset-
zen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung bestehenden 
Mitgliedschaften bestehen als solche nach diesem Gesetz weiter. 
 
(5) Die von der Ingenieurkammer Hessen aufgrund des Ingenieurkammergesetzes erlassenen 
Satzungen und die Kostenordnung mit Kostenverzeichnis bestehen als solche nach diesem Ge-
setz fort und können nach Maßgabe dieses Gesetzes geändert und aufgehoben werden. 
 
(6) Der nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 des Ingenieurkammergesetzes in der am ... [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung bestehende Eintragungsaus-
schuss besteht als ein von der Ingenieurkammer Hessen durch Satzung einsetzbarer Eintra-
gungsausschuss fort. Die nach § 7 Abs. 4 des Ingenieurkammergesetzes in der am ... [einset-
zen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung bestellten Mit-
glieder bleiben bis zu einer nach Maßgabe der Satzung erfolgten Bestellung im Amt. 
 
(7) Die nach dem Ingenieurgesetz und dem Ingenieurkammergesetz in der jeweils am ... [einset-
zen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung getroffenen 
Entscheidungen, Eintragungen und Löschungen sowie die ausgestellten Nachweise bleiben un-
berührt. Die nach dem Ingenieurgesetz und dem Ingenieurkammergesetz in der jeweils am ... 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung eingelei-
teten Verfahren sind nach den bisherigen Verfahrensvorschriften weiterzuführen, es sei denn, 
die Vorschriften nach diesem Gesetz sind für die betroffene berufsangehörige Person oder Be-
rufsgesellschaft günstiger. 
 
(8) Der nach § 3a Abs. 1 des Ingenieurkammergesetzes in der am ... [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung bestehende Anschluss an ein be-
rufsständisches Versorgungswerk besteht als solcher nach diesem Gesetz fort. 
 

§ 42 
Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von § 28 mit Ablauf des Jahres 2023 außer Kraft. 
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2
  Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 

September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, Nr. L 271 S. 18, Nr. L 

93 S. 28, Nr. L 33 S. 49), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354 S. 132), und der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36). 
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ERSTER TEIL 
Schutz der Berufsbezeichnungen 

 
§ 1 

Berufsbezeichnungen 
 
(1) Die Berufsbezeichnungen 
 
1. "Architektin" oder "Architekt", 
 
2.  "Innenarchitektin" oder "Innenarchitekt", 
 
3. "Landschaftsarchitektin" oder "Landschaftsarchitekt", 
 
4. "Stadtplanerin" oder "Stadtplaner" 
 
darf führen, wer unter der jeweiligen Berufsbezeichnung in ein Berufsverzeichnis nach § 3 dieses 
Gesetzes eingetragen oder aufgrund des Rechts der Europäischen Union oder als auswärtige berufs-
angehörige Person oder Berufsgesellschaft nach § 7 dazu berechtigt ist. § 6 des Hessischen Inge-
nieurgesetzes vom ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes] bleibt unberührt.  
 
(2) Einen Zusatz wie "frei" oder "freischaffend" zur Berufsbezeichnung nach Abs. 1 darf füh-
ren, wer seinen Beruf eigenverantwortlich und unabhängig ausübt. Eigenverantwortlich handelt, 
wer seine berufliche Tätigkeit unmittelbar selbstständig alleine oder in dieser Weise mit anderen 
freiberuflich Tätigen, mit angestellten Berufsangehörigen oder in einer Berufsgesellschaft aus-
übt. Unabhängig tätig ist, wer bei Ausführung der Berufstätigkeit weder eigene Produktions-, 
Handels- oder Lieferinteressen hat noch fremde Interessen dieser Art vertritt, die unmittelbar 
oder mittelbar im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen. 
 
(3) Die Berufsbezeichnung hat mit dem Zusatz "baugewerblich" oder "gewerblich" zu führen, 
wer mit dieser Tätigkeitsart in ein Berufsverzeichnis nach § 3 dieses Gesetzes oder § 6 Abs. 4 
Satz 2 des Hessischen Ingenieurgesetzes eingetragen ist. 
 
(4) Wortverbindungen mit den Berufsbezeichnungen nach Abs. 1 oder davon abgeleitete Be-
zeichnungen (Wortbildungen) darf nur führen oder führen lassen, wer die entsprechende Be-
rufsbezeichnung zu führen berechtigt ist. 
 
(5) Das Recht zur Führung akademischer Grade und die nach dem Recht der Europäischen 
Union gewährte Befugnis, die Berufsbezeichnung nach dem Recht des Heimat- oder Herkunfts-
staates in einer dessen Amtssprache zu führen, bleiben unberührt. 
 
(6) Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen kann in begründeten Einzelfällen den 
Nachweis der rechtmäßigen Führung der Berufsbezeichnung nach Abs. 1 bis 5 verlangen. 
 

§ 2 
Berufsaufgaben 

 
(1) Wesentliche Berufsaufgaben sind im Fachgebiet der 
 
1. Architektur die gestaltende, nachhaltige, technische und wirtschaftliche Planung von Ge-

bäuden und anderen Bauwerken und deren Ausstattung, 
 
2.  Innenarchitektur die gestaltende, nachhaltige, technische und wirtschaftliche Planung von 

Innenräumen, den damit verbundenen baulichen Änderungen an Gebäuden und der Aus-
stattung, 

 
3. Landschaftsarchitektur die gestaltende, nachhaltige, technische und wirtschaftliche Pla-

nung von Freiflächen und Landschaften, 
 
4. Stadtplanung die gestaltende, nachhaltige, technische und wirtschaftliche Orts-, Stadt- 

und Raumplanung mit Schwerpunkt in der städtebaulichen Planung und Bauleitplanung, 
das Stadtbauwesen sowie die Mitwirkung bei der Raumordnung. 

 
(2) Zu den Berufsaufgaben aller Fachgebiete (Berufsgruppen) gehören auch die Beratung und 
Betreuung der Auftraggeberschaft und deren Vertretung in den mit der Planung und Durchfüh-
rung eines Vorhabens zusammenhängenden fachlichen Fragen, die künstlerische Beratung sowie 
die Überwachung der Ausführung eines Vorhabens, die Generalplanung und die Erstattung von 
Fachgutachten. Die Berufsaufgaben umfassen ferner die Projektentwicklung, -steuerung und  
-unterhaltung, Forschungs-, Lehr-, Entwicklungs- und Sachverständigentätigkeit.  
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(3) Das nach dem Recht der Europäischen Union gewährte Recht, im Geltungsbereich und nach 
Maßgabe dieses Gesetzes unbeschadet der Geltung sonstigen Rechts denselben Beruf wie den, 
für den die berufsangehörige Person oder Berufsgesellschaft in ihrem Herkunftsmitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten 
anderen Staat qualifiziert ist, aufzunehmen und unter denselben Voraussetzungen wie eine in-
ländische berufsangehörige Person oder Berufsgesellschaft auszuüben, bleibt unberührt. 
 

§ 3 
Berufsverzeichnisse 

 
(1) Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen führt die Berufsverzeichnisse der im Lande 
Hessen ansässigen Berufsangehörigen und Berufsgesellschaften. Die Zuständigkeit anderer be-
rufsständischer Kammern bleibt unberührt. 
 
(2) In die Berufsverzeichnisse sind einzutragen 
 
1. Familien-, Vor- und Geburtsnamen, frühere Namen, Datum und Ort der Geburt, Staats-

angehörigkeit, Ordens- oder Künstlernamen, eine geschlechtsbezogene Anrede, akademi-
sche Grade, 

 
2. die Anschrift des Ortes der Niederlassung, der Anstellung oder der Hauptwohnung, 
 
3.  die Berufsbezeichnung und Tätigkeitsart wie freischaffend oder freiberuflich in Nebentä-

tigkeit, im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis oder öffentlichen Dienst, selbstständig oder 
angestellt im Baugewerbe oder in einem anderen Gewerbe, freischaffend, nicht freischaf-
fend oder gewerblich in einer Berufsgesellschaft oder nicht mehr berufstätig und Anga-
ben zur Bauvorlageberechtigung in Hessen, 

 
4. das Datum der Eintragung, einer Änderung und deren Löschung, 
 
5. die Mitgliedsnummer und Übermittlungssperren. 
 
(3) Eingetragen werden können 
 
1. Angaben über Eintragungen in Berufsverzeichnissen anderer berufsständischer Kammern 

in einem Bundesland, in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in nach 
dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staaten, 

 
2. Interessens- und Tätigkeitsschwerpunkte, elektronische Post- und Internet-Adressen, be-

sondere Rechte und Befähigungen als berufsangehörige Person sowie andere berufsför-
dernde Merkmale aufgrund freiwilliger Angaben, die jederzeit rücknehmbar sind, 

 
3. Ordnungsmerkmale zur Verwaltung der Eintragungen, 
 
4. Name, Anschrift und Versicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung sowie die 

vereinbarten Erhöhungen der Versicherungssumme. 
 
Das Nähere bestimmt die Architekten- und Stadtplanerkammer. 
 
(4) Zu statistischen Zwecken sind getrennt einzutragen der Heimat- und Herkunftsstaat sowie 
der Ort und Name der Ausbildungsstätte, bei der der berufsqualifizierende Abschluss erworben 
wurde, und nach dem Recht der Europäischen Union anerkannte, von den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften abweichende Rechte, die zur 
Niederlassung im Geltungsbereich dieses Gesetzes berechtigen. 
 

§ 4 
Eintragungsvoraussetzungen, Gleichwertigkeit, Ausgleichsmaßnahmen 

 
(1) In das Berufsverzeichnis des entsprechenden Fachgebietes ist auf Antrag einzutragen, wer 
 
1. eine den Berufsaufgaben nach § 2 Abs. 1 entsprechende berufsqualifizierende Ausbil-

dung in einem Studium in einem Fachgebiet von mindestens vier Jahren an einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung 
mit einem nach dem Recht eines Bundeslandes oder der Europäischen Union anerkannten 
Bachelor, Master, Diplom oder mit einem entsprechenden Prüfungszeugnis oder sonsti-
gen Befähigungs- und Ausbildungsnachweis abgeschlossen, 

 
2. eine nachfolgende hauptberufliche praktische Tätigkeit (Berufspraxis) in dem betreffen-

den Fachgebiet in Vollzeitbeschäftigung von zwei Jahren oder in Teilzeitbeschäftigung, 
die einer vergleichbaren Vollzeitbeschäftigung von zwei Jahren entspricht, wobei eine 
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berufspraktische Tätigkeit nach Abschluss eines ersten berufsqualifizierenden Studien-
gangs und vor Beginn oder während eines Masterstudiengangs bis zu einem Jahr ange-
rechnet werden kann, erbracht und 

 
3. seine berufliche Niederlassung oder hauptberufliche Anstellung oder ohne eine solche 

seine Hauptwohnung im Geschäftsbereich der Architekten- und Stadtplanerkammer 
 
hat. Eine berufsqualifizierende Ausbildung setzt eine Regelstudienzeit von insgesamt mindestens 
acht Semestern oder vier Jahren auf Vollzeitbasis oder sechs Studienjahren, die zumindest drei 
Jahre Vollzeitstudium an einer Hochschule oder einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung 
umfassen und die mit einer Prüfung auf Hochschulniveau erfolgreich abgeschlossen wurde, vo-
raus. Dies gilt nicht, wenn nach diesem Gesetz oder aufgrund weiterer Rechtsvorschriften oder 
nach dem Recht der Europäischen Union ein Studiengang mit anderer Regelstudienzeit an-
erkannt ist oder es liegt ein Befähigungs- und Ausbildungsnachweis vor, der in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlich ist, um dort die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung zu erhalten. Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gel-
ten in der Fachrichtung Architektur als gleichwertig die nach Art. 21, 46 und 47 der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen (ABI. EU Nr. L 255 S. 22), zuletzt geändert durch Richt-
linie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 (ABI. 
EU Nr. L 354 S. 132), anerkannten Ausbildungsnachweise sowie die Nachweise nach Art. 23 
und 49 der Richtlinie 2005/36/EG. Dies gilt entsprechend für Drittstaatsangehörige, soweit sich 
hinsichtlich der Anerkennung der Ausbildungsnachweise nach dem Recht der Europäischen 
Union eine Gleichstellung ergibt. Ist ein außerhalb der Europäischen Union ausgestelltes Di-
plom, Prüfungszeugnis oder sonstiger Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt worden, ist die Gleichwertigkeit dieses 
Nachweises durch die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen besonders festzustellen. Als 
Architektin oder Architekt ist unabhängig von den Voraussetzungen des Satz 1 Nr. 1 einzutra-
gen, wem die entsprechende Berufsbezeichnung wegen besonderer fachlicher Leistungen auf 
dem Gebiet der Architektur nach dem Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
eines nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staates verliehen wurde. 
 
(2) Die Eintragung als 
 
1. Landschaftsarchitektin oder Landschaftsarchitekt ist auch mit einer Ausbildung in der 

Fachrichtung Landschaftsplanung oder Landespflege möglich; 
 
2. Stadtplanerin oder Stadtplaner setzt eine Ausbildung in 

 a) der Fachrichtung Stadtplanung oder Raumplanung mit Schwerpunkt Stadtplanung 
oder 

 b) der Fachrichtung Architektur, Bauingenieurwesen, Geografie, Landschaftsarchitektur 
und Landschaftsplanung, Stadtbauwesen, Vermessungswesen oder Landespflege mit 
Schwerpunkt oder Aufbau- oder Ergänzungsstudium der Stadtplanung oder mit einer 
hauptberuflichen fachlichen Berufspraxis von fünf Jahren in Vollzeitbeschäftigung 
oder Teilzeitbeschäftigung, die einer vergleichbaren Vollzeitbeschäftigung von fünf 
Jahren entspricht, oder 

 c) einem nach dem Recht der Europäischen Union anzuerkennenden vergleichbaren an-
deren Studiengang 

 
 voraus. 
 
(3) Die Berufspraxis nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 umfasst eine unter fachkundiger Aufsicht einer 
berufsangehörigen Person der gleichen Fachrichtung ausgeübte Tätigkeit in wesentlichen dem 
betreffenden Fachgebiet entsprechenden Berufsaufgaben (einschließlich Baustellenpraxis von 
mindestens sechs Monaten) und die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen. Es ist nach Ab-
schluss zu bewerten. Die Berufspraxis darf erst nach Abschluss der ersten drei Studienjahre 
stattfinden. Mindestens ein Jahr der Berufspraxis muss auf den während des Studiums erworbe-
nen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen. Berufspraxis, die in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum absolviert wurde, ist anzuerkennen. Gleiches gilt für Berufspraxis, das 
in Drittstaaten absolviert wurde, soweit es nach dem Recht der Europäischen Union gleichwer-
tig ist. Das Nähere über Inhalt, Umfang und Nachweis der praktischen Tätigkeit und der Fort-
bildungsmaßnahmen ist durch Rechtsverordnung der zuständigen Ministerin oder des zuständi-
gen Ministers zu regeln. Des Nachweises der Berufspraxis bedarf es nicht, wenn eine solche 
nach dem Recht der Europäischen Union nicht gefordert werden darf. Der Nachweis der 
Gleichwertigkeit der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
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nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat erworbenen Berufspra-
xis mit den Anforderungen nach Satz 1 kann verlangt werden. 
 
(4) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 sind auch erfüllt durch die Staatsprüfung zum höhe-
ren bautechnischen Verwaltungsdienst in der Bundesrepublik Deutschland in der dem Fachge-
biet entsprechenden Fachrichtung. Den Anforderungen an die Berufspraxis nach Abs. 3 steht 
eine fachliche Beschäftigung im öffentlichen Dienst gleich. Die Voraussetzungen nach Abs. 1 
und 2 sind auch erfüllt, wenn der Beruf vollzeitlich ein Jahr lang oder in einer entsprechenden 
Zeitdauer in Teilzeit in den vorhergehenden zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem diesem gleichgestellten Staat, der diesen Beruf nicht reglemen-
tiert, ausgeübt wurde, sofern ein oder mehrere Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise vorlie-
gen, die den Anforderungen nach Art. 13 Abs. Buchst. 2 der Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
der Richtlinie 2005/36/EG entsprechen. Die einjährige Berufserfahrung darf nicht gefordert 
werden, wenn der Ausbildungsnachweis der antragstellenden Person eine reglementierte Aus-
bildung abschließt. Für die Eintragung nach Abs. 1 Satz 1 müssen die übrigen Anforderungen 
an die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise nach Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt 
sein. Dabei gelten Ausbildungsgänge oder -nachweise im Sinne des Art. 3 Abs. 3 und Art. 12 
der Richtlinie 2005/36/EG als gleichwertig. 
 
(5) Wenn sich die Berufsqualifikation von auswärtigen Berufsangehörigen wesentlich von den 
Voraussetzungen des Abs. 1 unterscheiden, können nach Maßgabe des Rechts der Europäischen 
Union aufgrund einer Rechtsverordnung der zuständigen Ministerin oder des zuständigen Minis-
ters Ausgleichsmaßnahmen in Form 
 
1. eines höchstens dreijährigen Anpassungslehrganges durch die Ausübung eines reglemen-

tierten Berufs unter Verantwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen und einer Zu-
satzausbildung mit abschließender Bewertung durch die Architekten- und Stadtplaner-
kammer Hessen oder 

 
2. einer Eignungsprüfung 
 
verlangt werden, soweit der Schutz der Allgemeinheit oder der Auftraggeberschaft das erfordert 
und es sich um wesentliche Unterschiede gegenüber den Anforderungen von Abs. 1 handelt. 
Dabei ist in die Prüfung einzubeziehen, ob die durch Berufspraxis oder lebenslanges Lernen er-
worbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die von der Architekten- und Stadtplaner-
kammer Hessen formell als gültig anerkannt wurden, wesentliche Unterschiede gegenüber den 
Anforderungen ausgleichen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist durch Bescheid zu 
unterrichten und darauf hinzuweisen, dass die Unterschiede ausgeglichen werden können. Sie 
haben das Recht der Wahl zwischen einer der Ausgleichsmaßnahmen. Davon kann im Sinne von 
Art. 11 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG abgewichen werden, wenn die nach diesem Gesetz 
vorgeschriebenen Anforderungen deutlich von den vorhandenen Qualifikationen abweichen. 
Keine Wahl hat die Antragstellerin oder der Antragsteller, wenn der Ausbildungsnachweis dem 
Berufsqualifikationsniveau des Art. 11 Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG entspricht. In die-
sem Fall steht nur die Eignungsprüfung zur Verfügung. Entspricht der Ausbildungsnachweis 
dem Berufsqualifikationsniveau des Art. 11 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG, ist sowohl ein 
Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung abzulegen. Die Eignungsprüfung ist spätes-
tens sechs Monate nach der Entscheidung nach Abs. 1 Satz 2 zu ermöglichen. 
 
(6) Mit dem Antrag sind neben den Nachweisen nach Abs. 1 bis 4 beizubringen 
 
1. ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit, eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis 

über den geführten und früher geführte Namen, 
 
2. ein Nachweis über den im Lande Hessen gelegenen Ort der beruflichen Niederlassung, 

der hauptberuflichen Anstellung oder der Hauptwohnung, 
 
3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht bekannt sind, die nach § 5 einer Eintragung 

entgegenstehen können, 
 
4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder anderweitig beantragte Eintragungen in 

vergleichbaren Berufsverzeichnissen anderer berufsständischer Kammern in den Bundes-
ländern, in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in nach dem Recht der 
Europäischen Union gleichgestellten anderen Staaten, 

 
5. ein Nachweis über eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung bei selbstständiger 

oder selbständig gewerblicher Berufsausübung, 
 
6. ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde und 

gegebenenfalls vergleichbare nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
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schen Union oder nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staa-
tes ausgestellte andere Nachweise; bestehen Zweifel an der Zuverlässigkeit nach § 5 
Abs. 1, kann eine unbeschränkte Auskunft aus dem Gewerbezentralregister verlangt 
werden, 

 
7. als freie oder freischaffende berufsangehörige Person eine Erklärung, dass der Beruf ent-

sprechend § 1 Abs. 2 ausgeübt wird, 
 
8. ein Nachweis über die Zahlung der Gebühr nach § 13 Abs. 2 Nr. 4 in Verbindung mit 

§ 14 Abs. 3 (Eintragungsgebühr), 
 
9. weitere nach dem Recht der Europäischen Union anzuerkennende Nachweise. 
 
Bei begründeten Zweifeln und soweit erforderlich können beglaubigte Kopien verlangt werden. 
Antragseingang und Vollständigkeit der Unterlagen sind dem Antragsteller binnen eines Monats 
zu bestätigen. Das Verfahren kann elektronisch über die einheitliche Stelle des § 71a Hessisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz abgewickelt werden. Wird über die beantragte Eintragung nach 
Abs. 1 Satz 1 nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt sie als erteilt. Im 
Übrigen gilt § 42a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
 
(7) Ist die Eintragung in einem anderen vergleichbaren Berufsverzeichnis in einem Bundesland 
nur deshalb gelöscht worden, weil die Eintragung oder die dafür maßgebliche berufliche Nie-
derlassung oder Anstellung oder der entsprechende Wohnsitz aufgegeben wurde, so ist die Per-
son innerhalb von drei Monaten nach Löschung ohne Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen 
in die Liste ihres Fachgebiets einzutragen, soweit kein Versagungsgrund vorliegt. Wird die Ein-
tragung bei einer anderen Kammer beibehalten, gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(8) Vom Nachweis einzelner Eintragungsvoraussetzungen kann abgesehen werden, wenn die 
Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer besonderen Härte führen würde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Eine besondere Härte liegt insbeson-
dere vor, wenn dem Zweck einer Eintragungsvoraussetzung auf andere Weise entsprochen wer-
den kann. Das gilt nicht für die Anerkennung von Hochschulabschlüssen. 
 

§ 4a 
Europäischer Berufsausweis 

 
(1) Der Europäische Berufsausweis ist eine elektronische Bescheinigung entweder zum Nach-
weis, dass der Berufsangehörige sämtliche notwendigen Voraussetzungen für die vorübergehen-
de und gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen in einem Aufnahmemitgliedstaat erfüllt 
oder zum Nachweis der Anerkennung von Berufsqualifikationen für die Niederlassung in einem 
Aufnahmemitgliedstaat. 
 
(2) Die Architektenkammer Hessen ist zuständige Behörde im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. k 
und der Art. 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG. Das Verfahren zur Ausstellung des Europäi-
schen Berufsausweises richtet sich nach den Art. 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG und den 
hierzu erlassenen Durchführungsrechtsakten. Näheres zum Verfahren zur Ausstellung des 
Europäischen Berufsausweises einschließlich der Erstellung von und des Umgangs mit IMI-
Dateien im Sinne des Art. 4a Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG kann durch Rechtsverordnung 
geregelt werden.  
 
(3) Der Europäische Berufsausweis kann die Meldung nach Art. 7 der Richtlinie 2005/36/EG 
darstellen. Für die Zwecke der Niederlassung begründet die Ausstellung eines Europäischen Be-
rufsausweises weder ein automatisches Recht zur Ausübung der in § 1 genannten Berufe noch 
zur Führung der entsprechenden Berufsbezeichnungen. 
 

§ 4b 
Vorwarnmechanismus 

 
Hat die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen davon Kenntnis erlangt, dass eine berufsan-
gehörige Person die Anerkennung seiner Berufsqualifikation beantragt hat und wird nachfolgend 
von einem Gericht rechtskräftig festgestellt, dass die Person dabei gefälschte Berufsqualifikations-
nachweise im Sinne der §§ 267 bis 271 des Strafgesetzbuches verwendet hat, so hat sie als zustän-
dige Stelle alle übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über das Binnenmarkt-Informationssystem 
IMI von der Identität dieser Person und dem der Gerichtentscheidung zu Grunde liegenden Sach-
verhalt zu informieren. Das Verfahren richtet sich nach Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG sowie 
den dazu ergangenen Durchführungsrechtsakten. Die zuständige Ministerin oder der zuständige 
Minister wird ermächtigt, ergänzend zu den Bestimmungen der Durchführungsakte durch Rechts-
verordnung weitere Regelungen zur Umsetzung des Art. 56a der Richtlinie 2013/55/EU zu tref-
fen. Die von der Warnung betroffenen Berufsangehörigen sind gleichzeitig mit der Warnung 
durch rechtsmittelfähigen Bescheid von der Entscheidung über die Warnung und den Inhalt der 
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Warnung zu unterrichten. Werden die Gerichtsentscheidungen geändert, sind die Warnungen un-
verzüglich nach Rechtskraft der Änderung der Gerichtsentscheidung zu löschen. 
 

§ 5 
Versagung und Löschung der Eintragung 

 
(1) Die Eintragung in die Liste eines Fachgebietes ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, 
aus denen sich ergibt, dass die Person nicht die für die Ausübung der Berufstätigkeit in dem be-
treffenden Fachgebiet erforderliche Zuverlässigkeit besitzt oder die Eintragung durch eine Ent-
scheidung nach diesem Gesetz oder einer zuständigen anderen Stelle eines Bundeslandes, des 
Bundes, eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines nach dem Recht der 
Europäischen Union gleichgestellten anderen Staates ausgeschlossen ist. 
 
(2) Die Eintragung ist zu löschen, wenn die Person 
 
1. das beantragt, 
 
2. verstorben ist, 
 
3. ihre berufliche Niederlassung, Anstellung oder Hauptwohnung im Lande Hessen aufge-

geben hat, 
 
4. aufgrund einer bestandskräftigen Entscheidung zu löschen ist. 
 
Die Entscheidung über eine Tatsache, die zur Versagung der Eintragung geführt hätte, aber erst 
nach der Eintragung bekannt wird oder eintritt, ergeht im pflichtgemäßen Ermessen. 
 

§ 6 
Berufsgesellschaften 

 
(1) Berufsgesellschaften im Sinne dieses Gesetzes sind Gesellschaften, die eine nach diesem Gesetz 
geschützte Berufsbezeichnung in der Firma führen. Berufsgesellschaft kann jede für die Berufsaus-
übung nach dem Recht der Europäischen Union in der Bundesrepublik zulässige Gesellschaftsform 
oder Partnerschaft sein. Die Führung einer geschützten Berufsbezeichnung im Sinne des § 1 Abs. 1 
oder 4 in einer in einem Handels- oder Partnerschaftsregister im Lande Hessen einzutragenden 
Firma oder in dem Namen oder in der Bezeichnung ist bei Berufsgesellschaften von einer Erklä-
rung der Unbedenklichkeit abhängig. Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung  
 
1. in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch,  
 
2. einer Partnerschaft oder Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung nach § 

8 Abs. 3 und 4 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, 
 
3. nach dem Recht eines anderen Bundeslandes, 
 
4. nach dem Recht der Europäischen Union eines anderen Staates sowie die Zuständigkeit 

anderer berufsständischer Kammern 
 
bleibt unberührt. 
 
(2) Die Unbedenklichkeit ist von der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen auf Antrag 
der Vorgesellschaft oder der Gesellschaft, auf Ersuchen des Registergerichts oder einer anderen 
für die Registerführung zuständigen Stelle zu erklären, wenn der Gesellschaftsvertrag oder die 
Satzung bestimmt, dass 
 
1. Gegenstand des Unternehmens die Wahrnehmung von Berufsaufgaben ist, die der in der 

Firma genannten Berufsbezeichnung entsprechen, 
 
2. eine zur Führung dieser Berufsbezeichnung berechtigte Person zugleich als Gesellschaf-

terin oder Gesellschafter Kapital und Stimme innehat und in der Gesellschaft als Ge-
schäftsführerin oder Geschäftsführer beruflich verantwortlich tätig ist, 

 
3. Berufsangehörige nach § 1 Abs. 1 mindestens die Hälfte des Kapitals und der Stimmen 

innehaben, 
 
4. die Gesellschafts- oder Kapitalanteile und Stimmen nur von Personen gehalten werden, 

die dem Berufsbild freiberuflicher Tätigkeit entsprechen, insbesondere nicht von gewerb-
lich tätigen Personen oder von Gesellschaften, 

 
5. kenntlich wird, welchen Berufen alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter angehören, 
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6. bei Führung eines Zusatzes nach § 1 Abs. 2 die anderen freiberuflichen Gesellschafterin-

nen und Gesellschafter einen vergleichbaren Zusatz führen, soweit ein solcher bei diesen 
üblicherweise zu führen möglich ist, 

 
7. die Gesellschafts- oder Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter gehalten und Stimm-

rechte nicht für Dritte ausgeübt werden können, 
 
8. die Übertragung von Kapital- oder Gesellschaftsanteilen an die Zustimmung der Gesell-

schaft gebunden ist, 
 
9. bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien alle Aktien auf den 

Namen freiberuflich tätiger natürlicher Personen lauten, 
 
10. die Gesellschaft verantwortlich von Berufsangehörigen geführt wird, die dem Berufsbild 

freiberuflicher Tätigkeit entsprechen, 
 
11. die nach diesem Gesetz für die in der Firma benannten Berufsangehörigen geltenden Be-

rufspflichten von der Gesellschaft beachtet werden 
 
und das Bestehen einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung für die Gesellschaft nach-
gewiesen wird. Wird über die beantragte Erklärung der Unbedenklichkeit nach Satz 1 nicht in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt sie als erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des 
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
 
(3) Bei Führung des Zusatzes "gewerblich" in der Firma gilt Abs. 2 mit Ausnahme von Satz 1 
Nr. 3 und 4 entsprechend. Die Beteiligung und Stimme der Berufsangehörigen nach § 1 Abs. 1 
muss wesentlich sein. Eine kapitalmäßige Beteiligung zur Gesellschaftsfinanzierung ist zulässig, 
soweit kein Einfluss auf die Berufsausübung ausgeübt wird, der mit den Berufsaufgaben und 
Berufspflichten nicht vereinbar ist; einer entsprechenden Kennzeichnung der Beteiligung nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 bedarf es insoweit nicht. Eine Beteiligung baugewerblicher Personen und 
Unternehmen ist ausgeschlossen. 
 
(4) Die Berufsgesellschaft hat nach Maßgabe üblicher Versicherungsbedingungen zur Deckung der 
sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren eine Berufshaftpflichtversicherung abzu-
schließen und für die Dauer der Führung der Berufsbezeichnung aufrechtzuerhalten. Die Versi-
cherungssumme hat für jeden Versicherungsfall mindestens 1 500 000 Euro für Personen- und 
500 000 Euro für Sach- und Vermögensschäden zu betragen. Die Leistungen des Versicherers für 
alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden können auf den Betrag der Min-
destversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der tätigen Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter sowie der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die nicht Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter sind, begrenzt werden. Die Jahreshöchstleistung für alle in einem Versicherungs-
jahr verursachten Schäden muss sich mindestens auf den dreifachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme belaufen. Es ist eine Nachhaftung des Versicherers zu vereinbaren, die mindestens 
fünf Jahre über den Zeitpunkt der Löschung der Eintragung in dem Berufsverzeichnis der Archi-
tekten- und Stadtplanerkammer Hessen hinausreicht. Andere gesetzliche oder im Einzelfall ver-
tragsbezogen vereinbarte Haftpflichtversicherungsbedingungen bleiben unberührt. Der von einem 
Versicherungsunternehmen mit zulässigem Geschäftsbetrieb in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen 
Union gleichgestellten anderen Staat ausgestellte Nachweis ist anzuerkennen, wenn daraus folgt, 
dass die Deckungsbedingungen und der Deckungsumfang der Berufshaftpflichtversicherung den 
Bedingungen nach diesem Gesetz entsprechen, und dieser Nachweis nicht älter als drei Monate ist. 
 
(5) Mit dem Antrag oder Ersuchen auf Erklärung der Unbedenklichkeit sind eine öffentlich beglau-
bigte Ausfertigung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung und ein Nachweis über die Anmel-
dung zu dem Handelsregister vorzulegen. Eine unbeschränkte Auskunft über die Vorgesellschaft 
oder Gesellschaft aus dem Gewerbezentralregister sowie bei Gesellschafterinnen und Gesellschaf-
tern aus dem Bundeszentralregister und bei Zweifeln an deren Zuverlässigkeit entsprechend § 5 
Abs. 1 eine unbeschränkte Auskunft aus dem Gewerbezentralregister kann verlangt werden. 
 
(6) Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung erlischt, wenn 
 
1. die Berufsgesellschaft im Partnerschafts- oder Handelsregister gelöscht wurde, 
 
2. die Berufsbezeichnung in der Firma nicht mehr geführt wird, 
 
3. rechtskräftig auf Verlust der Berechtigung erkannt wurde, 
 
4. die Voraussetzungen zur Führung der Berufsbezeichnung nicht mehr bestehen. 
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In Fällen des Satz 1 Nr. 4 ist das Erlöschen bis zur Entscheidung über das Wiedervorliegen der 
Voraussetzungen zur rechtmäßigen Führung der Berufsbezeichnung gehemmt (vorläufige Wei-
terführung). Der Berufsgesellschaft kann eine Frist von höchstens einem Jahr gesetzt werden, 
innerhalb der die Voraussetzungen wieder erfüllt sein müssen. Im Falle des Todes der für die 
berechtigte Führung der Berufsbezeichnung maßgeblichen Person kann die Frist angemessen 
über ein Jahr hinaus verlängert werden. Die Weiterführung einer Berufsbezeichnung nach § 1 
Abs. 1 und eines Zusatzes nach § 1 Abs. 2 kann in den Fällen des Satz 1 Nr. 1 und 3 untersagt 
werden, wenn das aus Gründen, die in dem Verhalten oder Zustand der Berufsgesellschaft lie-
gen, zum Schutz des Ansehens des Berufsstandes, der Auftraggeberschaft oder der Allgemein-
heit erforderlich ist. 
 
(7) Zuständig für die Erklärung der Unbedenklichkeit und Bestimmung der Frist, in der die ge-
setzlichen Voraussetzungen zur Führung der Berufsbezeichnung wieder hergestellt sein müssen, 
ist die Architekten- und Stadtplanerkammer, soweit die Berufsgesellschaft Pflichtmitglied nach § 
8 Abs. 1 ist oder sein wird. Die Zuständigkeit anderer berufsständischer Kammern bleibt unbe-
rührt. Die Architekten- und Stadtplanerkammer teilt dem zuständigen Handelsregister und Part-
nerschaftsregister jede Veränderung mit, die sich dort auf die Eintragung und das Recht zur 
Führung der Berufsbezeichnung auswirken kann. 
 
(8) Die Partnerschaft kann ihre Haftpflicht gegenüber der Auftraggeberschaft für Ansprüche aus 
Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf den 
dreifachen Betrag der Mindestversicherungssumme für Sach- und Vermögensschäden und auf 
den einfachen Betrag der Mindestversicherungssumme für Personenschäden beschränken, so-
weit eine Berufshaftpflichtversicherung nach Abs. 4 nachgewiesen wird. 
 
(9) Eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung nach § 8 Abs. 4 des Partner-
schaftsgesellschaftsgesetzes muss eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. 
 

§ 7 
Auswärtige Berufsangehörige und Berufsgesellschaften 

 
(1) Außer bei der automatischen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG führen Berufs-
angehörige und Berufsgesellschaften, die im Lande Hessen keine Haupt- oder Zweigniederlas-
sung oder hauptberufliche Anstellung oder ohne solche keine Hauptwohnung haben (Auswärti-
ge), ihre Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder die Ausbildungsbezeichnung ohne 
Eintragung in das Berufsverzeichnis nach § 3 dieses Gesetzes oder § 6 Abs. 1, 2 und 4 Satz 1 
des Hessischen Ingenieurgesetzes in der Amtssprache oder in einer der Amtssprachen des Nie-
derlassungsmitgliedstaats, wenn sie 
 
1. zur Führung dieser Berufsbezeichnung aufgrund gesetzlicher Regelung eines anderes Bun-

deslandes, in dem sie ihre maßgebliche Niederlassung, Anstellung oder Hauptwohnung ha-
ben, berechtigt sind, 

 
2. zur Führung dieser Berufsbezeichnung nach dem Recht der Europäischen Union berech-

tigt sind, 
 
3. aufgrund einer gesetzlichen Regelung eines Staates, der nicht Mitglied der Europäischen 

Union oder der nicht nach dem Recht der Europäischen Union einem Mitgliedstaat 
gleichgestellt ist, einen Nachweis über die Führung einer vergleichbaren Berufsbezeich-
nung besitzen und dieser im Lande Hessen anerkannt ist, oder  

 
4. ohne entsprechende gesetzliche Regelung in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat die Vo-

raussetzungen zur Eintragung in ein Berufsverzeichnis nach § 3 erfüllen. 
 
(2) Wird vorübergehend oder gelegentlich eine Dienstleistung entsprechend den Berufsaufgaben 
nach § 2 Abs. 1 und 2 im Lande Hessen erbracht, ohne dass die Person oder Gesellschaft in ein 
Berufsverzeichnis oder Berufsgesellschaftsverzeichnis einer entsprechenden Kammer eines Bun-
deslandes eingetragen ist, ist deren erstmalige Ausführung unter Angabe des Namens oder der 
Firma, des Ortes der Niederlassung, der berufsständischen Kammer oder vergleichbaren Ein-
richtung oder der Aufsichtsbehörde der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen zuvor oder 
in dringenden Fällen nachträglich schriftlich oder durch elektronische Post anzuzeigen. Mit der 
Anzeige sind Angaben zu machen und soweit erforderlich Nachweise zu erbringen über 
 
1. den vollständigen Namen der Person oder Gesellschaft, 
 
2. die Staatsangehörigkeit der Person, 
 
3. die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung, 
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4. den Umfang der Berechtigung zur Ausübung des Berufs oder der Tätigkeit in dem Her-
kunftsmitgliedstaat oder in dem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften oder der 
Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Hessen gleichgestellten anderen Staat sowie 

 
5. eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung. 
 
Soweit weder die Ausbildung noch die Berufsbezeichnung noch die Ausübung des Berufs oder 
der Tätigkeit in dem Herkunftsmitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem 
Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat reglementiert ist, kann die Anzeige 
in beliebiger Form darüber, dass die betreffende Tätigkeit während der vorhergehenden zehn 
Jahre mindestens ein Jahr berechtigt ausgeübt wurde, erfolgen. Die Anzeige ist einmal jährlich 
zu erneuern, wenn beabsichtigt ist, während des betreffenden Jahres weitere Dienstleistungen zu 
erbringen. Erfolgte eine entsprechende Anzeige bereits bei einer anderen Architekten- oder In-
genieurkammer eines Bundeslandes, genügt eine formlose Mitteilung darüber. Die Anzeige ist 
nicht erforderlich bei der Bewerbung um öffentlich oder nicht öffentlich ausgeschriebene 
Dienstleistungsaufträge und Wettbewerbe; wird daraufhin ein Auftrag erteilt, ist die Anzeige 
nachzuholen. Soweit die Voraussetzungen zur Führung der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten 
Berufsbezeichnungen nicht vorliegen, ist die Berufsbezeichnung in einer Amtssprache des Staa-
tes der Niederlassung zu führen; besteht dort keine entsprechende Berufsbezeichnung, ist der 
Ausbildungsnachweis in einer Amtssprache des Staates der Niederlassung anzugeben. Die 
Architekten- und Stadtplanerkammer kann in begründeten Zweifelsfällen Nachweise über die 
Angaben der Anzeige oder Mitteilung verlangen. Die Daten können bis zu fünf Jahre nach Ab-
schluss des Dienstleistungs- oder Wettbewerbsobjekts in einem besonderen Register gespeichert 
werden, ohne dass die betreffende Person oder Berufsgesellschaft damit Mitglied der Architek-
ten- und Stadtplanerkammer oder eines Versorgungswerkes oder einer anderen Einrichtung 
wird, und sind danach oder spätestens zehn Jahre nach der Anzeige zu löschen. Für die Anzeige 
und Registrierung dürfen Kosten nicht erhoben werden. 
 
(3) Auswärtige Berufsangehörige und Berufsgesellschaften haben unbeschadet der für sie gel-
tenden eigenen Berufspflichten die nach diesem Gesetz geltenden allgemeinen Berufspflichten 
im Lande Hessen zu beachten. Sie sind zur Überwachung der Einhaltung dieser Pflichten wie 
Mitglieder der Architekten- und Stadtplanerkammer zu behandeln. 
 
(4) Die Architekten- und Stadtplanerkammer kann die Führung einer Berufsbezeichnung nach § 
1 Abs. 1 bis 4 oder einer vergleichbaren Berufsbezeichnung in einer Fremdsprache untersagen, 
wenn das aus Gründen, die in dem Verhalten der Person oder Berufsgesellschaft liegen, zum 
Schutz des Ansehens des Berufsstandes, der Auftraggeberschaft oder der Allgemeinheit erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen zu ihrer rechtmäßigen Führung nicht nachgewiesen werden, 
die Voraussetzungen der Versagung oder Löschung der Eintragung nach § 5 vorliegen oder 
gegen die allgemeinen Berufspflichten nach Abs. 3 Satz 1 verstoßen wurde. Wird die Berufsbe-
zeichnung mit einem Zusatz nach § 1 Abs. 2 geführt, kann ein Nachweis verlangt werden, dass 
die entsprechenden Anforderungen erfüllt werden. 
 
(5) Die Gleichwertigkeit eines außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ausge-
stellten und in einem anderen Mitgliedstaat bereits anerkannten Diploms, Prüfungszeugnisses 
oder sonstigen Befähigungsnachweises sowie eine nach diesem Gesetz zu fordernde und in 
einem anderen Mitgliedstaat erworbene Berufspraxis sind durch die zuständige Stelle auf Antrag 
eines auswärtigen Berufsangehörigen besonders festzustellen. Wird über die Feststellung der 
Gleichwertigkeit nach Satz 1 nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt sie 
als erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
 
(6) Die Zuständigkeit anderer berufsständischer Kammern bleibt unberührt. 
 

ZWEITER TEIL 
Architekten- und Stadtplanerkammer 

 
§ 8 

Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen 
 
(1) Die in ein Berufsverzeichnis nach § 3 eingetragenen Berufsangehörigen und Berufsgesell-
schaften bilden als Pflichtmitglieder die "Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen". Berufs-
gesellschaften mit ausschließlich der Ingenieurkammer des Landes Hessen als Pflichtmitglieder 
angehörenden Gesellschafterinnen und Gesellschaftern sind keine Pflichtmitglieder. Die Archi-
tekten- und Stadtplanerkammer kann nach Maßgabe einer Satzung freiwillige Mitglieder auf-
nehmen. 
 
(2) Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen ist eine landesunmittelbare selbstverwaltete 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie bestimmt ihren Sitz durch Satzung. Sie kann örtliche 
Untergliederungen bilden. Sie führt ein Dienstsiegel. 
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(3) Organe sind 
 
1. die Vertreterversammlung, 
 
2. der Vorstand. 
 
Diese geben sich eine Geschäftsordnung, die im Staatsanzeiger für das Land Hessen zu veröf-
fentlichen ist. 
 
(4) Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tätig. Sie sind zur Annahme und Ausübung 
ihres Amtes verpflichtet, soweit dem nicht ein wichtiger Grund entgegensteht. Die Pflicht zur 
Ausübung des Amtes dauert über die Amtsdauer hinaus bis zum Amtsantritt der neu gewählten 
Mitglieder. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Organen ist ausgeschlossen. Mit der 
Annahme der Wahl eines Amtes scheidet die gewählte Person aus dem anderen Amt aus. Be-
dienstete der Aufsichtsbehörde, die geschäftsplanmäßig mit der Aufsicht über die Architekten- 
und Stadtplanerkammer befasst sind, sind von der Mitgliedschaft in einem Organ ausgeschlos-
sen. 
 
(5) Die Architekten- und Stadtplanerkammer wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten 
durch die Präsidentin oder den Präsidenten. Diese werden vertreten durch eine Vizepräsidentin 
oder einen Vizepräsidenten. Die Satzung kann als Vertreter weitere Mitglieder des Vorstandes 
bestimmen. 
 
(6) Erklärungen, die die Architekten- und Stadtplanerkammer vermögensrechtlich verpflichten, 
bedürfen der Schriftform. Sie sind von der Präsidentin oder dem Präsidenten und einem weite-
ren Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu versehen. Das gilt 
nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
 
(7) Gegen Entscheidungen der Architekten- und Stadtplanerkammer kann unmittelbar ein 
Rechtsbehelf bei dem zuständigen Gericht der Verwaltungsgerichtsbarkeit eingelegt werden; ein 
Vorverfahren findet nicht statt. 
 
(8) Die Verfahren nach diesem Gesetz oder nach einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung können über eine einheitliche Stelle nach Teil V Abschnitt 1a des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 
 

§ 9 
Aufgaben 

 
(1) Die Aufgaben der Architekten- und Stadtplanerkammer sind: 
 
1. Wahrung der beruflichen Belange der Gesamtheit der Mitglieder, 
 
2. Mitwirkung an der Pflege und Weiterentwicklung der Baukultur, der Baukunst, des 

Bauwesens, der Landschaftspflege sowie des Städtebaus und der Stadtplanung, 
 
3. Beratung der Mitglieder sowie anderer und angehender Berufsangehöriger und Berufsge-

sellschaften in Fragen deren Berufsausübung sowie von Parlament, Behörden und Ge-
richten in Fragen des Berufsstandes, der Berufsaufgaben und der Berufsausübung, 

 
4. Pflege und Förderung der Zusammenarbeit mit anderen berufsständischen Kammern, Be-

rufsverbänden und Einrichtungen, 
 
5. Förderung der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie des Wettbewerbswesens, 
 
6. Benennung sachverständiger Berufsangehöriger auf Nachfrage von Behörden, Gerichten 

und Dritten, 
 
7. Durchführung der Eintragungs- und Löschungsverfahren sowie Führung der Berufsver-

zeichnisse, 
 
8. Feststellung der Unbedenklichkeit der Führung der Berufsbezeichnung und Bestimmung 

der Dauer deren vorläufigen Weiterführung bei kammerangehörigen Berufsgesellschaften, 
 
9. Überwachung der Einhaltung der nach diesem Gesetz geltenden Obliegenheiten und Be-

rufspflichten sowie die Durchführung der Berufsordnungsverfahren, 
 
10. Feststellung der Bauvorlageberechtigung auf Antrag einer berufsangehörigen Person oder 

Berufsgesellschaft, 
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11. Erteilung der für die Berufsausübung dienlichen Bescheinigungen und Nachweise, die 
zeitlich oder fallbezogen beschränkt werden können, sowie das Führen der für die Be-
rufsausübung dienlichen Listen, 

 
12. durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesene Angelegenheiten. 
 
Die gesetzlichen Aufgaben anderer berufsständischer Kammern bleiben unberührt. 
 
(2) Die Architekten- und Stadtplanerkammer kann 
 
1. Einrichtungen zur Beilegung von Streitigkeiten schaffen, die sich aus der Berufsausübung 

von Berufsangehörigen und Berufsgesellschaften zwischen diesen oder mit Dritten erge-
ben, und sich oder solche Einrichtungen als Gütestelle nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zi-
vilprozessordnung anerkennen lassen, 

 
2. Mitglieder als Sachverständige für Fragen des Bauwesens, Städtebaus und Berufswesens 

aufgrund einer Rechtsverordnung öffentlich bestellen und vereidigen, 
 
3. zur Durchführung von Aufgaben nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 durch Satzung besondere 

Einrichtungen schaffen oder sich an solchen anderer Träger beteiligen, 
 
4. zur Durchführung von Aufgaben nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 bis 11 und nach Nr. 1 und 2 

besondere Ausschüsse einrichten, die in ihrer Entscheidung unabhängig sind, 
 
5. die Durchführung von Prüfungen und Eignungsfeststellungen auf andere Einrichtungen 

im Einzelfall oder allgemein übertragen. 
 
Bei Mitgliedern einer Einrichtung oder eines Ausschusses, die zugleich Mitglied der Architek-
ten- und Stadtplanerkammer sind, gilt § 8 Abs. 4 entsprechend. 
 
(3) Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen kann durch Rechtsverordnung als zustän-
dige Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. November 
2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), be-
stimmt werden. 
 
(4) Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen ist die nach dem Recht der Europäischen 
Union zuständige Behörde und Kontaktstelle in allen Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs. 
Die Zuständigkeit anderer Behörden bleibt unberührt. 
 
(5) Das Hessische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz vom 12. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 581), geändert durch Gesetz vom 24. März 2015 (GVBI. S. 118), findet mit Ausnahme von 
§ 10 Abs. 3, § 13 Abs. 7 Satz 2 und § 17 keine Anwendung. 
 

§ 10 
Versorgungswerk, Versorgungseinrichtungen 

 
(1) Die Architekten- und Stadtplanerkammer kann durch Satzung für ihre Mitglieder, deren 
Ehepartner oder rechtlich gleichgestellte Personen und deren Kinder ein Versorgungswerk er-
richten und andere Versorgungseinrichtungen schaffen, sich einer anderen berufsständischen 
Versorgungs- und Versicherungseinrichtung in der Europäischen Union anschließen, zusammen 
mit einer oder mehreren berufsständischen Versorgungseinrichtungen eine gemeinsame Versor-
gungseinrichtung schaffen und andere berufsständische Versorgungs- oder Versicherungsein-
richtungen aufnehmen. Das gilt nicht für Berufsgesellschaften. 
 
(2) Die Mitglieder können durch Satzung zur Teilnahme an der von der Kammer bestimmten 
Versorgungseinrichtung verpflichtet werden (Pflichtteilnehmerinnen und Pflichtteilnehmer). 
Mitglieder, 
 
1. deren Versorgung nach beamtenrechtlichen oder als Bedienstete einer internationalen 

oder supranationalen Einrichtung oder als Amtsträger nach vergleichbaren anderen ge-
setzlichen Vorschriften geregelt ist, 

 
2. die trotz Pflichtteilnahme an der berufsständischen Versorgungseinrichtung keinen An-

spruch auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat 
haben, 

 
dürfen zur Teilnahme nicht verpflichtet werden. Im Fall einer gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht gilt das nicht für Zusatzversorgungen, die bei Pflichtteilnahme zusammen mit den 
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Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine mindestens vergleichbare Versorgung 
gewähren. Der Versorgungseinrichtung können nach Maßgabe der Satzung Personen als Pflicht-
teilnehmer oder als freiwillige Teilnehmer angehören, die die Voraussetzungen zur Eintragung 
in ein Berufsverzeichnis nach diesem Gesetz mit Ausnahme der hierzu erforderlichen Berufs-
praxis erfüllen. 
 
(3) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über 
 
1. Teilnahmepflicht und freiwillige Mitgliedschaft, 
 
2. Art und Höhe der Versorgungsleistungen, 
 
3. Ermittlung und Höhe der Beiträge, 
 
4. Beginn und Ende der Teilnahme, 
 
5. Voraussetzungen einer Befreiung von der Pflichtteilnahme, insbesondere bei bestehender 

Versicherungspflicht in einer gesetzlichen Rentenversicherung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder 
der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat oder bei Teilnahme an einer ande-
ren berufsständischen Versorgungseinrichtung mit vergleichbaren Anwartschaften, 

 
6. Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und Aufgabe der Organe der Versor-

gungseinrichtung 
 
und regeln, dass Vermögen und Verwaltung der Versorgungseinrichtung unabhängig und ge-
trennt sind von Vermögen, Verwaltung, Haushalt und Organen der Architekten- und Stadt-
planerkammer oder einer anderen berufsständischen Einrichtung. 
 
(4) Beim Anschluss an eine andere berufsständische Versorgungseinrichtung in der Bundesrepu-
blik Deutschland kann die Satzung auf die für diese Versorgungseinrichtung geltenden Vor-
schriften verweisen. 
 
(5) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(6) Personenbezogene Daten der betroffenen Personen dürfen zum Zwecke der Durchführung 
der Pflichtteilnahme und der freiwilligen Teilnahme an einer Versorgungseinrichtung und der 
Befreiung von der Pflichtteilnahme verarbeitet und an andere berufsständische Versorgungsein-
richtungen, öffentliche Versicherungsanstalten und Versicherungsunternehmen mit zulässigem 
Geschäftsbetrieb in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat 
mitgeteilt und bei diesen erhoben werden. 
 
(7) Rückständige Beiträge zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung können nach 
Maßgabe dieses Gesetzes vollstreckt werden. Das gilt auch für Kosten. 
 

§ 11 
Vertreterversammlung 

 
(1) Die Vertreterversammlung ist die von den Mitgliedern der Architekten- und Stadtplaner-
kammer Hessen gewählte Vertretung. Diese beschließt unbeschadet anderer durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes übertragene Aufgaben über 
 
1. die Satzungen, 
 
2. die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 
 
3. die Feststellung des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes, die Festsetzung der Beiträge, die 

Bestimmung der Person oder des Unternehmens, das mit der Prüfung der Rechnungsle-
gung oder des Jahresabschlusses zu beauftragen ist, sowie die Entlastung des Vorstandes, 

 
4. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten, die Aufnahme von Darlehen und Eingehung vergleichbarer Verpflichtun-
gen, die über den Rahmen einer laufenden Verwaltung hinausgehen, die Beteiligung an 
Unternehmen und die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden, 

 
5. die Höhe der Entschädigung für die Mitglieder der Organe und Einrichtungen, 
 
6. die ihr durch Satzung zugewiesenen Aufgaben. 
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Sie kann besondere Prüfungen durchführen oder durchführen lassen; das gilt nicht für Eintra-
gungs- und Löschungsverfahren, Unbedenklichkeits- und Untersagungsverfahren sowie Oblie-
genheits-, Berufsordnungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren. 
 
(2) Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 65 Pflichtmitgliedern. Die Hauptsatzung 
kann die Zahl der Mitglieder der Vertreterversammlung auf bis zu 1 Prozent der zum Beginn 
der Wahl eingetragenen Pflichtmitglieder festsetzen. Alle Fachgebiete und Arten der Berufsaus-
übung der in der Architekten- und Stadtplanerkammer vertretenen Pflichtmitglieder sollen mit 
wenigstens einem zur Wahl aufgestellten Mitglied vertreten sein. 
 
(3) Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden auf die Dauer von fünf Jahren in allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Berufsgesellschaften haben 
dieselben aktiven und passiven Wahlrechte wie natürliche Berufsangehörige. Die Wahl erfolgt 
durch Briefwahl. Weiteres bestimmt die durch Satzung zu erlassende Wahlordnung. In dieser ist 
das Nähere zu regeln über 
 
1. das Wahlsystem, 
 
2. das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Mitglieder der Architekten- und Stadtplaner-

kammer, 
 
3. die Voraussetzungen der Stimmabgabe und die Stimmenzahl, 
 
4. den Wahlvorstand, den Wahlausschuss und die Wahlbekanntmachung, 
 
5. das Verfahren zur Einreichung der Wahlvorschläge, ihre Prüfung und die Aufstellung 

des Verzeichnisses der Wahlvorschläge, 
 
6. die Stimmabgabe und Feststellung des Wahlergebnisses, 
 
7. das Wahlprüfungsverfahren, 
 
8. das vorzeitige Ausscheiden von Mitgliedern der Vertreterversammlung, des Wahlvor-

standes und des Wahlausschusses. 
 
(4) Die Vertreterversammlung tritt spätestens am ersten Werktag des auf das Ende der Wahl 
folgenden dritten Monats zusammen. Danach ist sie mindestens einmal im Jahr einzuberufen. 
Sie ist binnen einer Frist von höchstens zwei Monaten einzuberufen, wenn das der Vorstand be-
schließt oder mindestens ein Viertel der Mitglieder der Vertreterversammlung das unter Angabe 
des Verhandlungsgegenstandes schriftlich beantragt oder die Aufsichtsbehörde das verlangt. 
 
(5) Die Vertreterversammlung wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten einberufen. Sie 
ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Ist eine Angelegen-
heit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und tritt die Vertreterversammlung zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, so ist sie ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung ist auf diese 
Rechtsfolge schriftlich hinzuweisen. 
 
(6) Beschlüsse über Satzungen werden mit der Mehrheit der gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Mitglieder, im Übrigen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. War der Beschluss 
über eine Satzung wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird über diesen 
Gegenstand in einer anschließend einberufenen Versammlung zum zweiten Mal verhandelt, be-
darf der Beschluss der Mehrheit der anwesenden Mitglieder, wobei die Mehrheit der Stimmen 
von Pflichtmitgliedern getragen sein muss. Enthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
 

§ 12 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, mindestens einer Vizepräsi-
dentin oder einem Vizepräsidenten und neun weiteren Mitgliedern. Die Satzung kann besondere 
Amtsträger und weitere Mitglieder des Vorstandes bestimmen. Dem Vorstand sollen Mitglieder 
aus allen Berufsgruppen und Beschäftigungsarten und den Berufsgesellschaften angehören. 
 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
von der Vertreterversammlung für die Dauer deren Amtszeit gewählt. Die Abberufung eines 
Mitglieds des Vorstandes erfolgt durch die Wahl eines an dessen Stelle tretenden neuen Mit-
glieds. § 11 Abs. 6 gilt entsprechend. Die Satzung kann eine weitergehende Anzahl der erfor-
derlichen Wahlstimmen vorgeben. 
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(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Architekten- und Stadtplanerkammer. Er führt insbe-
sondere die Berufsverzeichnisse, erklärt die Unbedenklichkeit einer in der Firma einer Berufs-
gesellschaft zu führenden Berufsbezeichnung, überwacht die Einhaltung der Obliegenheiten der 
Mitglieder sowie der Berufspflichten der Berufsangehörigen und Berufsgesellschaften und führt 
die Ordnungswidrigkeitsverfahren durch; er kann diese Aufgaben ganz oder teilweise von der 
nach Abs. 4 eingerichteten Geschäftsstelle ausführen lassen. 
 
(4) Für die laufenden Geschäfte kann der Vorstand eine Geschäftsstelle einrichten und dieser die 
Erledigung dieser Geschäfte in eigener Zuständigkeit und einzelne Geschäfte einer anderen Stel-
le übertragen. 
 
(5) Der Vertreterversammlung und der Aufsichtsbehörde ist jährlich ein schriftlicher Tätigkeits-
bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr der Architekten- und Stadtplanerkammer und ihrer 
Einrichtungen zu erstatten. 
 

§ 13 
Satzungen 

 
(1) Die Architekten- und Stadtplanerkammer regelt ihre Angelegenheiten durch Satzungen. Die 
Belange der Mitglieder aller Berufsgruppen und Arten der Berufsausübung sind gleichberechtigt 
zu wahren. 
 
(2) Durch Satzung sind zu regeln 
 
1. ihre innere Verfassung und ihr Sitz sowie die Rechte und Pflichten, die sich aus der Mit-

gliedschaft ergeben (Hauptsatzung), 
 
2. die Wahl zur Vertreterversammlung (Wahlordnung), 
 
3. das Beitragswesen (Beitragsordnung), 
 
4. die Erhebung von Kosten (Kostenordnung), 
 
5. die Streitschlichtung zwischen Mitgliedern untereinander und Dritten (Schlichtungsord-

nung), 
 
6. eine Fortbildungsordnung (§ 17 Abs. 3 Satz 2). 
 
(3) Beschlüsse über Satzungen, ihre Änderung und die Aufhebung sind mit der Satzung der 
Aufsichtsbehörde in einer von der Präsidentin oder dem Präsidenten ausgefertigten Fassung 
mitzuteilen. Die Hauptsatzung und die Wahlordnung sowie deren Änderung oder Aufhebung 
bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(4) Satzungen, ihre Änderung und die Aufhebung sind mit Ausfertigungsvermerk und soweit er-
forderlich mit dem Genehmigungsvermerk im Staatsanzeiger für das Land Hessen zu veröffent-
lichen. Sie treten am ersten Tag des nach der Veröffentlichung folgenden dritten Monats in 
Kraft, soweit kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. Die Bekanntmachung im Staatsanzeiger für 
das Land Hessen kann in abgekürzter Form erfolgen, wenn die Bekanntmachung des vollständi-
gen Textes mit Ausfertigungs- und Genehmigungsvermerk von der Architekten- und Stadt-
planerkammer in elektronischer Form allgemein zugänglich gehalten oder eine Kopie auf An-
forderung übersandt wird; in der abgekürzten Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen. Für die 
Einsichtnahme auf der elektronischen Plattform und das Ausdrucken dürfen keine Kosten erho-
ben werden; bei Übersendung kann nur Ersatz der Portokosten verlangt werden. 
 

§ 14 
Finanzwesen 

 
(1) Die Architekten- und Stadtplanerkammer ist eine kostenrechnende Einrichtung. Sie erhebt 
zur Deckung ihres Finanzbedarfs Beiträge und Kosten. Sie kann Zuwendungen Dritter anneh-
men, soweit dadurch das Vertrauen in die unparteiische Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ge-
fährdet wird. Die Beiträge können nach der Höhe der Einnahmen aus der im Rahmen der Be-
rufsaufgaben nach diesem Gesetz ausgeübten Tätigkeit gestaffelt werden. Besteht in anderen be-
rufsständischen Kammern eine weitere Pflichtmitgliedschaft oder sind Berufsgesellschaften und 
deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter Pflichtmitglied der Architekten- und Stadtplaner-
kammer, können die Beiträge herabgesetzt werden. Bis zu ihrer bestandskräftigen Festsetzung 
können die Beiträge vorläufig erhoben werden. Das Weitere bestimmt die Beitragsordnung. 
 
(2) Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen und 
ihrer Einrichtungen, die Festsetzung der Beiträge und die Entlastung der Geschäftsführung sind 
in ausgefertigter Form der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan 
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und die Festsetzung der Beiträge treten zu dem dafür bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Die Auf-
sichtsbehörde kann die Frist verkürzen oder verlängern. 
 
(2a) Das Finanzwesen kann in Form leistungsbezogener Planaufstellung und Bewirtschaftung 
entsprechend § 7a der Hessischen Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 15. März 1999 
(GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447), sowie in 
Form der Buchführung und Bilanzierung nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches ent-
sprechend § 71a der Hessischen Landeshaushaltsordnung ausgeführt werden. Die Entscheidung 
darüber trifft der Vorstand. 
 
(3) Für Amtshandlungen, die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Gegenständen sowie an-
dere besondere Leistungen der Architekten- und Stadtplanerkammer und ihrer Einrichtungen 
sind Kosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben. Das Weitere bestimmt die Kostenordnung. 
 
(4) Zur Bemessung und Festsetzung der Beiträge und der Kosten dürfen Angaben über den Fami-
lienstand und die Einkünfte aus der beruflichen Tätigkeit nach diesem Gesetz, Unterhaltsverpflich-
tungen und andere satzungsgemäß anzuerkennende Verpflichtungen sowie Jahresabschlüsse und 
freiwillig vorgelegte Steuerbescheide erhoben und verarbeitet werden. Nach bestandskräftiger 
Festsetzung des Beitrags oder der Kosten sind die vorgelegten Urkunden zurückzugeben und die 
erhobenen Daten zu löschen, soweit sie nicht für nachfolgende Festsetzungen benötigt werden. 
 
(5) Verwaltungsakte, mit denen eine Geldleistung gefordert wird, werden von der Kasse der 
Gemeinde oder bei Gemeinden ohne Vollstreckungsstelle von der Kasse des Landkreises voll-
streckt, in der die pflichtige Person, Berufsgesellschaft oder andere Gesellschaft eine Niederlas-
sung, eine Anstellung oder einen Wohnsitz hat oder sonst angetroffen werden kann. Die Voll-
streckungsbehörde erhält außer dem Ersatz der uneinbringlichen Vollstreckungskosten einen 
Unkostenbeitrag von 5 Prozent des beizutreibenden Betrages. 
 

§ 15 
Obliegenheiten 

 
(1) Den Mitgliedern obliegt, der Architekten- und Stadtplanerkammer unverzüglich 
 
1. Änderungen in Bezug auf die Angaben nach § 3 Abs. 2 bis 4, § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 

sowie § 6 Abs. 2, 3 und 6 mitzuteilen, 
 
2. Angaben im Zusammenhang mit der Pflichtteilnahme oder freiwilligen Teilnahme an 

einer satzungsgemäßen Versorgungseinrichtung und einer Befreiung davon zu machen, 
 
3. Änderungen der satzungsgemäßen Voraussetzungen zur Beitragsbemessung und Beitrags-

festsetzung mitzuteilen, 
 
4. Löschungen und Änderungen in einem Berufsverzeichnis oder Gesellschaftsregister in 

einem Bundesland, anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder nach dem Recht 
der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staat mitzuteilen, 

 
5. als Berufsgesellschaft Tatsachen, die zum Widerruf der Berechtigung zur Führung der 

Berufsbezeichnung oder zum Erlöschen einer nach diesem Gesetz gegebenen Berechti-
gung geeignet sind, mitzuteilen, 

 
6. Auskunft zu geben über den Bestand, die Höhe und einen Ausschluss von Wagnissen der 

nach diesem Gesetz geforderten Berufshaftpflichtversicherung, über die Gründe ihres 
Nichtbestehens und über die Erfüllung von Obliegenheiten gegenüber dem Versiche-
rungsunternehmen, 

 
7. auf Anforderung die von der Architekten- und Stadtplanerkammer erhaltenen Urkunden 

und Nachweise über die Mitgliedschaft zurückzugeben. 
 
Den Mitgliedern obliegt weiterhin, den nach § 1 Abs. 3 eingetragenen Zusatz in der Berufsbe-
zeichnung zu führen. 
 
(2) Im Lande Hessen niedergelassene Berufsangehörige und Berufsgesellschaften haben sich bei 
der Architekten- und Stadtplanerkammer unverzüglich anzumelden. Das gilt nicht für Berufsan-
gehörige, die bereits in ein von ihr geführtes Berufsverzeichnis eingetragen sind, und für Be-
rufsgesellschaften, deren berufsangehörige Gesellschafterinnen und Gesellschafter ausschließlich 
Pflichtmitglied der Ingenieurkammer des Landes Hessen sind. Berufsgesellschaften haben mit 
der Anmeldung eine öffentlich beglaubigte Ausfertigung des Gesellschafts- oder Partnerschafts-
vertrages und einen beglaubigten Auszug aus dem Handels- oder Partnerschaftsregister beizu-
bringen oder können auf solche bereits vorliegenden unveränderten Nachweise Bezug nehmen. 
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(3) Bei einer schweren oder wiederholten schuldhaften Verletzung einer Obliegenheit kann ein 
Zwangsgeld bei Berufsangehörigen bis zu 5 000 Euro und bei Berufsgesellschaften bis zu 
10 000 festgesetzt werden. Das gilt auch für die Anzeigepflicht auswärtiger Berufsangehöriger 
und Berufsgesellschaften nach § 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4. Das Zwangsgeld fließt der 
Architekten- und Stadtplanerkammer zu. 
 

§ 16 
Verschwiegenheit, Datenschutz, Auskünfte 

 
(1) Die Mitglieder der Organe, der Ausschüsse und Einrichtungen der Architekten- und Stadt-
planerkammer und deren Hilfskräfte sowie hinzugezogene Personen sind zur Verschwiegenheit 
über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit bekannt 
geworden sind. Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheim zu haltenden Angelegenheiten 
nicht unbefugt verwerten. Das gilt nicht für Mitteilungen im amtlichen Verkehr und über Tatsa-
chen, die offenkundig sind oder die ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die 
Pflichten nach Satz 1 und 2 bestehen nach Beendigung der Tätigkeit fort. Die Präsidentin oder 
der Präsident oder eine von diesen beauftragte Person kann davon Befreiung erteilen. 
 
(2) Die Architekten- und Stadtplanerkammer und ihre Einrichtungen dürfen personenbezogene 
Daten verarbeiten, soweit das zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 
oder anderen Gesetzen oder aufgrund dieses Gesetzes oder anderer Gesetze zweckgebunden er-
forderlich ist. Das gilt auch im Verhältnis zu Berufsgesellschaften und anderen Gesellschaften. 
 
(3) Fünf Jahre nach der Löschung der Eintragung in einem Berufsverzeichnis und anderen Ver-
zeichnis oder Beendigung der Mitgliedschaft sind alle gespeicherten Daten zu löschen, sofern 
sie zur Erfüllung der Aufgaben nicht weiter erforderlich sind oder die betroffene Person oder 
Gesellschaft nicht die weitere Speicherung beantragt. § 18 Abs. 10 bleibt unberührt. Die Betrof-
fenen sind vor der Löschung auf ihr Recht auf eine weitere Speicherung schriftlich hinzuweisen. 
 
(4) Wer ein berechtigtes Interesse an den nach § 3 Abs. 2 und 3 oder § 7 Abs. 2 und 4 erhobe-
nen Daten, über die Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 1, über Mitglieder der Organe nach § 8 Abs. 
3, bestellte und vereidigte Sachverständige nach § 9 Abs. 2 Nr. 2, Mitglieder von Einrichtungen 
nach § 9 Abs. 2, die Teilnahme an einer Versorgungseinrichtung nach § 10 Abs. 1 oder über 
Erkenntnisse in einem Berufsordnungsverfahren nach § 18 Abs. 6 und 9 glaubhaft macht, dem 
ist Auskunft über einzelne oder alle Eintragungen zu erteilen. Solche Daten dürfen ganz oder 
teilweise von der Architekten- und Stadtplanerkammer veröffentlicht oder allgemein an Dritte 
weitergegeben werden, solange dem von der eingetragenen Person oder Berufsgesellschaft 
schriftlich zugestimmt wurde. Die Empfänger der Daten sind verpflichtet, die Daten nach der 
der Überlassung entsprechenden Verwendung zu löschen. 
 

DRITTER TEIL 
Berufsordnung 

 
§ 17 

Berufspflichten 
 
(1) Die Berufsangehörigen und Berufsgesellschaften sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft 
und unter Beachtung des Rechts auszuüben, dem ihnen im Zusammenhang mit dem Beruf ent-
gegengebrachten Vertrauen zu entsprechen und zu unterlassen, was dem Ansehen des Berufs-
standes schaden kann. Sie sind insbesondere verpflichtet, 
 
1. die für die Berufsausübung geltenden Rechtsvorschriften und technischen Regeln zu be-

achten, 
 
2. sich gegenüber berufsangehörigen Personen und Berufsgesellschaften und deren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in der Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer 
Berufe kollegial zu verhalten, 

 
3. sich der Teilnahme an Wettbewerben zu enthalten, die durch ihre Verfahrensbedingun-

gen einen lauteren Leistungsvergleich oder die Belange der Ausloberinnen und Auslober, 
Bewerberinnen und Bewerber sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ausgewogener 
Weise nicht wahren, 

 
4. über ihre berufliche Tätigkeit, Person und Berufsgesellschaft nur sachlich zu informieren 

und anpreisende, aufdringliche, unlautere oder unsachliche Werbung zu unterlassen, 
 
5. Bauvorlagen nur zu unterzeichnen, die von ihnen selbst oder unter ihrer verantwortlichen 

Leitung verfasst wurden, oder in zulässiger Weise anzuerkennen, 
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6. besonders als freie oder freischaffende Berufsangehörige oder Berufsgesellschaften ihre 
Unabhängigkeit und Eigenverantwortung gegenüber der Auftraggeberschaft und anderen 
Personen und Unternehmen zu wahren und wahren zu lassen, 

 
7. die berechtigten Interessen der Auftraggeberschaft und deren im Rahmen der Berufsaus-

übung bekannt gewordenen persönlichen und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu 
wahren, 

 
8. sich nach Maßgabe üblicher Versicherungsbedingungen ausreichend gegen Haftpflichtan-

sprüche zu versichern, die aus ihrer Berufsausübung herrühren können, und der Auftrag-
geberschaft gegenüber Auskunft über den Bestand, die Höhe und Ausschlüsse von Wag-
nissen der Berufshaftpflichtversicherung zu geben sowie ihre Obliegenheiten gegenüber 
dem Versicherungsunternehmen zu erfüllen, soweit diese sich auf den Bestand und den 
Umfang der Deckung der Berufshaftpflichtversicherung auswirken können.  

 
(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten ist eine Verletzung der Berufspflichten, wenn 
es nach den Umständen des Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Ver-
trauen in einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufsstandes be-
deutsamen Weise zu beeinträchtigen. 
 
(3) Die Mitglieder der Architekten- und Stadtplanerkammer sind verpflichtet, sich beruflich 
fortzubilden und die berufliche Fortbildung ihrer Beschäftigten sowie die berufspraktische Vor-
bereitung angehender berufsangehöriger Personen zu fördern. Weiteres kann die Architekten- 
und Stadtplanerkammer bestimmen, soweit dazu keine Rechtsverordnung besteht. 
 
(4) Die Mitglieder und bei Berufsgesellschaften deren Geschäftsführer haben auf schriftliche 
Einladung zu einem von der Architekten- und Stadtplanerkammer oder von ihr eingesetzten Ein-
richtung anberaumten Schlichtungsverfahren persönlich zu erscheinen. 
 
(5) Die Architekten- und Stadtplanerkammer kann Richtlinien zu den Berufspflichten erlassen. 
 

§ 18 
Berufsordnungsverfahren 

 
(1) Die schuldhafte Verletzung der Berufspflichten wird in einem förmlichen Berufsordnungs-
verfahren (Ehrenverfahren) der Architekten- und Stadtplanerkammer geahndet. Die Zuständig-
keit anderer berufsständischer Kammern und der Berufsgerichte bleibt unberührt. 
 
(2) Ausgeschlossen sind Verfahren 
 
1. wegen politischer, wissenschaftlicher, künstlerischer oder religiöser Ansichten und Hand-

lungen; 
 
2. gegen Personen in einem öffentlichen Dienst-, Anstellungs- oder Amtsverhältnis und Per-

sonen, die als Beliehene oder Verpflichtete öffentliche Aufgaben wahrnehmen, hinsichtlich 
ihrer hieraus sich ergebenden Tätigkeit; 

 
3. gegen Berufsangehörige, die ausschließlich Pflichtmitglied der Ingenieurkammer Hessen 

sind, und Berufsgesellschaften mit ausschließlich ihr als Pflichtmitglied angehörenden Ge-
sellschafterinnen und Gesellschaftern. 

 
(3) Einen Antrag auf Einleitung eines Berufsordnungsverfahrens kann stellen 
 
1. die betroffene Person oder Berufsgesellschaft gegen sich selbst, 
 
2. die Präsidentin oder der Präsident nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
(4) Ein eingeleitetes Berufsordnungsverfahren kann auch dann fortgeführt werden, wenn das 
Mitglied aus der Architekten- und Stadtplanerkammer ausgetreten ist und eine Berufspflichtver-
letzung vorliegt, bei der wesentlich mit einer Maßnahme nach Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 bis 6 geahn-
det wird. Es ist bis zur Beendigung eines Strafverfahrens auszusetzen, wenn wegen desselben 
Sachverhaltes öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren erhoben worden ist. Die tat-
sächlichen Feststellungen des Urteils im strafgerichtlichen Verfahren sind für ein Berufsord-
nungsverfahren bindend. Ist eine Person in einem strafgerichtlichen Verfahren freigesprochen 
worden oder wurde das strafgerichtliche Verfahren eingestellt, kann wegen desselben Sachver-
halts, der Gegenstand der Entscheidung war, ein Berufsordnungsverfahren nur eingeleitet oder 
fortgesetzt werden, wenn dieser Sachverhalt, ohne den Tatbestand eines Strafgesetzes zu erfül-
len, eine Verletzung von Berufspflichten darstellt. 
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(5) Abs. 4 gilt entsprechend, wenn ein Disziplinarverfahren wegen desselben Sachverhaltes ein-
geleitet wurde oder ein Straf-, Disziplinar-, Ehrenverfahren oder Berufsordnungsverfahren bei 
einer anderen berufsständischen Kammer eines Bundeslandes oder nach dem Recht eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines nach dem Recht der Europäischen Union 
gleichgestellten anderen Staates anhängig ist oder rechtskräftig abgeschlossen wurde. 
 
(6) In einem Berufsordnungsverfahren kann erkannt werden auf 
 
1. einen schriftlichen Verweis, 
 
2. eine Geldauflage bis zu 25 000 Euro bei berufsangehörigen Personen und 50 000 Euro 

bei Berufsgesellschaften, 
 
3. Verlust der Fähigkeit, Ämter in der Architekten- und Stadtplanerkammer und ihren Ein-

richtungen und Ausschüssen zu bekleiden, 
 
4. Aberkennung des Wahlrechts und der Wählbarkeit zu den Organen, Einrichtungen und 

Ausschüssen der Architekten- und Stadtplanerkammer für eine Dauer von bis zu fünf 
Jahren, 

 
5. Löschung der Eintragung in dem Berufsverzeichnis, 
 
6. Untersagung der Führung der Berufsbezeichnung bei Berufsgesellschaften mit Ausnahme 

von Partnerschaften. 
 
In den Fällen des Satz 1 Nr. 3 bis 6 ist ein Zeitraum von wenigstens einem und höchstens sie-
ben Jahren zu bestimmen, innerhalb dessen die Folgen der Entscheidung fortbestehen. Bei einer 
Maßnahme nach Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 kann zugleich auf eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 2 
erkannt werden. Eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 4 schließt die Folge einer Maßnahme nach 
Satz 1 Nr. 3 ein. 
 
(7) Sind seit der Verletzung der Berufspflicht mehr als fünf Jahre verstrichen, so sind Maßnah-
men nicht mehr zulässig. Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so endet die Frist nicht 
vor der Verjährung der Strafverfolgung. Ist vor Ablauf der Frist ein Berufsordnungsverfahren 
oder ein Strafverfahren eingeleitet worden, so ist die Frist für die Dauer des Verfahrens ge-
hemmt. Für den Beginn, das Ruhen und die Unterbrechung der Verjährung gelten die §§ 78a 
bis 78c des Strafgesetzbuches entsprechend. 
 
(8) Geldauflagen fließen der Architekten- und Stadtplanerkammer zu. 
 
(9) Die Präsidentin oder der Präsident kann bei einem minder schweren Verstoß gegen Berufs-
pflichten eine schriftliche Rüge erteilen. Mit der Rüge sind weitere Berufsordnungsmaßnahmen 
wegen des der Rüge zugrunde gelegten Sachverhaltes ausgeschlossen. 
 
(10) Alle personenbezogenen Daten zu einem Berufsordnungsverfahren und einer Rüge sind 
fünf Jahre nach Bestandskraft oder Einstellung oder darüber hinausgehend nach dem zeitlichen 
Ablauf der Vollstreckung oder der erkannten Maßnahme zu löschen. Das gilt auch bei Berufs-
gesellschaften. 
 

VIERTER TEIL 
Aufsicht, Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 19 

Staatsaufsicht 
 
(1) Die durch das zuständige Ministerium oder die zuständige Ministerin oder den zuständigen 
Minister bestimmte Behörde (Aufsichtsbehörde) führt die Aufsicht über die Architekten- und 
Stadtplanerkammer. Die Aufsicht erstreckt sich auf die Beachtung dieses Gesetzes und des 
maßgeblichen Rechts der Europäischen Union und der zu ihrer Durchführung ergangenen 
Rechtsverordnungen, Richtlinien, Entscheidungen und Verwaltungsvorschriften sowie der Sat-
zungen (Staatsaufsicht). 
 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann an den Sitzungen der Vertreterversammlung, des Vorstandes, 
der Einrichtungen und der Ausschüsse der Architekten- und Stadtplanerkammer teilnehmen. Sie 
ist zu jeder Vertreterversammlung einzuladen. Ihr oder der von ihr beauftragten Person ist je-
derzeit das Wort zu erteilen. Auf ihr Verlangen ist die Vertreterversammlung unverzüglich ein-
zuberufen. 
 
(3) Die Aufsichtsbehörde oder eine von ihr beauftragte Person kann vom Vorstand jederzeit 
mündliche oder schriftliche Auskunft über Angelegenheiten der Architekten- und Stadtplaner-
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kammer sowie ihrer Einrichtungen und Ausschüsse verlangen und Geschäftsprüfungen durch-
führen oder durchführen lassen. Sie kann rechtswidrige Entscheidungen der Architekten- und 
Stadtplanerkammer und rechtswidrige Beschlüsse ihrer Organe außer Kraft setzen. 
 
(4) Erfüllt die Architekten- und Stadtplanerkammer die gesetzlichen Pflichtaufgaben nicht, so 
kann die Aufsichtsbehörde an deren Stelle, in deren Namen und auf deren Kosten das Erforder-
liche durchführen oder durch Beauftragte durchführen lassen. Die Aufsichtsbehörde kann eine 
beauftragte Person bestellen, die Teile der Aufgaben oder alle Aufgaben der Architekten- und 
Stadtplanerkammer in deren Namen und auf deren Kosten wahrnimmt und ausführt, soweit das 
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben oder zum Bestand der 
Kammer oder einer nach § 10 Abs. 1 bestehenden eigenen Versorgungseinrichtung erforderlich 
erscheint. Die Aufsichtsbehörde kann die Neuwahl der Vertreterversammlung anordnen, wenn 
eine ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Vertreterversammlung auf andere Weise 
nicht sichergestellt werden kann. 
 
(5) Die Aufsichtsbehörde kann Kosten für die allgemeine Aufsicht und für Amtshandlungen der 
Staatsaufsicht erheben. 
 

§ 20 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig unbefugt 
 
1. eine in § 1 Abs. 1 und 4 genannte oder 
 
2. die nach § 7 Abs. 4 untersagte 
 
Berufsbezeichnung führt oder führen lässt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro, bei Berufsgesellschaf-
ten und anderen Gesellschaften bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist die Architekten- und Stadtplanerkammer. 
 
(4) Die Geldbußen und Verwarnungsgelder fließen in die Kasse der Architekten- und Stadt-
planerkammer. Sie hat die notwendigen Auslagen zu tragen, die einer Person, Berufsgesell-
schaft oder anderen Gesellschaft nach § 105 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten zu 
erstatten sind. Für die Vollstreckung der Bescheide gilt § 14 Abs. 5 entsprechend. 
 

FÜNFTER TEIL 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 21 

Übergangsvorschriften 
 
(1) Die Berufsbezeichnung "Garten- und Landschaftsarchitektin" oder "Garten- und Land-
schaftsarchitekt" und "Städtebauarchitektin" oder "Städtebauarchitekt" darf führen, wer mit die-
ser Berufsbezeichnung vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] in das 
Berufsverzeichnis einer zuständigen berufsständischen Kammer in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen ist. Eine solche eingetragene Berufsbezeichnung kann neben der nach § 1 Abs. 
1 Nr. 3 oder 4 geführten Berufsbezeichnung beibehalten oder bei früherer Eintragung wieder 
eingetragen und weitergeführt werden. 
 
(2) Die Ausbildungen in einem den Berufsaufgaben nach § 2 Abs. 1 entsprechenden berufsquali-
fizierenden Diplomstudiengang an deutschen Fachhochschulen mit einer Regelstudienzeit von 
mindestens drei Jahren oder entsprechende ausgelaufene andere Ausbildungen in gleichgestellten 
anderen Studiengängen werden als Eintragungsvoraussetzung entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 anerkannt. 
 
(3) Die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bestehende Architek-
ten- und Stadtplanerkammer Hessen, ihre Organe und Einrichtungen, ihre Satzungen, Entschei-
dungen, anderen Rechtsakten und Erklärungen sowie alle Mitgliedschaften Berufsangehöriger 
bestehen als solche nach diesem Gesetz fort. Ihre Satzungen, Entscheidungen, anderen Rechts-
akte und Erklärungen können nach Maßgabe dieses Gesetzes geändert und aufgehoben werden. 
 
(4) Der vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bestehende Anschluss 
an das berufsständische Versorgungswerk oder eine andere Versorgungseinrichtung im Sinne 
des § 10 Abs. 1 besteht als solcher nach diesem Gesetz fort. 
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(5) Wer bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 die Prüfung in einem der Studiengänge nach § 
1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 in weniger als acht Semestern oder vier Jahren, aber mindestens sechs Se-
mestern oder drei Jahren abgeschlossen hat, kann in das Berufsverzeichnis nach § 3 Abs. 1 Satz 
1 eingetragen werden, wenn eine erfolgreiche praktische Tätigkeit nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
von vier Jahren nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 nachgewiesen wird. 
 
(6) Wer bis zum 31. Dezember 2020 die Staatsprüfung zum gehobenen bautechnischen Verwal-
tungsdienst in der dem Fachgebiet nach § 2 Abs. 1 entsprechenden Fachrichtung abgelegt hat 
und zuvor die Prüfung in einem der Studiengänge nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 in weniger als 
acht Semestern oder vier Jahren, aber mindestens sechs Semestern oder drei Jahren abgeschlos-
sen hat, kann in das Berufsverzeichnis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 eingetragen werden. 
 
(7) Vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] erstattete Anzeigen und 
Eintragungen in einem Berufsverzeichnis der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen be-
stehen nach diesem Gesetz fort. Sie können nach Maßgabe dieses Gesetzes geändert und aufge-
hoben werden. 
 

§ 22 
Rechtsverordnungen 

 
(1) Die zuständige Ministerin oder der zuständige Minister kann zur Ausführung dieses Geset-
zes Rechtsverordnungen erlassen über 
 
1. die anzuerkennenden Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise, 
 
2. den Inhalt, Umfang und Nachweis der für die Eintragung erforderlichen praktischen Tä-

tigkeit einschließlich Baustellenpraxis und Fortbildung (Berufspraxis) nach § 4 Abs. 3 
Satz 7, 

 
3. die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Mitgliedern als Sachverständige für Fra-

gen des Bauwesens, Städtebaus und Berufswesens nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 
 
4. die von den Mitgliedern in ihren Fachgebieten wahrzunehmenden Fortbildungsmaßnah-

men, 
 
5. die Erhebung von Kosten der Staatsaufsicht und ihre Höhe, 
 
6. Ausgleichsmaßnahmen nach § 4 Abs. 5 nach Maßgabe von Art. 14 der Richtlinie 

2005/36/EG, 
 
7. nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 9 anzuerkennende Nachweise, 
 
8. die Bestimmung der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen als zuständige Stelle 

nach § 9 Abs. 3, 
 
9. von dem Vorstand wahrzunehmende weitere Aufgaben. 
 
(2) Soweit es zur Erfüllung bindender Rechtsakte der Organe der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland notwendig ist, können auch Rechtverordnungen erlassen werden 
über 
 
1. den Inhalt und das Verfahren zur Ausstellung Europäischer Berufsausweise und des Um-

gangs mit IMI-Dateien im Sinne der Art. 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG ergänzend 
zu den Durchführungsrechtsakten nach § 4a Abs. 2 Satz 2, 

 
2. das Verfahren nach Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG und den Durchführungsakten 

nach § 4b Satz 2und  der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 
376 S. 36) sowie nach Richtlinien der Europäischen Union zum öffentlichen Auftragswe-
sen, über den Beitritt weiterer Staaten und über Abkommen mit Staaten und Organisatio-
nen. 

 
§ 23 

Außerkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von § 10 mit Ablauf des Jahres 2023 außer Kraft. 
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Artikel 3 
Änderung der Hessischen Bauordnung 

 
Die Hessische Bauordnung in der Fassung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I S. 46, 180), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 49 Abs. 4 Nr. 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

 "1.  aufgrund des Hessischen Architekten- und Stadtplanergesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] die Berufsbezeichnung "Archi-
tektin" oder "Architekt" zu führen berechtigt ist, 

 2.  in die Liste bauvorlageberechtigter Ingenieurinnen und Ingenieure nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 des Hessischen Ingenieurgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes] eingetragen ist oder nach § 11 Abs. 1 Satz 1 des 
Hessischen Ingenieurgesetzes nachweisen kann, nach dem Recht eines anderen 
Bundeslandes bauvorlageberechtigt zu sein,". 

 
2. In § 75 Abs. 2 Satz 2 werden nach der Angabe "(GVBl. I S. 548)" ein Komma und die 

Angabe "zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. September 2012 (GVBl. S. 290)," ein-
gefügt. 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
(2) Es werden aufgehoben: 
 
1. das Ingenieurgesetz vom 15. Juli 1970 (GVBl. I S. 407), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 28. September 2014 (GVBl. S. 218), 
 
2. das Ingenieurkammergesetz vom 30. September 1986 (GVBl. I S. 281), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 28. September 2014 (GVBl. S. 218), und 
 
3. das Hessische Architekten- und Stadtplanergesetz vom 23. Mai 2002 (GVBl. I S. 182), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 612). 
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Begründung 
 
 
Zu Art. 1 
 
1.  Allgemeines 
 
Mit diesem Gesetz werden das Ingenieurgesetz vom 15. Juli 1970 (GVBl. I S. 407), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. September 2014 (GVBl. S. 218), und das Ingenieurkammergesetz 
vom 30. September 1986 (GVBl. I S. 281), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 
2014 (GVBl. S. 218), zusammengefasst, an vorgreifliches Recht (u.a. EU) angepasst und mo-
dernisiert (u.a. Bologna-Prozess im Hochschulbereich), ohne die bisher bestehenden gesetzli-
chen Bedingungen grundsätzlich zu verändern. Die Regelungen werden zugleich neu geordnet 
und damit besser erfassbar gemacht. Die bis zum 18. Januar 2016 umzusetzende Richtlinie 
2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.November 2013 zur Änderung 
der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen erfordert Änderun-
gen im Ingenieurrecht des Landes. Mit diesem Gesetz soll auch der Zusammenschluss der Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung ermöglicht werden. 
 
1.1 Berufsbezeichnungen, Studien- und Ausbildungsgänge (besonders Bachelor/Master) 
Das Ingenieurgesetz und Ingenieurkammergesetz bedürfen einer grundsätzlichen Neufassung 
insbesondere wegen der im Zuge des Bologna-Prozesses erfolgten Umstellung der Diplom-
Studiengänge auf Bachelor- und Master-Studiengänge. Mit dem Wegfall des akademischen 
Grads "Diplom-Ingenieurin" und "Diplomingenieur" sowie der verliehenen Bezeichnung "Inge-
nieurin (grad.)" und "Ingenieur (grad)" ist nicht mehr immer unmittelbar festzustellen, ob die 
neuen Abschlüsse ein Ingenieurstudiengang sind, der zur Führung der allgemeinen Berufsbe-
zeichnung "Ingenieurin" und "Ingenieur" berechtigt.  
 
Die Berechtigung zur Führung der nach diesem Gesetz geschützten Berufsbezeichnung "Inge-
nieurin" und "Ingenieur" soll für alle Inhaberinnen und Inhaber entsprechender Ausbildungs-
gänge ohne Genehmigungsverfahren beibehalten und zudem erleichtert werden, unabhängig da-
von, ob der Abschluss in Deutschland erworben wurde. Damit soll hauptsächlich der durch den 
Bologna-Prozess erleichterten Migration von Studierenden entsprochen werden. 
 
Ingenieurberufsbezeichnungsgerechte Studien- und Ausbildungsgänge sind von anderen natur-
wissenschaftlichen Studien- und Ausbildungsgängen zu unterscheiden. Nicht jeder Abschluss 
mit dem akademischen Grad Bachelor/Master of Arts (B.A./M.A.), Bachelor/Master of Science 
(B.Sc./M.Sc.) oder auch Bachelor/Master of Engineering (B.Eng./M.Eng.; in einigen Staaten 
geführt und Bundesländern zu führen möglich als BE/ME) lässt sich dem Ingenieurberuf zuord-
nen und damit mit dem Recht verbinden, die entsprechende Ingenieursberufsbezeichnung zu 
führen, ohne detaillierte Kenntnis der umfangreichen und unterschiedlichen akkreditierten Aus-
bildungsmodule zu haben. Das gilt besonders bei Hochschulen in anderen EU-Mitgliedstaaten 
oder Drittstaaten. Das Verfassungs- und das EU-Recht verlangen u.a. auch eine unterschiedslo-
se Anerkennung der Berechtigung zur Führung einer reglementierten Berufsbezeichnung (u.a. 
nach der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 7. Sep-
tember 2005 (ABl. EU Nr. L 255 v. 30.9.2005, S. 22), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/55/EU vom 20. November 2013 (Abl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132); mit Änderungen 
der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12. Dezember 2006 
(ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) und anderen Rechtsakten der Organe der Europäischen 
Union, insb. der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, jetzt 
Union (EuGH) zur Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit nach EGV und AEUV). 
 
An der bisher gegebenen Berechtigung, nach Abschluss eines entsprechenden Diplom-
Studiengangs oder anderen typischen Ingenieurausbildungsgangs (u.a. Duale Studiengänge, Be-
rufsakademien) die Berufsbezeichnung allein oder in einer Wortverbindung zu führen, soll sich 
durch die Umstellung in der Sache nichts ändern. Die Allgemeinheit und der Berufsstand ver-
stehen unter der Berufsbezeichnung je nach Studien- und Ausbildungsgang ein technisch-
wissenschaftlich oder technisch-praktisch geprägtes Berufsbild, ohne das weiter in Bezug auf 
den Studien- und Ausbildungsgang zu differenzieren. Die entsprechenden Kriterien werden da-
her nunmehr zur Identifikation besonders neuer Studiengänge als Ingenieurausbildung definiert. 
 
Zur Wahrung rechtssicherer Ansprüche auf Führung der Berufsbezeichnung wird zudem die zu-
ständige Ministerin oder der zuständige Minister ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Be-
nehmen mit dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium insbesondere bei vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnenen Hochschulstudien- und Ausbildungsgängen die Ab-
schlüsse zu bestimmen, die zur Führung einer allgemeinen oder besonderen Ingenieurberufsbe-
zeichnung berechtigen. Damit soll das Recht zur Führung der allgemeinen Berufsbezeichnung 
transparenter dargestellt werden als bisher und flexible Regelungen für die Übergangsphase er-
möglicht werden.  
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Einer Genehmigung zur Führung der Berufsbezeichnung soll es wie bisher in der Regel nicht 
bedürfen. 
 
Die klassischen Ingenieurstudiengänge und gemischten Ingenieurstudiengänge (z.B. Wirtschafts-
ingenieurin/Wirtschaftsingenieur; Chemieingenieurin/Chemieingenieur) umfassen zur Hälfte 
Pflichtfächer ingenieurspezifischer Natur. Das bleibt bei auf Bachelor- und Masterstudiengänge 
umgestellten Fachrichtungen sowie neuen Fachrichtungen jedenfalls für klassische Ingenieurdis-
ziplinen bestehen. Neue Studiengänge mit einem vergleichbaren Ingenieurstatus bei weniger als 
50 % Ingenieuranteilen sollen aber nicht verhindert werden (z.B. Medizin-Technik, Logistik-
Management, Simulationstechnologie, Technikpädagogik), die Berufsbezeichnung in entspre-
chenden Wortverbindungen zu führen berechtigt bleiben.  
 
Bei den Studien- und Ausbildungsabschlüssen wird die im Unionsrecht verwendete Sammelbe-
zeichnung "Ausbildungsnachweis/e" genutzt, die alle "Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonsti-
gen Befähigungsnachweise" einschließt (s. Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, geändert durch Richtlinie 2013/55/EU). Die 
Sammelbezeichnung schließt akademische Diplom-, Bachelor- und Mastergrad-Grade sowie 
Staatsexamen insoweit als Ausbildungsnachweis ein. 
 
1.2 Pflichtmitgliedschaften  
Die Berechtigung zur Führung der allgemeinen Berufsbezeichnung führt auch im Falle einer 
Genehmigung zur Führung der Berufsbezeichnung gewollt wie bisher nicht zur Pflichtmitglied-
schaft bei der Ingenieurkammer (keine gesetzliche Eingriffsermächtigung). 
 
Die Pflichtmitgliedschaft der eingetragenen Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure besteht 
seit 1986, die der Stadtplanerinnen und Stadtplaner seit 2002 und wird so fortgeführt. Daraus 
folgt auch die Möglichkeit einer Pflichtteilnahme am berufsständischen Versorgungswerk der 
Ingenieurkammer unter Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung.  
 
Die nach diesem Gesetz nunmehr neu eingetragenen Bauvorlageberechtigten, anerkannten Fach-
ingenieurinnen und Fachingenieure sowie eine zusätzliche Berufsbezeichnung wie "Professionel-
le Ingenieurin/Professioneller Ingenieur" (Art. 1 § 12) führenden Berufsangehörigen sollen 
Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer werden (Art. 1 § 26 Abs. 2), um so in dem besonderen 
Gewaltenverhältnis insbesondere im öffentlichen Interesse die Fortbildungsverpflichtungen und 
Beachtung gesetzlicher Obliegenheiten und Berufspflichten zu überwachen und damit zu si-
chern. Dieser Umstand allein führt aber nicht zur Befreiung von der gesetzlichen Rentenversi-
cherung bei einer Pflichtteilnahme am berufsständischen Versorgungswerk der Ingenieurkam-
mer, da diese Pflichtmitgliedschaft bei der Ingenieurkammer und eine daraus herzuleitende 
Pflichtteilnahme am Versorgungswerk für eine neue Berufsgruppe erst nach dem 1. Januar 1995 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI) und eine Pflichtmitgliedschaft in der Ingenieurkammer zudem durch 
dieses Gesetz erst nach dem 1. Juli 2006 entsteht (§ 231 Abs. 3 SGB VI). Ab diesem Zeitpunkt 
wurde die Möglichkeit der Befreiung der Pflichtmitgliedschaft im staatlichen Rentenversiche-
rungssystem (Deutsche Rentenversicherung) bei einer Pflichtteilnahme an einem berufsständi-
schen Versorgungswerk eingeschränkt bzw. ausgeschlossen. 
 
1.3 Besondere Berufsqualifikationen (Fachingenieurinnen und Fachingenieure) 
Eine Erweiterung der beruflichen Qualifikation (Fachingenieurinnen/Fachingenieure), die insbeson-
dere an "Freiberufler" gerichtet ist, soll in einer gesetzlich geschützten Ergänzung der zur Führung 
berechtigenden besonderen Berufsbezeichnung nach Maßgabe einer Satzung ermöglicht werden. 
 
Die Ingenieurkammer Hessen hat danach als kompetente zuständige Stelle einen entsprechenden 
Zusatz zur Berufsbezeichnung zuzuerkennen, der einen fachlichen Bezug erkennen lässt, jedoch 
nicht an vor dem Bologna-Prozess etablierte Abschlüsse wie den Diplom-Ingenieur anknüpft. 
Die neuen Attribute sind keine akademischen Grade und dürfen auch nicht so gestaltet und ge-
führt werden. Die Ermächtigung bezieht sich nur auf "klassische Ingenieurberufe", nicht auch 
auf verwandte kombinierte Berufe wie "Wirtschaftsingenieurin / Wirtschaftsingenieur". 
 
Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
1.4 Stadtplanerinnen und Stadtplaner 
Die besondere bei der Ingenieurkammer Hessen seit 2002 geführte Stadtplanerliste wird beibe-
halten. Das Stadtplanerwesen ist keine Sonderdomäne der Architektur, sondern eine eigenstän-
dige Planungsdisziplin (vgl. BVerfG Beschl. v. 17.4.2000 - 1 BvR 1538/98, NVwZ 2000 S. 
1003). Das schließt nicht aus, dass je nach Schwerpunkt der Berufsinhalte sowohl die Architek-
ten- und Stadtplanerkammer einerseits als auch die Ingenieurkammer Hessen anderseits zustän-
dig sein können. Die Bezeichnung Architekten- und Stadtplanerkammer bezeichnet insoweit 
auch keine Alleinzuständigkeit, sondern im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts nur deren Zuständigkeit auch für Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Eine ver-
gleichbare Erweiterung der Bezeichnung der Ingenieurkammer wäre demgemäß möglich, ist 
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aber hier nicht erforderlich, weil sich die Eintragungsbedingungen auf ingenieurnahe Berufe be-
schränkt und zudem ein entsprechender Zusatz zu der Berufsbezeichnung, der auf die Eintra-
gung bei der Ingenieurkammer Hessen hinweist, zu führen ist. Das Berufsbild der Stadtplane-
rinnen und Stadtplaner im Ingenieurbereich orientiert sich dabei auch an der Ausbildungs-und 
Prüfungsordnung für die Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes in der Fassung 
vom 14. Dezember 2012 (StAnz. 1/2013 S. 31). So besteht in der Fachrichtung Bauingenieur-
wesen ein besonderes Fachgebiet Stadtbauwesen, das sich mit der städtebaulichen Planung der 
Infrastruktur schwerpunktmäßig befasst. 
 
Die materielle Neufassung entspricht im Wesentlichen dem § 19b Ingenieurkammergesetz. 
 
1.5 Bauvorlageberechtigte Bauingenieurinnen und Bauingenieure 
Die seit 2002 der Ingenieurkammer zugewiesene Führung des Berufsverzeichnisses (Liste) der 
nach der Hessischen Bauordnung (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 und 2 HBO) bauvorlageberechtigten Bau-
ingenieurinnen und Bauingenieure wird beibehalten. Es hat sich bewährt. Die Bauvorlagebe-
rechtigung dient im Wesentlichen der Wahrung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen an 
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser sowie daraus folgend an eine sachverständige 
Bauleitung nach dem Bauordnungsrecht (§§ 47, 49, 51 HBO). 
 
Nach der Hessischen Bauordnung (HBO) anerkannte und damit ausübungsberechtigte bauvorla-
geberechtigte Bauingenieurinnen und Bauingenieure sollen nunmehr auch Pflichtmitglieder der 
Ingenieurkammer sein, weil nur in diesem besonderen Gewaltenverhältnis die gesetzmäßige Be-
rufsausübung und fachliche Fortbildung im öffentlichen Interesse überwacht und erforderlichen-
falls gesteuert werden kann. In der Sache entspricht das der im Architektenrecht bestehenden 
Rechtslage, weil Architektinnen und Architekten nur bauvorlageberechtigt sind, wenn sie all-
gemein in die Liste einer Architektenkammer in Deutschland eingetragen sind; mit der Eintra-
gung werden diese Pflichtmitglied der Architektenkammer (in Hessen der Architekten- und 
Stadtplanerkammer) und unterliegen damit der Berufsaufsicht insbesondere auch in Bezug auf 
deren Berufsausübung und fachlichen Fortbildung. Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in das 
Berufsverzeichnis der Ingenieurkammer eingetragenen Bauvorlageberechtigten bleiben mit einer 
angemessenen Übergangsfrist bis zum 31.12.2023 von der Pflichtmitgliedschaft ausgenommen. 
 
Die materielle Neufassung entspricht im Wesentlichen dem § 19a Ingenieurkammergesetz. 
 
1.6 Ingenieurkammer Hessen 
Die Vorgaben für die innere Organisation der Ingenieurkammer Hessen werden unter Wahrung 
vorgreiflicher Rechtsgrundsätze weiter vereinfacht. Der Eintragungsausschuss als Organ der In-
genieurkammer wird nicht fortgeführt, weil dieser in organisationsrechtlicher Hinsicht kein 
Organ einer Körperschaft des öffentlichen Rechts sein kann, sondern die Verwaltungsverfahren 
allein durch den Vorstand der Kammer auszuführen und damit zu organisieren sind. Das ver-
spricht zudem eine Beschleunigung der Eintragungs-, Umtragungs- und Löschungsverfahren 
und Vereinfachung der Verwaltungs- und Verwaltungsstreitverfahren. Das schließt nicht aus, 
dass die Ingenieurkammer eine entsprechende besondere Einrichtung schafft, die Eintragungsan-
träge prüft und entscheidet. 
 
Der Aufgabenkatalog der Ingenieurkammer wird zudem etwas erweitert und transparenter, um 
so Möglichkeiten der Ingenieurkammer in Bezug auf effektive Aufgabenwahrnehmung zu opti-
mieren und mit anderen Einrichtungen und Kammern die Zusammenarbeit zu verbessern und 
weiter zu öffnen. Sie soll dabei gegebenenfalls auch Aufgaben zusammen mit anderen Kammern 
kooperierend ausführen können.  
 
1.7 Allgemeine Regelungen 
Allgemeine Regelungen, die für mehrere im Gesetz geregelte Berufsangehörige und Berufsge-
sellschaften gelten, werden in gemeinsamen Vorschriften erfasst (Art. 1 §§ 19 bis 22). Alle bis-
her bestehenden verfahrens- und datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beibehalten. Die 
Verwaltungszusammenarbeit im europäischen Binnenmarkt mit Nutzung des in verschiedenen 
Rechtsakten der Europäischen Union eingeführten Binnenmarkt-Informationssystems IMI und 
Einheitlichen Ansprechpartners (einheitliche Stelle) wird zur Sicherung des umsetzungsgerech-
ten Vollzugs besonders angesprochen (Art. 1 §§ 22, 38). 
 
1.8 Rechtsverordnungen 
Neben den in den einzelnen Regelungen wegen des Sachzusammenhanges und besserer Trans-
parenz aufgenommenen besonderen Ermächtigungen zum Erlass von ausführenden Rechtsver-
ordnungen (Ausführungsvorschriften), werden wie bisher allgemeine Ermächtigungen zum Er-
lass von Ausführungsvorschriften insbesondere zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäi-
schen Union berücksichtigt (Art. 1 § 39). Die verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheit und 
Wesentlichkeit (Inhalt, Zweck und Ausmaß) der erteilten gesetzlichen Ermächtigungen werden 
gewahrt (Art. 80 Abs. 1 GG; Art. 107, 118 HV). 
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1.9 Besitzstands- und Übergangsregelungen 
Zur Wahrung des Besitzstandes der bereits bei der Ingenieurkammer eingetragenen Berufsange-
hörigen sowie des Fortbestandes der Organisation und Rechtsakte der Ingenieurkammer werden 
entsprechende Übergangsvorschriften vorgesehen (Art. 1 § 41). 
 
2. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zu § 1 
Die Regelung führt die in den §§ 1 bis 6 des Ingenieurgesetz (IngG) vom 15. Juli 1970 bestehen-
den Regelungen fort, fasst sie aber im Hinblick auf das einheitliche Unionsrecht zusammen, gibt 
die Trennung zwischen deutschen und anderen Studien- und Ausbildungsabschlüssen auf und er-
gänzt die Bedingungen, unter denen die Berufsbezeichnung alleine oder in einer Wortverbindung 
geführt werden darf im Hinblick auf Bachelor- und Masterstudiengänge (Abs. 1).  
 
Bei "Bologna-Studiengängen" ist aus dem akademischen Grad (z.B. Abschlüsse: Bachelor/Master 
of Science/Engineering) nicht in jedem Falle mehr erkennbar, ob es sich tatsächlich um einen In-
genieurstudiengang (z.B. Computational Mechanics of Materials and Structures/COMMAS, 
Photonic Engineering, Simulation Technology pp.), einen anderen bloßen naturwissenschaftlichen 
oder gar hauptsächlich wirtschaftswissenschaftlichen, lehramtsbezogenen oder geisteswissenschaft-
lichen Studiengang handelt, der wie bisher nicht die Voraussetzungen zur Führung der Berufsbe-
zeichnung erfüllt. Vorgegeben wird deshalb nunmehr, dass ein "klassischer" Ingenieurstudiengang 
wie bisher in der Regel mindestens zur Hälfte ingenieurspezifische Fächer umfassen muss, der die 
Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung rechtfertigt. Auch ingenieurbezogene duale Stu-
diengänge schließen die Führung der Berufsbezeichnung ein. 
 
Die bisher in § 1 Nr. 2 des Ingenieurgesetzes berechtigte Führung der verliehenen Bezeichnung 
"Ingenieurin/Ingenieur (grad)" bleibt bestehen, wird aber wegen der mittlerweile mehrere Mög-
lichkeiten umfassenden Art allgemeiner gefasst (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2). 
 
Andere bisher gängige und künftig neu aufgelegte kombinierte Studiengänge (wie Wirtschafts-, 
Chemie-Verfahrensingenieurstudiengänge) berechtigen weiterhin in einer entsprechenden Wort-
verbindung, den Bestandteil -Ingenieurin/-Ingenieur zu führen. Unberührt bleibt auch das Recht, 
aufgrund eines nach dem Hochschulrecht anerkannten entsprechenden ausländischen Studien- oder 
Ausbildungsabschlusses die Berufsbezeichnung ohne Genehmigung zu führen (Abs. 2).  
 
Wie bisher bleibt auch die berechtigte Führung der Berufsbezeichnung durch Genehmigung 
einer zuständigen Behörde eines Bundeslandes (Kammer oder Verwaltung) oder nach EU-Recht 
in der Heimatsprache (Herkunftsstaat, in dem der Abschluss erworben oder die Führung der 
Berufsbezeichnung zulässig ist) bestehen (Abs. 3). 
 
Neu ist, dass durch Rechtsverordnung die zuständige Ministerin oder der zuständige Minister 
im Benehmen mit dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium insbesondere für be-
reits vor dem Inkrafttreten diese Gesetzes begonnene Studiengänge nähere qualitative und quan-
titative Bedingungen an Studien- und Ausbildungsgänge aufgestellt werden können, die zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung berechtigen (Abs. 4). Damit sollen insbesondere Bachelor- und 
Masterstudiengänge als Ingenieurabschlüsse von Einzelfällen unabhängig eindeutig identifiziert 
und festgestellt werden, damit die Berufsbezeichnung genehmigungsfrei geführt werden kann. 
Die Anerkennung kann wegen des damit verbundenen Grundrechts auf Berufsausübung nicht 
der Ingenieurkammer als Selbstverwaltungs- oder Auftragsangelegenheit überlassen bleiben. In 
begründeten Einzelfällen kann die Verordnung von den Bedingungen des Abs. 1 Satz 2 abwei-
chen, soweit die Nichtanerkennung zu einer besonderen Härte führen würde und das Berufsbild 
des Ingenieurwesens erhalten bleibt.  
 
Zu § 2 
Die Zuständigkeit der Ingenieurkammer, im Einzelfall auf Antrag die Berechtigung zur Führung 
der Berufsbezeichnung festzustellen, allgemein Auskunft zu erteilen und bei rechtswidriger Füh-
rung der Berufsbezeichnung deren Führung zu untersagen entspricht geltendem Recht (§§ 4 und 
5 IngG). Zur Klarstellung und besseren Umsetzung vorgreiflichen Unionsrechts über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen und zum sekundären und primären EU- Niederlassungs- 
und Dienstleistungsrecht sowie zur Ausführung des darüber hinausgehenden Berufsqualifika-
tionsfeststellungsrechts wird die Aufzählung durch den Fall einer erstmaligen Absicht, in Hes-
sen tätig sein oder auch nur die Berufsbezeichnung führen zu wollen (Nr. 3), ergänzt. Das gilt 
auch bei Anfragen von zuständigen Behörden aus anderen EU-Mitgliedstaaten und nach EU-
Recht gleichgestellten anderen Staaten (u.a. EWR, Sonderabkommen mit der Schweiz). 
 
Zu § 2a 
Neu ist die Regelung zum Europäischen Berufsausweis. Sie ist erforderlich, um die Art. 3 
Abs. 1 Buchst. j bis e der Richtlinie 2005/36/ EG in nationales Recht umzusetzen. Abs. 1 ent-
hält die Legaldefinition des Europäischen Berufsausweises in Umsetzung des Art. 3 Abs. 1 
Buchst. j; Abs. 2 regelt die Zuständigkeit der Ingenieurkammer Hessen vorbehaltlich der ange-
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kündigten Kommissions-Durchführungsakte für die in der Richtlinie genannten Berufe und ent-
hält eine Verordnungsermächtigung für erforderliche Ergänzungen zum Verfahren (§ 39 Abs. 2 
Nr. 5). Abs. 3 beschreibt die Wirkungen des Europäischen Berufsausweises. 
 
Zu §§ 3 bis 5 
Die Regelungen entsprechen in weiten Teilen dem bestehenden Recht (§§ 13 bis 18 In-
genieurkammergesetz), sind aber zur Wahrung der wohlverstandenen Rechte und Transparenz 
vereinzelt klarstellend ergänzt und auch hinsichtlich der EU-Vorgaben zur Berufspraxis (Berufs-
praktikum) überarbeitet. Die Zugangsvoraussetzungen werden im Vergleich zum geltenden Recht 
nicht verschärft. Sie werden aber mit den Voraussetzungen der Mitgliedschaft im Verband Bera-
tender Ingenieure (VBI) harmonisiert, um keine unterschiedlichen Strukturen entstehen zu lassen. 
Die Beschreibung der Berufsaufgaben wird an deren Fortschritt (u.a. Nachhaltigkeit) auch unter 
Berücksichtigung der Aufgabenbeschreibung beim VBI angepasst (§ 4). Allgemeine Regelungen 
sind gesondert in den gemeinsamen Verfahrensvorschriften geregelt (§§ 19 bis 22). 
 
Präzisiert wurden die Vorgaben zur Eigenverantwortlichkeit u.a. in § 4 Abs. 2 Nr. 2 dahin ge-
hend, dass dem Status eines Beratenden Ingenieurs in einem Dienst- oder Angestelltenverhältnis 
dann nichts entgegensteht, wenn als Vorstand oder Geschäftsführer einer Berufsgesellschaft tä-
tig ist, bei der Beratende Ingenieure mindestens die Hälfte der Gesellschaftsanteile halten. Die 
Regelung korrespondiert mit den Vorgaben zur Unbedenklichkeit bei den Berufsgesellschaften 
in § 14 Abs. 1 Nr. 3 und berücksichtigt angemessen die Situation im Todesfall eines Beratenden 
Ingenieurs, die bei weitergehenden Anforderungen das Fortbestehen der Berufsgesellschaft ge-
fährden könnte.  
 
Zu §§ 6 bis 8 
Die Regelung entspricht dem § 19b des Ingenieurkammergesetzes, ist aber der besseren Trans-
parenz und Verständlichkeit in mehrere Paragrafen aufgeteilt und redaktionell überarbeitet. Zu-
dem werden die Berufsaufgaben an deren Fortschreiten angepasst (u.a. Nachhaltigkeit). Die 
Eintragungsvoraussetzungen werden mit der Änderung der zugangsberechtigten Mindeststudien- 
und Ausbildungszeiten in Nr. 3 Buchst. a des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hessischen 
Architekten- und Stadtplanergesetzes vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 612) harmonisiert. Bei 
dreijährigen Studiengängen und der nicht mehr anerkannten Staatsprüfung zum gehobenen bau-
technischen Verwaltungsdienst wird, wie in Nr. 10e des Zweiten HASG-Änderungsgesetzes, 
eine besitzstandwahrende Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 gewährt (§ 41 Abs. 3). 
 
Herausgestellt wird, dass eintragungsberechtigt Berufsangehörige sind, die berechtigt sind, die 
in § 1 geschützte Berufsbezeichnung zu führen (§ 8 Abs. 1 Nr. 2). Allgemeine Regelungen sind 
gesondert in den gemeinsamen Verfahrensvorschriften geregelt (§§ 19 bis 22). 
 
Zu §§ 9 bis 11 
Die Regelung entspricht dem § 19b des Ingenieurkammergesetzes, ist aber redaktionell überarbei-
tet. Bis zum Auslaufen der Übergangsfrist am 31.12.2023 sind nur die neu eingetragenen Bauvor-
lageberechtigten Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer (§ 26 Abs. 2 Nr. 2), unterliegen sie un-
eingeschränkt dem berufsständischen Ordnungsrecht der Ingenieurkammer (§§ 23 bis 25). Die bei 
Inkrafttreten des Gesetzes bereits eingetragenen Bauvorlageberechtigten behalten ihren Besitzstand 
bis Ende 2023, ohne Pflichtmitglied der Ingenieurkammer zu werden und somit auch ohne dem 
Ordnungsrecht im besonderen Gewaltenverhältnis zu unterliegen (§ 40 Abs. 2). Auswärtige Bau-
vorlageberechtigte unterliegen aber nunmehr dem gesetzlich vorgegebenen Ordnungsrecht (§ 11 
Abs. 3), um so gleiche Wettbewerbsbedingungen mit Eingetragenen zu wahren. 
 
Zu § 12 
Zur Verbesserung der Wettbewerbsstandards, der Information der Auftraggeber und der Siche-
rung berufsausübungsgerechter Fortbildung können nach Maßgabe einer Satzung für fachberuf-
lich besonders qualifizierte Berufsangehörige Fachbezeichnungen eingeführt und anerkannt wer-
den und - in Anlehnung an in anderen Staaten übliche Attribute - Vergleichbares zuerkennen 
(z.B. Professionelle Ingenieurin/Professioneller Ingenieur - PI). Beispiele hierfür sind der Be-
rufstitel "Professional Engineer (P.E.)" der National Society of Professional Engineers® 
(NSPE), VA USA, oder der "Chartered Engineer" des Engineering Council, London, VK. Trä-
ger solcher Attribute sind Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer (§ 26 Abs. 2 Nr. 3) zur 
Überwachung der Berufsausübung unter diesen Berufsbezeichnungen und der entsprechenden 
Fortbildung. Die Regelung ist neu. Die Satzung ist nach den im Gesetz aufgestellten Kriterien 
zu erlassen und zur Wahrung diskriminierungsfreier Zugangsberechtigungen und Ausführung 
der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Regelung zielt auf freiberuflich tätige 
Pflicht- und freiwillige Mitglieder der Kammer.  
 
Zu §§ 13 bis 16 
Die Regelungen erfassen jedwede Führung der Berufsbezeichnung in jedweder Form einer Ge-
sellschaft (Partnerschafts-, Personen-, Kapital-, BGB-Gesellschaft). Sie führen die bestehenden 
Regelungen der §§ 18a und 18b zur Partnerschaftsgesellschaft sowie entsprechende Regelungen 
zum Schutz der Führung der nach diesem Gesetz geschützten Berufsbezeichnungen fort. Die 
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dazu im Hessischen Architekten- und Stadtplanergesetz bestehenden Vorschriften (§§ 6 und 7 
HASG) werden berücksichtigt, um eine weitumfassende Kooperation der unterschiedlichen Be-
rufsangehörigen in Gesellschaftsform zu ermöglichen.  
 
Die am 19.07.2013 in Kraft getretene Änderung des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes 
(PartGG) enthält eine Erweiterung zu Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaf-
tung (mbB). Dies ist eine Variante der bisherigen Partnerschaftsgesellschaften. Mit ihr ist es 
möglich, die Haftung auf das Partnerschaftsvermögen einzuführen und darauf zu begrenzen, 
wenn es sich um Verbindlichkeiten infolge einer fehlerhaften Berufsausübung handelt und eine 
entsprechende Berufshaftpflichtversicherung vorliegt. Nach Darstellung der Berufskammer be-
steht ein erhebliches Interesse des Berufsstandes an der neuen Gesellschaftsform. Das Gesell-
schaftsrecht und Partnerschaftsrecht des Bundes bleibt im Übrigen unberührt. 
 
Zu §§ 17 und 18 
Die Regelungen führen die Regelungen für die Erbringung vorübergehender Dienstleistungen, 
über Ausgleichmaßnahmen (Art. 14 der Richtlinien 2005/36/EG und 2013/55/EU über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen) und Verfahrensvorschriften (§§ 19, 19d Ingenieurkam-
mergesetz) fort. Auswärtige haben in Übereinstimmung mit dem EU-Recht zur Wahrung der 
berechtigten Führung der hier genannten Berufsbezeichnungen und gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen mit niedergelassenen Berufsangehörigen die gleichen Rechte und Pflichten. Die Auf-
nahme einer vorübergehenden oder gelegentlichen Dienstleistung unter der hier angesprochenen 
Berufsbezeichnung ist in Übereinstimmung mit Art. 5 und 7 der Richtlinie 2005/36/EG und 
2013/55/EU über die Anerkennung von Berufsqualifikationen formlos anzuzeigen. Eine Mit-
gliedschaft bei der Ingenieurkammer entsteht damit nicht.  
 
Entsprechend der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit werden grundsätzlich alle Ausbil-
dungsniveaustufen akzeptiert, sofern im Herkunftsmitgliedsstaat derselbe Beruf ausgeübt wurde. 
Dies ist der Fall, wenn die Tätigkeiten vergleichbar sind (Richtlinie Art. 4 Abs.2). Bei der Fest-
stellung von Defiziten sind auch die "weiteren Berufsqualifikationen" zu berücksichtigen, wie 
z.B. durch lebenslanges Lernen erworbene Kenntnisse (§ 18 Abs.1 S. 2). Zum Ausgleich von 
Defiziten, die dem Antragssteller ausdrücklich zu benennen sind, stehen unterschiedliche Maß-
nahmen zur Wahl. Die Antragsteller haben grundsätzlich die Wahl zwischen einem Anpassungs-
lehrgang und einer Eignungsprüfung. Um keinerlei Zweifel über den Begriff des Anpassungs-
lehrgangs aufkommen zu lassen, wurde die Begriffsdefinition der Richtlinie (Art. 3 Abs. 1 
Buchst. g) übernommen. Von dem Grundsatz der Wahlfreiheit kann der Mitgliedstaat nach 
Art. 14 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b abweichen, wenn die Qualifikationsstufe gemäß der Niveauein-
teilung nach Art. 11 der Richtlinie (nur) bei Stufe b liegt, während die Anforderung, wie in 
Hessen und den übrigen Bundesländern, bei Stufe d liegt. Von der Optionsmöglichkeit nach der 
Richtlinie wird in diesem Gesetz zugunsten der Eignungsprüfung Gebrauch gemacht. Liegt hin-
gegen das Qualifikationsniveau bei der Niveaustufe a, ist entsprechend der Richtlinie sowohl 
eine Eignungsprüfung als auch ein Anpassungslehrgang vorzusehen. Näheres kann die Inge-
nieurkammer Hessen in einer Satzung nach Maßgabe des EU-Rechts regeln.  
 
Zu §§ 19 bis 22 
Die Regelungen greifen an verschiedenen Stellen des Ingenieur- und des Ingenieurkammerge-
setz gleichlautende Verfahrensvorschriften auf, beziehen die neu in diesem Gesetz reglementier-
ten Verfahren in Bezug auf die Führung von Berufsbezeichnungen ein und fassen diese für alle 
Verfahren nach diesem Gesetz hier zusammen, um bei jeder Berufsbezeichnung gleich zu re-
gelnde Mehrfach-Formulierungen zu vermeiden.  
 
Aus Verbraucherschutzgründen zur Umsetzung des Art. 56a Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG 
sind Verfahrensregelungen im § 22 Abs. 4 Satz 2 vorgesehen, die bewirken sollen, dass Ver-
braucher vor Berufsangehörigen geschützt werden, denen die Berufsausübung in einem Mit-
gliedstaat untersagt wird. Danach ist unverzüglich nach einer rechtskräftigen Gerichtsentschei-
dung eine Warnung die Nutzung gefälschter Berufsqualifikationsnachweise und die Identität die-
ser Person über das IMI-System einzustellen oder unverzüglich bei geänderten rechtskräftigen 
Gerichtsentscheidungen wieder zu löschen. Es geht um "sofort vollziehbare" Entscheidungen, 
die der Ingenieurkammer bekannt geworden sind. Der von der Warnung betroffene Berufsange-
hörige ist gleichzeitig mit der Warnung durch einen rechtsmittelfähigen Bescheid zu unterrich-
ten. Es kann daher gegen die Warnung rechtlich vorgegangen werden. 
 
Zu §§ 23 bis 25 
Das im öffentlichen Interesse und zur Wahrung gleicher und fairer Wettbewerbsbedingungen für 
alle hier im Gesetz angesprochenen Berufsangehörigen und Berufsgesellschaften geltende Ord-
nungsrecht wird abschließend gesetzlich geregelt. Nur so können auch auswärtige Berufsange-
hörige gleichermaßen wie Mitglieder der Ingenieurkammer ordnungsrechtlich behandelt und 
Verstöße geahndet werden. Satzungen zum Ordnungsrecht beziehen sich in der Regel nur auf 
Kammermitglieder. Die Regelungen sind vergleichbar mit denen des Architekten- und Stadt-
planerrechts (§§ 15, 17 HASG) und schaffen auch insoweit gleiche Bedingungen. 
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Zu §§ 26 bis 35 
Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen geltendem Recht (§§ 1 bis 12 Ingenieur-
kammergesetz), sind aber zur besseren Erfassbarkeit und Verständlichkeit redaktionell überarbeitet.  
 
Neu ist die Erweiterung der Pflichtmitgliedschaften der Bauvorlageberechtigten und besonders 
anerkannten Berufstitel. Die Erweiterung sichert so die Überwachung der ordnungsgemäßen Be-
rufsausübung und Fortbildung im besonderen selbstverwalteten Gewaltenverhältnis der Inge-
nieurkammer. Neu ist auch der Wegfall des Eintragungsausschusses (§ 7 Ingenieurkammerge-
setz); dieser ist organisationsrechtlich kein Organ einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Die Eintragungs-, Umtragungs- und Löschungsverfahren werden damit vereinfacht und be-
schleunigt, weil diese vom Vorstand der Ingenieurkammer auszuführen sind. Das hindert die 
Ingenieurkammer nicht, durch Satzung einen Eintragungsausschuss selbst einzurichten und zu 
organisieren (§ 27 Abs. 6). Der Aufgabenkatalog wird präzisiert und erweitert, um eine allum-
fassende Betreuung des Berufsstandes gewährleisten zu können. Neu ist die Möglichkeit, in 
Mediationsverfahren tätig zu werden (§ 27 Abs. 3 Satz 2, 2. Satzteil). Die Ingenieurkammer 
Hessen kann nach Maßgabe einer Satzung erweitert Aufgaben in Kooperation mit anderen be-
rufsständischen Kammern wahrnehmen, wahrnehmen lassen und für andere Träger selbst wahr-
nehmen (§ 27 Abs. 6), um so Verfahren zu vereinfachen und im internationalen Rechtsverkehr 
besser zusammenarbeiten zu können.  
 
Neu ist die gesetzliche Ermächtigung des Vorstandes, eine Geschäftsstelle einzurichten und ihr 
und anderen Stellen Vollzugsaufgaben zu übertragen (§ 32 Abs. 6). Der Vorstand ist ehrenamtlich 
tätig und kann sowie soll auch nicht alle Vollzugsaufgaben laufender Geschäfte selbst ausführen 
müssen. Die Ermächtigung sichert so die ordnungsgemäße Durchführung der nach diesem Gesetz 
der Ingenieurkammer obliegenden eigenen Aufgaben, zugewiesenen Aufgaben mittelbarer Staats-
verwaltung und des Rechts der Europäischen Union. Die Ingenieurkammer hat zwar bereits eine 
sehr gut arbeitende Geschäftsstelle, diese ist aber bisher nicht weiter rechtsförmlich abgesichert. 
 
Zu §§ 36 bis 38 
Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen geltendem Recht (§§ 12, 19c, 19d Inge-
nieurkammergesetz). Neu ist die Pflicht zur Löschung überlassener personenbezogener Daten 
durch Dritte. Diese Regelung fehlte bisher in § 19c Abs. 6 Ingenieurkammergesetz. Verstöße 
können in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren von der Ingenieurkammer Hessen als Herausgeber 
der Daten unbeschadet der Zuständigkeiten nach dem Hessischen Datenschutzgesetz durchgeführt 
werden (§ 39 Abs. 1 Nr. 2). Die Ingenieurkammer ist nicht allein selbst für die rechtmäßige 
Datenverarbeitung verantwortlich, sondern in Nachwirkung auch für herausgegebene Daten zum 
Schutze der Betroffenen. 
 
Zu § 39 
Auf die obige Begründung unter 1.8 wird verwiesen. 
 
Zu § 40 
Die Regelung entspricht dem Gesetzeszweck, dem Schutz der rechtmäßigen Führung der nach die-
sem Gesetz geschützten Berufsbezeichnungen und folgt insoweit geltendem Recht (§ 8 Ingenieur-
gesetz, § 20 Ingenieurkammergesetz). Neu ist der Bußgeldtatbestand in Bezug auf datenverarbei-
tende Dritte, die diese Daten von der Ingenieurkammer erhalten haben (§ 39 Abs. 1 Nr. 2). Auf 
die vorstehend Begründung zu §§ 36 bis 38 wird im Weiteren erwiesen. 
 
Zu § 41 
Zur Wahrung aller Fälle eines aus geltendem Recht (Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz) 
herrührenden Besitzstandes Berufsangehöriger sowie der Ingenieurkammer und ihrer Rechtsakte 
sind die entsprechenden Übergangsregelungen vorgesehen. Das gilt besonders für Berufsange-
hörige, die nach neuem Recht nicht mehr in ein Berufsregister eingetragen werden können, weil 
sie die entsprechenden Voraussetzungen nicht mehr erfüllen (hauptsächlich Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner mit untervierjährigem Fachstudium). 
 
Zu § 42 
Das Gesetz tritt in allen Teilen am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Einer Vorbereitungs-
zeit zur Umsetzung neuer Regelungen bedarf es nicht (s. Art. 4). 
 
Das Hessische Ingenieurgesetz soll gemäß dem Kabinettbeschluss zum Stufenmodell vom 4. Ok-
tober 2011 unter Revisionsvorbehalt stehen und daher auf acht Jahre bis 2023 befristet werden; 
ausgenommen davon bleibt die Rechtsgrundlage für den Anschluss der Kammer aufgrund des 
Staatsvertrages zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Hessen über die Zugehörigkeit 
der kammerangehörigen Ingenieure des Landes Hessen zur Bayerischen Ingenieurversorgung-
Bau vom 26. Januar/17. März 2003 (GVBl. I S. 146) (Art. 1 § 28). 
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Zu Art. 2 
 
1. Allgemeines 
Das Hessische Architekten- und Stadtplanergesetz (HASG) vom 23. Mai 2002 (GVBl. I S. 182) 
wurde bisher fünf Mal geändert, zuletzt durch zwei Gesetze vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 
581 und 612). Im Zuge der Neufassung des vorliegenden Hessischen Ingenieurgesetzes (HIngG) 
sind dort Verweisungen auf das bisher geltende Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz sowie die 
Beschreibung der Berufsaufgaben in § 2 Abs. 1 HASG zur Herstellung vergleichbarer Beschrei-
bungen der im Hessischen Ingenieurgesetz beschriebenen Aufgaben von Beratenden Ingenieurin-
nen und Ingenieuren sowie Stadtplanerinnen und Stadtplaner in Bezug auf das Ziel der Hessischen 
Landesregierung "nachhaltiger" Planungsaufgaben entsprechend anzupassen. Die dort noch enthal-
tene alte Bezeichnung "Ingenieurkammer des Landes Hessen" ist an die geltende Bezeichnung 
"Ingenieurkammer Hessen" anzupassen, ein bisher seit 2002 bestehender Druckfehler im GVBl. 
soll berichtigt werden (§ 18 Abs. 9 Satz 1: "schriftlich(e)" Rüge), die vereinzelt verwandte kurze 
Bezeichnung "Kammer" soll zur Klarstellung und mit der sonst verwandten Bezeichnung Archi-
tekten- und Stadtplanerkammer harmonisiert werden sowie der durch Art. 5 des Gesetzes zur 
Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen 
vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 581) eingeführte § 9a soll aus redaktionellen Gründen ohne 
inhaltliche Änderung in den Aufgabenkatalog des § 9 als Abs. 5 integriert werden. 
 
Die bis zum 18. Januar 2016 umzusetzende Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen erfordert ebenfalls Änderungen im Architektenrecht des 
Landes. In diesem Gesetz soll auch der Zusammenschluss der Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung ermöglicht werden. Zur Klarstellung und damit Wahrung vorgreifli-
chen Rechts wird die Verordnungsermächtigung die zuständige Ministerin oder der zuständige 
Ministers durch die Aufnahme der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 v. 27.12.2006, S. 36) redaktionell 
ergänzt. Das bis zum 31. Dezember 2012 befristete Hessische Architekten- und Stadtplanerge-
setz wurde durch das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Gesetz vom 12. Dezember 2012 
(GVBl. S. 612) bis 2020 verlängert. Die ab 1. Januar 2013 in Kraft getretene maßgebliche 
(konsolidierte) Fassung des Hessischen Architekten- und Stadtplanergesetzes soll daher insge-
samt neu beschlossen und bekannt gemacht sowie zur Herstellung gleicher Evaluationsbedin-
gungen wie das hier vorliegende Hessische Ingenieurgesetz des Art. 1 - mit Ausnahme der Vor-
schrift über das Versorgungswerk - bis 31. Dezember 2023 verlängert werden. 
 
2. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zu § 2 
Abs. 1: Die Berufsaufgaben wurden entsprechend der Berufsrealität und den umweltbezogenen 
Zukunftsanforderungen in der Nr. 1 und 2 um die Begriffe der "nachhaltigen" Architektur und 
bei den Bauwerken und Gebäuden um deren "Ausstattung" sowie in Nr. 4 um das Stadtbauwe-
sen erweitert. 
 
Abs. 2: Die Berufsaufgaben aller Fachgebiete wurden um die Projektentwicklung und -steue-
rung sowie Lehrtätigkeit ergänzt. 
 
Zu § 4 
Abs. 1: Die Vorschrift wurde zur Klarstellung dahin gehend überarbeitet, dass Eintragungsvo-
raussetzung ist, die Studiengänge wurden in einem Fachgebiet abgeschlossen. Es wurden ent-
sprechende EU-Richtlinienvorgaben der Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG), die die 
Anerkennung auswärtiger Befähigungs- und Ausbildungsnachweise aus der EU und aus Ver-
tragsstaaten des EWR ermöglichen, umgesetzt. Ferner wurde für die Fachrichtung Architektur 
die sogenannte automatische Anerkennung nach Art. 21, 46 und 47 in Verbindung mit Anhang 
5.7.1 der Richtlinie eingearbeitet. Unter Beibehaltung des eingeführten Begriffs der Berufspra-
xis wurde auf die Übernahme des Begriffs Berufspraktikum aus der Berufsanerkennungsrichtli-
nie verzichtet, um damit Verwechslungen und Missverständnisse zu vermeiden. 
 
Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b: Den Fachrichtungen wurde mit dem Stadtbauwesen eine weitere hinzu-
gefügt, um entsprechend der Regelung im Ingenieurgesetz auch bei den Architekten eine Ein-
tragung in das Berufsverzeichnis der Stadtplaner zu ermöglichen. 
 
Abs. 3: Im Rahmen der redaktionellen Überarbeitung wurde die praktische Tätigkeit (Berufs-
praxis) nach dem Studium an die Anerkennung auswärtiger Berufsbezeichnungen gemäß den 
Vorgaben der Richtlinie angepasst sowie die Anerkennung auswärtiger Praktika geregelt. 
 
Abs. 4 Satz 3 bis 5: Die Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie, die im Bereich der Nie-
derlassungsfreiheit eine erhebliche Lockerung bei den Qualifikationsvoraussetzungen bei der 
allgemeinen Anerkennung vorsieht. Für im Ausland nicht reglementierte Berufe werden die An-
forderungen an Praxiszeiten auf ein Jahr reduziert (Richtlinie Art.13 Abs. 2).  
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Gemäß Art 13 Abs. 1 der Richtlinie muss der Aufnahmemitgliedstaat den Migranten die Berufs-
ausübung erlauben, wenn diese einen Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis besitzen, der in 
einem anderen Staat einen Berufszugang ermöglicht. Er muss ebenso die übrigen Voraussetzun-
gen für den Berufszugang (z B. gesundheitliche Eignung, geordnete Vermögensverhältnisse) des 
Aufnahmemitgliedstaates wie die Inländer erfüllen.  
 
Abs. 5: Aus Art. 14 der Richtlinie ergibt sich, dass Berufsangehörige, welche den Beruf im 
Herkunftsmitgliedstaat berechtigt ausüben, nicht zwangsläufig berechtigt sind, den reglementier-
ten Beruf auch in einem anderen Mitgliedstaat auszuüben. Entsprechend der Richtlinie werden 
grundsätzlich alle Ausbildungsniveaustufen akzeptiert, sofern im Herkunftsstaat derselbe Beruf 
ausgeübt wurde. Dies ist dann der Fall, wenn die Tätigkeiten vergleichbar sind (Richtlinie Art. 
4 Abs. 2). Mit Ausgleichsmaßnahmen sollen wesentliche Defizite, die ausdrücklich in einem 
Bescheid festzustellen sind, kompensiert werden können. Die grundsätzliche Wahlfreiheit zwi-
schen einem Anpassungslehrgang - dessen Begriffsdefinition aus der Richtlinie (Art. 3 Abs. 1 
Buchst. g) übernommen wurde - oder einer Eignungsprüfung hat der Berufsangehörige dann 
nicht, wenn er nur ein Qualifikationsniveau der Stufe a oder b (Richtlinie Art. 11) vorweisen 
kann. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Eignungsprüfung innerhalb von sechs Monaten nach 
der entsprechenden Entscheidung abgelegt werden kann. Diese Frist ist in das Hessische Archi-
tekten- und Stadtplanergesetz zu übernehmen.  
 
Abs. 6: Gemäß der geänderten EU-Richtlinie zur Anerkennung der Berufsqualifikation 
2005/36/EG können die zuständigen Behörden bestimmte Unterlagen und Nachweise für den 
Antrag auf Zulassung zu einem reglementierten Beruf verlangen. Dem Antrag zur Eintragung, 
der binnen eines Monats auf Vollständigkeit zu bestätigen ist (Art. 51 Abs. 1 der Richtlinie), ist 
nunmehr nach Nr. 1a auch ein Nachweis auf Staatsangehörigkeit beizufügen. Da die Mit-
gliedstaaten dafür sorgen müssen, dass das Verfahren "leicht und aus der Ferne" (Richtlinie 
Art. 57a) abgewickelt werden kann, ist das elektronische Verfahren über die einheitliche Stelle 
"IMI" vorgesehen. Bei begründeten Zweifeln und soweit erforderlich darf von dem Grundsatz, 
dass Kopien der Befähigungs- und Ausbildungsnachweise ausreichen, gemäß Art. 50, Anhang 
VII der Richtlinie abgewichen werden.  
 
Zu § 4a 
Neu ist die Regelung zum Europäischen Berufsausweis. Sie ist erforderlich, um Art. 3 Abs. 1 
Buchst. j bis e der Richtlinie 2005/36/EG in nationales Recht umzusetzen. 
 
Abs. 1. enthält die Legaldefinition des Europäischen Berufsausweises in Umsetzung des Art. 3 
Abs. 1 Buchst. j. 
 
Abs. 2 regelt die Zuständigkeit der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen vorbehaltlich 
der Kommissions-Durchführungsakte für die in der Richtlinie genannten Berufe und verweist 
auf das in der Richtlinie umfassend beschrieben Verfahren. 
 
Abs. 3 beschreibt die Wirkungen des Europäischen Berufsausweises. Ergänzendes für das Ver-
fahren kann in einer Verordnung nach § 22 Abs. 2 Nr.1 geregelt werden. 
 
Zu § 4b 
Aus Verbraucherschutzgründen und zur Umsetzung des Art. 56a Abs. 3 der Richtlinie 
2005/36/EG sind Verfahrensregelungen vorgesehen, die bewirken sollen, dass Verbraucher vor 
Berufsangehörigen geschützt werden, denen die Berufsausübung in einem Mitgliedstaat unter-
sagt wird. Danach ist unverzüglich nach einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung eine War-
nung über die unzulässige Nutzung gefälschter Berufsqualifikationsnachweise und die Identität 
dieser Person über das IMI-System einzustellen oder unverzüglich bei geänderten Gerichtsent-
scheidungen wieder zu löschen. Es geht um "sofort vollziehbare" Entscheidungen, die der 
Architekten- und Stadtplanerkammer bekannt geworden sind. Der von der Warnung betroffene 
Berufsangehörige ist gleichzeitig mit der Warnung durch einen rechtsmittelfähigen Bescheid zu 
unterrichten. Es kann daher gegen die Warnung rechtlich vorgegangen werden. 
 
Zu § 6 
Abs. 1: Die Vorschrift wurde redaktionell überarbeitet und um die Variante der "Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartGG - mbB)", die mit dem Gesetz zur 
Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung und zur Änderung 
des Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer am 19. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 2386) eingeführt wurde, erweitert (Nr.2).  
 
Da bei freien Berufen bestimmte Rechtsformen nach der innerstaatlichen Rechtsprechung unzu-
lässig sind (z.B. OHG, KG), wurde Satz 2 zur Klarstellung dahin gehend ergänzt, dass es um 
alle jene Gesellschaftsformen geht, die auch der Berufsausübung dienen. In Satz 3 wurde für die 
Erklärung der Unbedenklichkeit das Partnerschaftsregister ergänzt. 
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Abs. 4: Hinsichtlich der Mindesthaftpflichtversicherungssummen erfolgt eine Erhöhung bei den 
Personenschäden auf 1,5 Mio. Euro. Ferner wird eine fünfjährige Nachhaftungspflicht des Ver-
sicherers eingeführt, die nach dem Zeitpunkt der Streichung der Eintragung aus dem Berufsver-
zeichnis der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen zu laufen beginnt. 
 
Abs. 9: Mit der Partnerschaftsgesellschaft mbB ist es möglich, die Haftung auf das Partner-
schaftsvermögen einzuführen und darauf zu begrenzen, wenn es sich um Verbindlichkeiten in-
folge einer fehlerhaften Berufsausübung handelt und eine entsprechende Berufshaftpflichtversi-
cherung vorliegt. Nach Darstellung der Berufskammer besteht ein erhebliches Interesse des Be-
rufsstandes an der neuen Gesellschaftsform. 
 
Zu § 7 
Abs. 1: Außer in den Fällen der automatischen Anerkennung der Berufsqualifikation aufgrund 
der EU-Richtlinie ist die Berufsbezeichnung bei nicht in Hessen Niedergelassenen in der Spra-
che des Niederlassungsmitgliedstaates zu führen. 
 
Abs. 2: Die Vorschrift wird an die Richtlinienvorgaben nach Art 7 Abs. 2 Buchst. d für Dienst-
leister, die sich vor Erbringung von Dienstleistungen schriftlich zu melden haben, angepasst. 
Bei erstmaliger oder vorübergehender Berufsausübung eines EU-Ausländers oder eines entspre-
chend gleichgestellten Staates in einem nicht reglementierten Beruf muss die Tätigkeit in den 
vergangenen zehn Jahren ein Jahr lang berechtigt im Herkunftsstaat ausgeübt worden sein. 
 
Zu § 9 
In der Nr. 11 wurde ergänzend eine Rechtsgrundlage dafür aufgenommen, dass die Kammer für 
die Berufsausübung dienliche Listen führen kann. 
 
Zu § 18 
Abs. 4: Ein bereits begonnenes Berufsordnungsverfahren soll künftig auch dann noch fortge-
setzt und geahndet werden können, wenn das Mitglied aus der Kammer ausgetreten ist und sich 
dadurch der Ahndung zu entziehen versucht, um "unvorbelastet" in eine andere Kammer eines 
anderen Bundeslandes einzutreten. Die Regelung orientiert sich am Baukammergesetz NRW. 
 
Zu § 22 
Abs. 2 Nr. 1 und 2: Da Inhalt, Zweck und Ausmaß vor Kenntnis des Inhalts der Durchfüh-
rungsakte der Kommission naturgemäß nicht konkret bestimmt werden können, wird im Hin-
blick auf Art. 80 des Grundgesetzes auf die Rechtsgrundlagen des Art. 4a bis 4e und 56a der 
Richtlinie 2005/36/EG verwiesen. 
 
Zu Art. 3 
Die bei der Bauvorlageberechtigung der Bauingenieurinnen und Bauingenieure in § 49 Abs. 4 
Nr.1 und 2 der Hessischen Bauordnung (HBO) enthaltene Verweisung auf das Architekten- und 
Stadtplaner sowie das Ingenieurkammergesetz ist an das hier in Art. 1 vorgelegte Gesetz anzu-
passen und die Änderung des in § 75 Abs. 2 HBO in Bezug genommenen Hessischen Vermes-
sungs- und Geoinformationsgesetz zu berücksichtigen. Zur Vereinfachung der Berufsausübung 
bauvorlageberechtigter Bauingenieurinnen und Bauingenieure wird der Nachweis dieser Bauvor-
lageberechtigung um das vergleichbare Recht anderer Bundesländer ergänzt (vgl. u.a. § 61 Abs. 
2 Nr. 2 BayBO). Weitere Anpassungen in Bezug genommener Vorschriften bleiben unberück-
sichtigt, weil noch keine mit anderen Ländern abgestimmten einheitlichen Regelungen zum EU-
Bauproduktenrecht (Musterbauordnung) vorliegen. 
 
Zu Art. 4 
Das Gesetz mit allen Folgeänderungen soll schnellstmöglich in Kraft treten. Eine längere Über-
gangszeit ist nicht erforderlich. Das Außerkrafttreten erfolgt nach dem Kabinettbeschluss zum 
Stufenmodell vom 4. Oktober 2011 und ist in den Fachgesetzen der Art. 1 und 2 geregelt, ohne 
allerdings wie bisher die Grundlagen des Anschlusses der berufsständischen Versorgungswerke 
einzubeziehen. Der Anschluss der Kammern an die Versorgungswerke anderer Kammern in an-
deren Bundesländern zu deren Bedingungen und damit deren Fortbestand soll nicht wie auch 
immer gefährdet werden. 
 
 
Wiesbaden, 19. Mai 2015  
  
Für die Fraktion  
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Boddenberg 

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Wagner (Taunus) 

 
 
 


